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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

Artikel 2 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

§ 9. Zusätzlich zur Familienbeihilfe haben Personen unter folgenden Vo-
raussetzungen (§§ 9a bis 9d) Anspruch auf einen Mehrkindzuschlag. Der 
Mehrkindzuschlag steht für jedes ständig im Bundesgebiet lebende dritte und 
weitere Kind zu, für das Familienbeihilfe gewährt wird. Ab 1. Jänner 1999 be-
trägt der Mehrkindzuschlag monatlich 200 S für das dritte und jedes weitere 
Kind. Ab 1. Jänner 2000 beträgt der Mehrkindzuschlag 400 S monatlich für 
das dritte und jedes weitere Kind. 

§ 9. Zusätzlich zur Familienbeihilfe haben Personen unter folgenden Vo-
raussetzungen (§§ 9a bis 9d) Anspruch auf einen Mehrkindzuschlag. Der 
Mehrkindzuschlag steht für jedes ständig im Bundesgebiet lebende dritte und 
weitere Kind zu, für das Familienbeihilfe gewährt wird. Ab 1. Jänner 2002 be-
trägt der Mehrkindzuschlag 36,4 € monatlich für das dritte und jedes weitere 
Kind. 

§ 39. (1) und (2) … § 39. (1) und (2) … 
(3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen wird ein Beitrag 

zum Karenzurlaubsgeld nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609, in Höhe von 50 vH, im Jahr 1993 in Höhe von 58 vH, im Jahr 
1994 und den Folgejahren in Höhe von 70 vH des Gesamtaufwandes (Barleis-
tung einschließlich der hierauf entfallenden Krankenversicherungsbeiträge) für 
Karenzurlaubsgeld an die Arbeitslosenversicherung geleistet. Weiters ist aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der Aufwand für die Teil-
zeitbeihilfe (Barleistung einschließlich Krankenversicherungsbeiträge) nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 zur Gänze zu tragen. Der Beitrag 
zum Karenzurlaubsgeld und der Aufwand für die Teilzeitbeihilfe sind für je-
des Jahr auf Grund des im jeweiligen Rechnungsabschluss des Bundes ausge-
wiesen Gebarungsergebnisses der Arbeitslosenversicherung im nachhinein zu 
leisten; es können hierauf Vorschüsse geleistet werden. Diese Regelungen gel-
ten nicht für das Jahr 2001. 

Entfällt. 

§ 39a. (1) bis (5): § 39a. (1) bis (5): 
(6) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sind die Pensi-

onsbeiträge für Ersatzzeiten, die während des Bezuges von Karenzurlaubsgeld 
und Teilzeitbeihilfe gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes erworben werden, dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-
rungsträger (§ 447g des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu zahlen. 

Entfällt. 

§ 39e. (1) bis (9) … § 39e. (1) bis (9) … 
(10) Der Aufwand für notwendige Informationsmaßnahmen zur Sicherung 

der Inanspruchnahme von Mutter-Kind-Paß-Untersuchungen ist aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. 

Entfällt. 
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 § 39j. (1) Der Aufwand für das Kinderbetreuungsgeld sowie die Kosten für 
den diesbezüglichen Verwaltungsaufwand nach dem Kinderbetreuungsgeldge-
setz (KBGG), BGBl. I Nr. xxx/2001, sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu tragen. 

 (2) Der Aufwand für Ersatzzeiten der Kindererziehung nach § 447g Abs. 3 
Z 1 lit. b ASVG in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2001 sowie nach § 594 Abs. 2 
ASVG in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2001 ist aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen zu tragen. 

 (3) Für die Jahre 2002, 2003 und 2004 ist als Beitrag zur Krankenversiche-
rung der Kinderbetreuungsgeldbezieher sowie Karenz(urlaubs)geldbezieher, 
Teilzeitbeihilfenbezieher sowie Bezieher gleichartiger Leistungen nach den 
entsprechenden Bundes- und Landesgesetzen aus Mitteln des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen jeweils ein Betrag in Höhe von 72,673 Millionen Euro 
bereitzustellen. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat den Jahresbe-
trag jeweils in vier gleichen Teilbeträgen der Niederösterreichischen Gebiets-
krankenkasse zur Aufteilung zu überweisen und zwar jeweils am 20. des ers-
ten Monats eines jeden Quartals, erstmals am 20. Jänner 2002. 

 (4) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat die vorschussweise 
einlangenden Beiträge gemäß Abs. 3 spätestens bis zum 30. des ersten Monats 
des Quartals vorläufig nach einem Schlüssel aufzuteilen und an die zuständi-
gen Träger der Krankenversicherung zu überweisen. Für das Jahr 2002 gilt als 
vorläufiger Schlüssel die Schätzung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger. 

 (5) Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse hat die endgültige Auf-
teilung der Mittel gemäß Abs. 3 an die Träger der Krankenversicherung, an 
die im § 2 Abs. 1 Z 2 Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
(B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967 angeführten Krankenfürsorgeanstalten sowie 
an die die Krankenversicherungsbeiträge nach bundes- und landesgesetzlichen 
Bestimmungen tragenden Dienstgeber für jedes Kalenderjahr bis zum 30. Juni 
des Folgejahres vorzunehmen. Hiezu haben die im ersten Satz genannten 
Krankenversicherungsträger, Krankenfürsorgeanstalten und Dienstgeber die 
Abrechnungen bis zum 30. April des Folgejahres zu übermitteln. Die Ermitt-
lung des Verteilungsschlüssels sowie die Auszahlung hat auf Basis der anteili-
gen endgültigen krankenversicherungspflichtigen Bargeldleistungen zu erfol-
gen. 
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 (6) Ab 1. Jänner 2005 ist ein Beitrag zur Krankenversicherung in der Höhe 
von 6,8% des Aufwandes des Kinderbetreuungsgeldes nach KBGG, des Ka-
renzgeldes und der Teilzeitbeihilfe nach dem Karenzgeldgesetz (KGG), 
BGBl. I Nr. 47/1997 in der Fassung BGBl. Nr. I xxx/2001, des Karenzur-
laubsgeldes nach dem Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. 395/1974 in der Fas-
sung BGBl. I xxx/2001 sowie gleichartiger Leistungen nach Bundes- und 
Landesgesetzen aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tra-
gen. Dieser Beitrag kann im Wege der Niederösterreichischen Gebietskran-
kenkasse bevorschusst werden. Die Endabrechnung ist jährlich im Nachhinein 
vorzunehmen und im Wege der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse 
abzurechnen. 

 (7) Der Aufwand nach § 49 des Karenzgeldgesetzes, BGBl. I Nr. 47/1997, 
in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2001 ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu tragen. 

 (8) Der Aufwand nach §§ 50 und 51 des Karenzgeldgesetzes, BGBl. I 
Nr. 47/1997, in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2001 ist aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. 

 (9) Der Aufwand für das ab 1. Jänner 2002 vom Bund finanzierte Karenzur-
laubsgeld nach dem Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. Nr. 395/1974 in der Fas-
sung BGBl. I Nr. xxx/2001 sowie für gleichartige Leistungen nach den ent-
sprechenden Bundes- und Landesgesetzen für Kinder, die vor dem 1. Jänner 
2002 geboren wurden, ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen im Nachhinein zu refundieren. Höchstens hat eine Refundierung im Um-
fang der Leistungen und Voraussetzungen nach dem Karenzgeldgesetz 
BGBl. I Nr. 47/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2001 zu erfolgen. In be-
gründeten Ausnahmefällen können darauf auch Vorschüsse geleistet werden. 
Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen bedient sich 
bei der Abwicklung dieser Leistungen der Niederösterreichischen Gebiets-
krankenkasse. Die nach diesem Absatz ausgezahlten Beträge sind bis zum 
30. April des Folgejahres bei sonstigem Anspruchsverlust unter Angabe von 
Datenmaterial der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse in Rechnung 
zu stellen. Erforderliche Daten im Sinne dieses Absatzes sind Name, Sozial-
versicherungsnummer und Anspruchszeitraum der Leistungsbezieher sowie 
Höhe der Auszahlungsbeträge und Anzahl der Fälle. 

 § 39k. (1) Der Aufwand für die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sowie 
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die Auflage des Mutter-Kind-Passes ist nach Maßgabe des Kinderbetreuungs-
geldgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2001, aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fa-
milienbeihilfen zu tragen. 

 (2) Der Aufwand für Informationsmaßnahmen betreffend das Kinderbe-
treuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. xxx/2001, 
sowie Informationsmaßnahmen zur Sicherung der Inanspruchnahme von Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchungen ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Famili-
enbeihilfen zu tragen. 

 § 50q. (1) Die §§ 39 Abs. 3, 39a Abs. 6 und 39e Abs. 10 in der am 
31. Dezember 2001 geltenden Fassung treten mit 31. Dezember 2001 außer 
Kraft. 

 (2) § 39j Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 
tritt mit 1. September 2001 in Kraft. 

 (3) Die §§ 9, 39j Abs. 1 bis 6, Abs. 8 und 9 sowie 39k in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 (4) Die Abschnitte II und IIb sowie §§ 39e Abs. 1 bis 9 sind in Bezug auf 
Kinder anzuwenden, die bis einschließlich 31. Dezember 2001 geboren wer-
den. 

Artikel 3 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Sonstige Teilversicherung Sonstige Teilversicherung  

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

 1. in der Krankenversicherung  1. in der Krankenversicherung  
 a) bis e) …  a) bis e) … 
  f) BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreu-

ungsgeldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. xxx/2001, wenn nach § 28 
KBGG ein Krankenversicherungsträger nach diesem Bundesgesetz 
zuständig ist, 

die unter lit. a, b und d genannten Personen jedoch nur, wenn und solange sie 
sich ständig im Inland aufhalten; 

die unter lit. a, b und d genannten Personen jedoch nur, wenn und solange sie 
sich ständig im Inland aufhalten; 
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 2. bis 5. …  2. bis 5. … 
(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Beginn der Pflichtversicherung Beginn der Pflichtversicherung  
§ 10. (1) bis (6) … § 10. (1) bis (6) … 
 (6a) Die Krankenversicherung der KinderbetreuungsgeldbezieherInnen (§ 8 

Abs. 1 Z 1 lit. f) beginnt mit dem Tag, ab dem das Kinderbetreuungsgeld ge-
bührt oder nur deshalb nicht gebührt, weil der Anspruch nach § 6 Abs. 1 Z 1 
KBGG ruht. 

(7) … (7) … 

§ 12. (1) bis (5) … § 12. (1) bis (5) … 
 (5a) Die Krankenversicherung der im § 10 Abs. 6a bezeichneten Personen 

endet mit Ablauf des Kalendermonates, für den letztmalig Kinderbetreuungs-
geld ausgezahlt wird. 

(6) … (6) … 

Eintritt des Versicherungsfalles Eintritt des Versicherungsfalles  

§ 120. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetreten: § 120. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetreten: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit dem Beginn der achten Wo-

che vor der voraussichtlichen Entbindung; wenn aber die Entbindung 
vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Entbindung; ist der Tag der vo-
raussichtlichen Entbindung nicht festgestellt worden, mit dem Beginn 
der achten Woche vor der Entbindung. Darüber hinaus gilt der Versi-
cherungsfall der Mutterschaft bei Dienstnehmerinnen und Bezieherin-
nen einer Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
oder nach dem Karenzgeldgesetz (KGG) sowie bei Versicherten gemäß 
§ 43 Abs. 2 KGG in jenem Zeitpunkt und für jenen Zeitraum als einge-
treten, in dem diese auf Grund besonderer Vorschriften des Mutter-
schutzrechtes im Einzelfall auf Grund des Zeugnisses eines Arbeitsin-
spektionsarztes oder eines Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, 
weil Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der 
Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet wäre. 

 3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit dem Beginn der achten Wo-
che vor der voraussichtlichen Entbindung; wenn aber die Entbindung 
vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Entbindung; ist der Tag der vo-
raussichtlichen Entbindung nicht festgestellt worden, mit dem Beginn 
der achten Woche vor der Entbindung. Darüber hinaus gilt der Versi-
cherungsfall der Mutterschaft bei Dienstnehmerinnen und Bezieherin-
nen einer Leistung nach dem AlVG, KGG oder KBGG sowie bei Ver-
sicherten gemäß § 43 Abs. 2 KGG in jenem Zeitpunkt und für jenen 
Zeitraum als eingetreten, in dem diese auf Grund besonderer Vorschrif-
ten des Mutterschutzrechtes im Einzelfall auf Grund des Zeugnisses ei-
nes Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes nicht beschäftigt 
werden dürfen, weil Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei 
Fortdauer der Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung ge-
fährdet wäre. 

 4. …  4. … 
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(2) … (2) … 
Anspruchsberechtigung Anspruchsberechtigung  

§ 138. (1) … § 138. (1) … 
(2) Vom Anspruch auf Krankengeld sind ausgeschlossen: (2) Vom Anspruch auf Krankengeld sind ausgeschlossen: 

 a) bis e)  a) bis e) 
 f) die gemäß § 4 Abs. 4 pflichtversicherten Personen.  f) die gemäß § 4 Abs. 4 pflichtversicherten Personen; 
  g) die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. f Teilversicherten. 

(3) … (3) … 

Wochengeld Wochengeld  

§ 162. (1) Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten acht Wochen vor 
der voraussichtlichen Entbindung, für den Tag der Entbindung und für die ers-
ten acht Wochen nach der Entbindung ein tägliches Wochengeld. Weibliche 
Versicherte nach Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbin-
dungen erhalten das Wochengeld nach der Entbindung durch zwölf Wochen. 
Über die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbindung hinaus gebührt 
das Wochengeld ferner für jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerin-
nen und Bezieherinnen einer Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsge-
setz 1977 oder nach dem Karenzgeldgesetz (KGG) sowie Versicherte gemäß 
§ 43 Abs. 2 KGG auf Grund besonderer Vorschriften des Mutterschutzrechtes 
im Einzelfall auf Grund des Zeugnisses eines Arbeitsinspektionsarztes oder 
eines Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, weil Leben oder Gesundheit 
von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung oder Aufnahme einer 
Beschäftigung gefährdet wäre. 

§ 162. (1) Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten acht Wochen vor 
der voraussichtlichen Entbindung, für den Tag der Entbindung und für die ers-
ten acht Wochen nach der Entbindung ein tägliches Wochengeld. Weibliche 
Versicherte nach Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbin-
dungen erhalten das Wochengeld nach der Entbindung durch zwölf Wochen. 
Über die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbindung hinaus gebührt 
das Wochengeld ferner für jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerin-
nen und Bezieherinnen einer Leistung nach dem AlVG, KGG oder KBGG 
sowie Versicherte gemäß § 43 Abs. 2 KGG auf Grund besonderer Vorschrif-
ten des Mutterschutzrechtes im Einzelfall auf Grund des Zeugnisses eines Ar-
beitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, 
weil Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäf-
tigung oder Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet wäre. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(3a) Abweichend von Abs. 3 gebührt das Wochengeld den gemäß § 4 

Abs. 4 Pflichtversicherten sowie den gemäß § 19a Abs. 6 als Pflichtversicherte 
geltenden Selbstversicherten im Ausmaß der Teilzeitbeihilfe gemäß § 102b 
Abs. 4 GSVG. 

(3a) Abweichend von Abs. 3 gebührt das Wochengeld 
 1. den nach § 4 Abs. 4 Pflichtversicherten sowie den nach § 19a Abs. 6 

als Pflichtversicherte geltenden Selbstversicherten in der Höhe von 
6,83 € täglich; 

  2. den BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld in der Höhe des um 80% 
erhöhten Kinderbetreuungsgeldes. 

 An die Stelle des in der Z 1 genannten Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpas-
sungsfaktor (§ 108f) vervielfachte Betrag. 
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(4) … (4) … 
(5) Vom Anspruch auf Wochengeld sind ausgeschlossen: (5) Vom Anspruch auf Wochengeld sind ausgeschlossen: 

 1. …  1. … 
 2. Selbstversicherte (§ 16).  2. Selbstversicherte (§ 16), 
  3. Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. f, wenn sie nicht schon auf 

Grund der dem Kinderbetreuungsgeld-Bezug zugrunde liegenden Ent-
bindung Anspruch auf Wochengeld hatten. 

Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle  
§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei 

nachstehenden Tätigkeiten ereignen: 
§ 176. (1) Den Arbeitsunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich bei 

nachstehenden Tätigkeiten ereignen: 
 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
 8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Arbeitslosenversi-

cherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I 
Nr. 47/1997, dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, 
oder dem Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994, sowie in 
den Fällen, in denen Personen auf Veranlassung des Arbeitsmarktser-
vice eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle aufsuchen oder sich einer 
Eignungsuntersuchung oder Eignungsprüfung unterziehen; 

 9. bis 13. … 

 8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I 
Nr. 47/1997, dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, 
dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. xxx/2001, oder dem Ar-
beitsmarktservicegesetz, BGBl. Nr. 313/1994, sowie in den Fällen, in 
denen Personen auf Veranlassung des Arbeitsmarktservice eine Ar-
beits- oder Ausbildungsstelle aufsuchen oder sich einer Eignungsunter-
suchung oder Eignungsprüfung unterziehen; 

  9. bis 13. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 

1955 
Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 

1955 
§ 227a. (1) bis (4) … § 227a. (1) bis (4) … 
(5) Für den Elternteil, (5) Für den Elternteil, 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Karenzgeld, Sondernotstandshilfe oder 
eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz bezogen hat, oder 

 2. … 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Kinderbetreuungsgeld oder Karenzgeld, 
Sondernotstandshilfe oder eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz 
bezogen hat, oder  

  2. … 
besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im 
maßgeblichen Zeitraum der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 

besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im 
maßgeblichen Zeitraum der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 
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(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert 
oder lag bei keinem der Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung bzw. ein Karenzgeldbezug vor oder bezogen beide Elternteile 
Karenzgeld (Karenzgeld bei Teilzeitbeschäftigung) besteht die Vermutung, 
daß die weibliche Versicherte das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Der männliche Versicherte kann diese Vermutung widerlegen. 

(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert 
oder lag bei keinem der Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung bzw. ein Kinderbetreuungsgeldbezug oder Karenzgeldbezug vor 
oder bezogen beide Elternteile Karenzgeld (Karenzgeld bei Teilzeitbeschäfti-
gung) besteht die Vermutung, daß die weibliche Versicherte das Kind tatsäch-
lich und überwiegend erzogen hat. Der männliche Versicherte kann diese 
Vermutung widerlegen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

Berücksichtigung von Versicherungsmonaten Berücksichtigung von Versicherungsmonaten  

§ 233. (1) Für die Feststellung und Erfüllung der Wartezeit (§§ 235 und 
236), die Bildung der Bemessungsgrundlagen (§§ 238 und 239), die Berück-
sichtigung der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des Steigerungsbe-
trages (§ 240), die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemes-
sungsgrundlage (§ 242), die Feststellung der Leistungszugehörigkeit (§ 245), 
für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung gemäß § 253b Abs. 1 Z 2 und 
für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 261) sind Versicherungsmona-
te, die sich zeitlich decken, nur einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge 
gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 

§ 233. (1) Für die Bildung der Bemessungsgrundlagen (§§ 238 und 239), 
die Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des 
Steigerungsbetrages (§ 240), die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in 
der Bemessungsgrundlage (§ 242), die Feststellung der Leistungszugehörig-
keit (§ 245) und für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 261) sind Ver-
sicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu zählen, wobei fol-
gende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten nach 
den §§ 227a und 228a, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten gemäß 
den §§ 227a und 228a, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat nach den §§ 227a und 228a, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 
Ersatzmonat gemäß den §§ 227a und 228a,  
leistungsunwirksamer Ersatzmonat.  

(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der als leistungsunwirksamer 
Ersatzmonat anzusehen ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherversicherung geleistet, ist die-
ser Kalendermonat für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 261) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen. 

(2) Für die Feststellung und Erfüllung der Wartezeit (§§ 235 und 236) und 
für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen nach den §§ 253a Abs. 1 Z 2, 
253b Abs. 1 Z 2 und 253c Abs. 1 Z 1 sind Versicherungsmonate, die sich zeit-
lich decken, nur einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 

 Ersatzmonat nach den §§ 227a und 228a, der als Beitragsmonat (der 
Pflichtversicherung) zu berücksichtigen ist, 
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 leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten nach 
den §§ 227a und 228a, 

 sonstiger Ersatzmonat nach den §§ 227a und 228a, 
 leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 
 (3) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der als leistungsunwirksamer 

Ersatzmonat anzusehen ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherversicherung geleistet, ist die-
ser Kalendermonat für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 261) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen. 

Erfüllung der Wartezeit Erfüllung der Wartezeit  

§ 236. (1) bis (4) … § 236. (1) bis (4) … 

 (4a) Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 4 sind 
auch Ersatzmonate nach § 227a dieses Bundesgesetzes oder nach § 116a 
GSVG oder nach § 107a BSVG im Ausmaß von höchstens 18 Kalender-
monaten je Kind zu berücksichtigen, gezählt ab der Geburt des Kindes, wenn  

  1. für diese Zeiten Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht oder der 
Anspruch darauf ausschließlich nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht und  

  2. sich diese Ersatzmonate nicht mit Beitragsmonaten decken. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit  

§ 253a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat 
der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte 
nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn 

§ 253a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat 
der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte 
nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn  

 1. …  1. … 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 

der Pensionsversicherung erworben sind; hat der (die) Versicherte min-
destens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß den 
§§ 227a und 228a dieses Bundesgesetzes, gemäß § 116a des Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 107a des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben sind, wobei die im § 236 Abs. 4a genannten Ersatzzeiten als 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung gelten; hat der (die) Versicherte 
mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben, so 
werden Ersatzmonate nach den §§ 227a und 228a dieses Bundesgeset-
zes, nach § 116a GSVG und nach § 107a BSVG in vollem Umfang be-
rücksichtigt, und  

 3. …  3. … 
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für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der Vorausset-
zungen für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwil-
ligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der Vorausset-
zungen für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwil-
ligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer  

§ 253b. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die 
Versicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn 

§ 253b. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die 
Versicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn  

 1. …  1. … 
2. a) … 2. a) … 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversi-
cherung erworben sind, 

 3. und 4. … 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben sind, wobei 
die im § 236 Abs. 4a genannten Ersatzzeiten als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung gelten, 

  3. und 4. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Gleitpension Gleitpension  
§ 253c. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach Vollendung 

des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebens-
monates, wenn 

§ 253c. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach Vollendung 
des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebens-
monates, wenn  

1. a) … 1. a) … 
 b) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 300 Versi-

cherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 180 Kalender-
monate vor der Vollendung des 738. Lebensmonates bei Männern 
bzw. des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 108 Beitrags-
monate der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz vorlie-
gen und seit der Vollendung des 738. Lebensmonates bei Männern 
oder des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens ein Jahr ver-
strichen ist; 

 2. und 3. … 

 b) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 300 Versi-
cherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 180 Kalen-
dermonate vor der Vollendung des 738. Lebensmonates bei Män-
nern bzw. des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 108 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz vor-
liegen – wobei die im § 236 Abs. 4a genannten Ersatzzeiten als Bei-
tragszeiten der Pflichtversicherung gelten – und seit der Vollendung 
des 738. Lebensmonates bei Männern oder des 678. Lebensmonates 
bei Frauen mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

  2. und 3. … 
(2) bis (11) … (2) bis (11) … 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage  
§ 292. (1) bis (3) … § 292. (1) bis (3) … 
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(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: (4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
 a) bis l) …  a) bis l) … 
 m) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gewährte Geldleistungen. 
 m) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gewährte Geldleistungen; 
  n) das Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz. 

(5) bis (13) … (5) bis (13) … 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger  

§ 447g. (1) und (2) … § 447g. (1) und (2) … 
(3) An den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 sind zu überweisen: (3) An den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 sind zu überweisen: 

 1. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten 
erwachsen, 

 1. zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten 
erwachsen, 

 a) …  a) … 
 b) für Zeiten gemäß § 227 a dieses Bundesgesetzes, § 116 a des Ge-

werblichen Sozialversicherungsgesetzes sowie § 107 a des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes, soweit nicht Abs. 8 dieser Bestim-
mungen anzuwenden ist, ein Betrag in der Höhe von 22,7 vH des 
Aufwandes für Karenz(urlaubs)geld und Teilzeitbeihilfe (§ 1 Z 1 
und 2 KGG, § 79 Abs. 39 AlVG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 lit. d 
und f AlVG) aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen; 

 b) für Zeiten nach § 227a dieses Bundesgesetzes, nach § 116a GSVG 
und nach § 107a BSVG ein Betrag in der Höhe von 22,8% des Be-
trages nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb für jeden Ersatzmonat der 
Kindererziehung, in dem Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld nach 
dem KBGG oder auf Karenzgeld oder Teilzeitbeihilfe nach dem 
KGG besteht, aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen; 

 c) …  c) … 
 2. …  2. … 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 101 

Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 101 

§ 588. (1) bis (13) … § 588. (1) bis (13) … 

(14) Der auf die Krankenversicherung, Unfallversicherung und Pensions-
versicherung jeweils entfallende Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der 
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz, dem GSVG, dem BSVG, dem 
B-KUVG und des Hauptverbandes ist ab dem Geschäftsjahr 2001 bis zum Ge-
schäftsjahr 2003 auf die Höhe des jeweiligen Verwaltungs- und Verrech-

(14) Der auf die Krankenversicherung, Unfallversicherung und Pensions-
versicherung jeweils entfallende Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der 
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz, dem GSVG, dem BSVG, dem 
B-KUVG und des Hauptverbandes ist ab dem Geschäftsjahr 2001 bis zum Ge-
schäftsjahr 2003 auf die Höhe des jeweiligen Verwaltungs- und Verrech-
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nungsaufwandes des Geschäftsjahres 1999 in der Krankenversicherung, Un-
fallversicherung und Pensionsversicherung zurückzuführen. Dabei sind 

nungsaufwandes des Geschäftsjahres 1999 in der Krankenversicherung, Un-
fallversicherung und Pensionsversicherung zurückzuführen. Dabei sind  

 1. …  1. … 
 2. die Entwicklungs- und Implementierungskosten für das ELSY nach den 

§§ 31a ff. und 
 2. die Entwicklungs- und Implementierungskosten für das ELSY nach den 

§§ 31a ff., 
 3. die Vergütung für die Mitwirkung an fremden Aufgaben nach § 82 

Abs. 1 dieses Bundesgesetzes und nach § 250 Abs. 2 GSVG 
 3. die Vergütung für die Mitwirkung an fremden Aufgaben nach § 82 

Abs. 1 dieses Bundesgesetzes und nach § 250 Abs. 2 GSVG und  
  4. die Entwicklungs- und Implementierungskosten für die Einrichtung der 

Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum 
nach § 26 Abs. 3 KBGG, soweit diese Kosten nicht nach § 38 Abs. 3 
KBGG abgegolten werden, 

jeweils außer Acht zu lassen. Ferner ist auf die Veränderung des Versicherten-
standes ab dem Geschäftsjahr 1999 bis zum Geschäftsjahr 2003 Bedacht zu 
nehmen. Der 6. Unterabschnitt des Abschnittes III des Ersten Teiles ist anzu-
wenden. 

jeweils außer Acht zu lassen. Ferner ist auf die Veränderung des Versicherten-
standes ab dem Geschäftsjahr 1999 bis zum Geschäftsjahr 2003 Bedacht zu 
nehmen. Der 6. Unterabschnitt des Abschnittes III des Ersten Teiles ist anzu-
wenden. 

(15) … (15) … 

 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 
 § 594. (1) Die §§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und f, 10 Abs. 6a, 12 Abs. 5a, 120 

Abs. 1, 138 Abs. 2 lit. f und g, 162 Abs. 1, 3a sowie 5 Z 2 und 3, 176 Abs. 1 
Z 8, 227a Abs. 5 Z 1 und Abs. 6, 233, 236 Abs. 4a, 253a Abs. 1 Z 2, 253b 
Abs. 1 Z 2 lit. b, 253c Abs. 1 Z 1 lit. b, 292 Abs. 4, 447g Abs. 3 Z 1 lit. b und 
§ 588 Abs. 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 treten 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 (2) Abweichend von § 447g Abs. 3 Z 1 lit. b in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. xxx/2001 ist für das Kalenderjahr 2002 123,54 Millionen 
Euro, für das Kalenderjahr 2003 130,81 Millionen Euro und für das Kalender-
jahr 2004 196,22 Millionen Euro aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen zu zahlen. 

Artikel 4 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensionsversicherung Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensionsversicherung  

§ 3. (1) Pflichtversichert in der Krankenversicherung sind § 3. (1) Pflichtversichert in der Krankenversicherung sind  

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

12 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

88
620 der B

eilagen

 

 

 1. …  1. … 
 2. Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 dritter Satz, wenn sie die Pflicht-

versicherung in der Krankenversicherung ausdrücklich beantragen. 
 2. Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 dritter Satz, wenn sie die Pflicht-

versicherung in der Krankenversicherung ausdrücklich beantragen; 
  3. BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungs-

geldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. xxx/2001, wenn nach § 28 KBGG die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zuständig ist. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Ausnahmen von der Pflichtversicherung Ausnahmen von der Pflichtversicherung  

§ 4. (1) Von der Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversiche-
rung sind ausgenommen: 

§ 4. (1) Von der Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversiche-
rung sind ausgenommen: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. Personen hinsichtlich ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 Z 4, deren Beitragsgrundlagen (§ 25) im Kalenderjahr das 
12fache des Betrages gemäß § 25 Abs. 4 Z 2 lit. b aus sämtlichen der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätig-
keiten nicht übersteigen, wenn sie im betreffenden Kalenderjahr 

 6. Personen hinsichtlich ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Z 4, deren Beitragsgrundlagen (§ 25) im Kalenderjahr das 
12fache des Betrages gemäß § 25 Abs. 4 Z 2 lit. b aus sämtlichen der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätig-
keiten nicht übersteigen, wenn sie im betreffenden Kalenderjahr  

 a) …  a) … 
 b) eine Pension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, einen 

Ruhe- oder Versorgungsgenuß, Kranken- oder Wochengeld, Ka-
renzgeld nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, Son-
derunterstützung nach dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. 
Nr. 642/1973, oder Geldleistungen nach dem AlVG 1977, BGBl. 
Nr. 609, beziehen; 

  dies gilt nicht für Personen, die eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 
zweiter Satz abgegeben haben; 

 7. … 

 b) eine Pension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz, einen 
Ruhe- oder Versorgungsgenuß, Kranken- oder Wochengeld, Ka-
renzgeld nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, Kin-
derbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, Sonder-
unterstützung nach dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. 
Nr. 642/ 
1973, oder Geldleistungen nach dem AlVG 1977, BGBl. Nr. 609, 
beziehen; 

  dies gilt nicht für Personen, die eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 
zweiter Satz abgegeben haben; 

  7. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Beginn der Pflichtversicherung Beginn der Pflichtversicherung  
§ 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung beginnt § 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung beginnt  

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. bei den im § 3 Abs. 1 Z 1 genannten Personen mit dem Tage des An-

falls der Pension oder mit dem Tage, ab dem das Übergangsgeld ge-
 6. bei den im § 3 Abs. 1 Z 1 genannten Personen mit dem Tage des An-

falls der Pension oder mit dem Tage, ab dem das Übergangsgeld ge-
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bührt. bührt; 
  7. bei den im § 3 Abs. 1 Z 3 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, 

ab dem das Kinderbetreuungsgeld gebührt oder nur deshalb nicht ge-
bührt, weil der Anspruch nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung  

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet § 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet  
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. Aufgehoben; 
 6. und 7. … 

 5. bei den im § 3 Abs. 1 Z 3 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des 
Kalendermonates, für den letztmalig Kinderbetreuungsgeld ausgezahlt 
wird; 

  6. und 7. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Leistungen Leistungen  

§ 79. (1) Als Leistungen der Krankenversicherung sind nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu gewähren: 

§ 79. (1) Als Leistungen der Krankenversicherung sind nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu gewähren: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: Mutterschaftsleistungen 

(§§ 102 bis 102d); 
 3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: Mutterschaftsleistungen 

(§§ 102, 102a und 102d); 
 4. …  4. … 
Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krank-
heit und der Mutterschaft sind auch die notwendigen Reise(Fahrt)- und Trans-
portkosten (§ 103) zu gewähren. 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krank-
heit und der Mutterschaft sind auch die notwendigen Reise(Fahrt)- und Trans-
portkosten (§ 103) zu gewähren. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft  

§ 102. (1) bis (4) … § 102. (1) bis (4) … 

(5) Betriebshilfe bzw. Wochengeld (§ 102a) und Teilzeitbeihilfe (§ 102b) 
gebühren weiblichen Personen, die auf Grund einer Erwerbstätigkeit nach die-
sem Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert sind. 

(5) Betriebshilfe bzw. Wochengeld (§ 102a) gebühren weiblichen Personen, 
die auf Grund einer Erwerbstätigkeit nach diesem Bundesgesetz in der Kran-
kenversicherung pflichtversichert sind. 
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Teilzeitbeihilfe Teilzeitbeihilfe  

§ 102b. (1) Den Anspruchsberechtigten nach § 102 Abs. 5 gebührt Teilzeit-
beihilfe, solange die Mutter mit ihrem neugeborenen Kind in Hausgemein-
schaft lebt und das Kind überwiegend selbst pflegt bzw. solange sich das Kind 
in einer Krankenanstalt in Pflege befindet. 

§ 102b. Aufgehoben. 

(2) Für den Anspruch nach Abs. 1 steht der Geburt eines Kindes die An-
nahme eines Wahlkindes oder die Übernahme in unentgeltliche Pflege gleich, 
sofern die Übernahme in Pflege in der Absicht erfolgt, das Kind als Wahlkind 
anzunehmen. 

 

(3) Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 gebührt im Anschluß an die Leistung nach 
§ 102a, frühestens jedoch ab dem Tag, an dem das Kind in unentgeltliche 
Pflege genommen wird, bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kin-
des. 

 

(4) Die Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 beträgt 92 S täglich. Mit 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals mit 1. Jänner 2000, ist der Betrag von 92 S mit dem je-
weiligen Anpassungsfaktor (§ 51) zu vervielfachen. 

 

Ruhen des Leistungsanspruches auf Teilzeitbeihilfe Ruhen des Leistungsanspruches auf Teilzeitbeihilfe  

§ 102c. Der Anspruch auf Teilzeitbeihilfe ruht neben den im § 58 genann-
ten Fällen auch während 

§ 102c. Aufgehoben. 

 1. eines Dienstverhältnisses, aus dem ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes, BGBl. Nr. 189/1955, jeweils in Betracht kommende Entgelt 
übersteigt, 

 

 2. des Bezuges von Karenzgeld oder Teilzeitbeihilfe nach dem Karenzge-
ldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, 

 

 3. des Bezuges von Kranken- oder Wochengeld,  
 4. des Bezuges von Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes, 
 

 5. der Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt,  
 6. des Bezuges einer Pension aus einem Versicherungsfall der geminder-

ten Arbeitsfähigkeit bzw. der Erwerbsunfähigkeit, 
 

 7. des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 399/1974, 
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 8. des Bezuges von Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfall- oder Pen-
sionsversicherung. 

 

Beitrag des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Beitrag des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  

§ 102d. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen leistet der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft einen Beitrag in der Höhe von 
70% der Aufwendungen für die Leistungen nach § 102a und in der Höhe von 
100% der Aufwendungen für die Leistungen nach § 102b. 

§ 102d. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen leistet der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft einen Beitrag in der Höhe von 
70% der Aufwendungen für die Leistungen nach § 102a. 

Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 
1955 

Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 
1955 

§ 116a. (1) bis (4) … § 116a. (1) bis (4) … 
(5) Für den Elternteil, (5) Für den Elternteil, 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Karenzgeld, Sondernotstandshilfe oder 
eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz bezogen hat, oder 

 2. … 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Kinderbetreuungsgeld, Karenzgeld, 
Sondernotstandshilfe oder eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz 
bezogen hat, oder  

besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im 
maßgeblichen Zeitraum der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 

 2. … 
besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im 
maßgeblichen Zeitraum der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 

(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert 
oder lag bei keinem der Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung bzw. ein Karenzgeldbezug vor oder bezogen beide Elternteile 
Karenzgeld (Karenzgeld bei Teilzeitbeschäftigung) besteht die Vermutung, 
daß die weibliche Versicherte das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Der männliche Versicherte kann diese Vermutung widerlegen. 

(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert 
oder lag bei keinem der Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung bzw. ein Kinderbetreuungsgeldbezug oder Karenzgeldbezug vor 
oder bezogen beide Elternteile Karenzgeld (Karenzgeld bei Teilzeitbeschäfti-
gung) besteht die Vermutung, daß die weibliche Versicherte das Kind tatsäch-
lich und überwiegend erzogen hat. Der männliche Versicherte kann diese 
Vermutung widerlegen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

Berücksichtigung von Versicherungsmonaten Berücksichtigung von Versicherungsmonaten  

§ 119a. (1) Für die Feststellung und Erfüllung der Wartezeit (§ 120), die 
Bildung der Bemessungsgrundlagen (§§ 122 und 123), die Berücksichtigung 
der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des Steigerungsbetrages 
(§ 125), die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemessungs-

§ 119a. (1) Für die Bildung der Bemessungsgrundlagen (§§ 122 und 123), 
die Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des 
Steigerungsbetrages (§ 125), die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in 
der Bemessungsgrundlage (§ 127) und für die Bemessung des Steigerungsbe-
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grundlage (§ 127), für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung gemäß § 131 
Abs. 1 Z 2 und für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) sind Versi-
cherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu zählen, wobei fol-
gende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 

trages (§ 139) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach 
zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten nach 
den §§ 116a und 116b, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten gemäß 
den §§ 116a und 116b, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat nach den §§ 116a und 116b, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 
Ersatzmonat gemäß den §§ 116a und 116b,  
leistungsunwirksamer Ersatzmonat.  
(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der als leistungsunwirksamer 

Ersatzmonat anzusehen ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherversicherung, geleistet, ist die-
ser Kalendermonat für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen. 

(2) Für die Feststellung und Erfüllung der Wartezeit (§ 120) und für die Er-
füllung der Anspruchsvoraussetzungen nach den §§ 131 Abs. 1 Z 2, 131a 
Abs. 1 Z 2 und 131b Abs. 1 Z 1 sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 

 Ersatzmonat nach den §§ 116a und 116b, der als Beitragsmonat (der 
Pflichtversicherung) zu berücksichtigen ist, 

 leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten nach 
den §§ 116a und 116b, 

 sonstiger Ersatzmonat nach den §§ 116a und 116b, 
 leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 
 (3) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der als leistungsunwirksamer 

Ersatzmonat anzusehen ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherversicherung, geleistet, ist die-
ser Kalendermonat für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen. 

Wartezeit Wartezeit  
§ 120. (1) bis (6) … § 120. (1) bis (6) … 
 (7) Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 6 sind 

auch Ersatzmonate nach § 116a dieses Bundesgesetzes oder nach § 227a 
ASVG oder nach § 107a BSVG im Ausmaß von höchstens 18 Kalender-
monaten je Kind zu berücksichtigen, gezählt ab der Geburt des Kindes, wenn  

  1. für diese Zeiten Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht oder der 
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Anspruch darauf ausschließlich nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht und  
  2. sich diese Ersatzmonate nicht mit Beitragsmonaten decken. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer  
§ 131. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-

dauer hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Ver-
sicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn 

§ 131. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Ver-
sicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn  

 1. …  1. … 
2. a) …  2. a) … 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversi-
cherung erworben sind, 

 3. und 4. … 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben sind, wobei 
die im § 120 Abs. 7 genannten Ersatzzeiten als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung gelten, 

  3. und 4. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit  

§ 131a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat 
der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte 
nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn 

§ 131a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat 
der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte 
nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn  

 1. …  1. … 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 

der Pensionsversicherung erworben sind; hat der (die) Versicherte min-
destens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß § 116 a 
dieses Bundesgesetzes, gemäß §§ 227 a und 228 a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 107 a des Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben sind, wobei die im § 120 Abs. 7 genannten Ersatzzeiten als 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung gelten; hat der (die) Versicherte 
mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben, so 
werden Ersatzmonate nach § 116a dieses Bundesgesetzes, nach den 
§§ 227a und 228a ASVG und nach § 107a BSVG in vollem Umfang 
berücksichtigt, und  

 3. …  3. … 
für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der Vorausset-
zungen für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwil-
ligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der Vorausset-
zungen für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwil-
ligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Gleitpension Gleitpension  

§ 131b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach Vollendung 
des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebens-

§ 131b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach Vollendung 
des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebens-
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monates, wenn monates, wenn  
1. a) … 1. a) … 

 b) die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 300 Versi-
cherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 180 Kalender-
monate vor der Vollendung des des 738. Lebensmonates bei Män-
nern oder des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 108 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz vorliegen und seit der Vollendung des des 
738. Lebensmonates bei Männern oder des 678. Lebensmonates bei 
Frauen mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

 2. und 3. … 

 b) die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 300 Versi-
cherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 180 Kalender-
monate vor der Vollendung des des 738. Lebensmonates bei Män-
nern oder des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 108 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz vorliegen – wobei die im § 120 Abs. 7 genann-
ten Ersatzzeiten als Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach dem 
ASVG gelten – und seit der Vollendung des des 738. Lebens-
monates bei Männern oder des 678. Lebensmonates bei Frauen 
mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

  2. und 3. … 
(2) bis (11) … (2) bis (11) … 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage  
§ 149. (1) bis (3) … § 149. (1) bis (3) … 
(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: (4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 

 a) bis m) …  a) bis m) … 
 n) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gewährte Geldleistungen. 
 n) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gewährte Geldleistungen; 
  o) das Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz. 

(5) bis (12) … (5) bis (12) … 

 Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2001 

 § 292. (1) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2002 die §§ 3 Abs. 1 Z 2 und 3, 4 Abs. 1 Z 6, 6 Abs. 1 

Z 6 und 7, 7 Abs. 1 Z 5, 79 Abs. 1 Z 3, 102 Abs. 5, 116a Abs. 5 Z 1 
und Abs. 6, 119a Abs. 1 bis 3, 120 Abs. 7, 131 Abs. 1 Z 2 lit. b, 131a 
Abs. 1 Z 2, 131b Abs. 1 Z 1 lit. b sowie 149 Abs. 4 lit. n und o in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001; 

  2. mit 1. Jänner 2005 § 102d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2001. 

 (2) Die §§ 102b und 102c treten mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer 
Kraft. 
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 (3) Weiblichen Versicherten, die Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben und 
deren Kind nach dem 30. Juni 2000 und vor dem 1. Juli 2001 geboren wird, 
gebührt bis zur Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes zusätzlich zur 
Teilzeitbeihilfe nach § 102b Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2001 ab 1. Jänner 2002 jener Betrag, der sich aus der Diffe-
renz dieser Teilzeitbeihilfe und der Hälfte des in § 3 Abs. 1 KBGG in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 festgesetzten Kinderbetreu-
ungsgeldes ergibt. § 102b Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2001 ist entsprechend anzuwenden. 

 (4) Versicherte, die Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben und deren Kind 
nach dem 30. Juni 2001 und vor dem 1. Jänner 2002 geboren wird, gebührt bis 
zur Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes zusätzlich zur Teilzeitbei-
hilfe nach § 102b Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 ab 1. Jänner 2002 jener Betrag, der sich aus der Differenz dieser 
Teilzeitbeihilfe und der Hälfte des in § 3 Abs. 1 KBGG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 festgesetzten Kinderbetreuungsgeldes 
ergibt. Dem zweiten Elternteil gebührt dieser Differenzbetrag für den Zeit-
raum, für den er nach Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes Teilzeit-
beihilfe nach § 102b Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 in Anspruch nimmt. Die Inanspruchnahme der Teilzeitbeihilfe durch 
den zweiten Elternteil hat mindestens drei Monate und kann längstens bis zur 
Vollendung des 36. Lebensmonates des Kindes (zu) erfolgen. § 102b Abs. 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 ist entsprechend anzu-
wenden. 

 (5) Abweichend von Abs. 3 und 4 gebührt die Teilzeitbeihilfe auf Antrag ab 
1. Jänner 2002 in der Höhe des in § 3 Abs. 1 KBGG in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 festgesetzten Kinderbetreuungsgeldes, 
wenn ein Einkommen erzielt wird, das den Grenzbetrag nach § 2 Abs. 1 Z 3 
KBGG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 nicht über-
steigt. 

 (6) Vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen wird der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Beitrag in der Höhe von 100% 
der Leistungen für die Differenzbeträge nach Abs. 3 und 4 geleistet. 
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Artikel 5 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Teilversicherung in der Krankenversicherung Teilversicherung in der Krankenversicherung  

§ 4. In der Krankenversicherung sind überdies auf Grund dieses Bundesge-
setzes pflichtversichert: 

§ 4. In der Krankenversicherung sind überdies auf Grund dieses Bundesge-
setzes pflichtversichert: 

 1. …  1. … 
 2. die im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Personen für die Dauer eines Präsenz- 

oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Bestimmungen des Wehrge-
setzes 1990, BGBl. Nr. 305, sofern nicht im Zeitpunkt des Antrittes des 
Präsenz- oder Ausbildungsdienstes ein Ausnahmegrund gemäß § 5 ge-
geben war. 

 2. die im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Personen für die Dauer eines Präsenz- 
oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Bestimmungen des Wehrge-
setzes 1990, BGBl. Nr. 305, sofern nicht im Zeitpunkt des Antrittes des 
Präsenz- oder Ausbildungsdienstes ein Ausnahmegrund gemäß § 5 ge-
geben war; 

  3. BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungs-
geldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. xxx/2001, wenn nach § 28 KBGG die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern zuständig ist. 

Beginn der Pflichtversicherung Beginn der Pflichtversicherung  
§ 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung beginnt: § 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung beginnt: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. nach Wegfall eines Ausnahmegrundes gemäß § 5 mit dem dem Wegfall 

des Ausnahmegrundes folgenden Tag. 
 5. nach Wegfall eines Ausnahmegrundes gemäß § 5 mit dem dem Wegfall 

des Ausnahmegrundes folgenden Tag; 
  6. bei den im § 4 Z 3 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab dem 

das Kinderbetreuungsgeld gebührt oder nur deshalb nicht gebührt, weil 
der Anspruch nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung  
§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet: § 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes gemäß § 5 mit dem Tag des Eintrit-

tes des Ausnahmegrundes. 
 4. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes gemäß § 5 mit dem Tag des Eintrit-

tes des Ausnahmegrundes; 
  5. bei den im § 4 Z 3 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des Kalen-

dermonates, für den letztmalig Kinderbetreuungsgeld ausgezahlt wird. 
(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

21 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

620 der B
eilagen

97  

 

Zahlungsempfänger Zahlungsempfänger  

§ 71. (1) bis (6) … § 71. (1) bis (6) … 
(7) Ein Auszahlungsanspruch nach Abs. 4 besteht nicht, wenn und solange 

der Ehegatte des Pensionsberechtigten 
(7) Ein Auszahlungsanspruch nach Abs. 4 besteht nicht, wenn und solange 

der Ehegatte des Pensionsberechtigten  
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. als Bezieher einer Geldleistung nach dem Arbeitslosenversicherungsge-

setz 1977 oder nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, oder 
nach dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, bzw. als 
Bezieher einer Überbrückungshilfe nach dem Überbrückungshilfege-
setz, BGBl. Nr. 174/1963, in der Krankenversicherung nach dem All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetz versichert ist oder Anspruch auf 
Kranken- oder Wochengeld aus der Krankenversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hat, auch wenn dieser An-
spruch ruht; 

 3. als Bezieher einer Geldleistung nach dem Arbeitslosenversicherungsge-
setz 1977 oder nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, oder 
nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz oder nach dem Sonderunterstüt-
zungsgesetz, BGBl. Nr. 642/1973, bzw. als Bezieher einer Überbrü-
ckungshilfe nach dem Überbrückungshilfegesetz, BGBl. Nr. 174/1963, 
in der Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz versichert ist oder Anspruch auf Kranken- oder Wochen-
geld aus der Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz hat, auch wenn dieser Anspruch ruht; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 
(8) und (9) … (8) und (9) … 

Leistungen Leistungen  
§ 75. Als Leistungen der Krankenversicherung sind nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu gewähren: 
§ 75. Als Leistungen der Krankenversicherung sind nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu gewähren: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: Mutterschaftsleistungen 

(§§ 97, 98, 99, 99a und 99b). 
 3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: Mutterschaftsleistungen 

(§§ 97, 98 und 99b). 
 4. …  4. … 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft  
§ 97. (1) bis (7) … § 97. (1) bis (7) … 
(8) Betriebshilfe oder Wochengeld (§ 98) oder Teilzeitbeihilfe (§ 99) ge-

bührt weiblichen Personen, die auf Grund einer Erwerbstätigkeit nach diesem 
Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert sind. 

(8) Betriebshilfe oder Wochengeld (§ 98) gebührt weiblichen Personen, die 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit nach diesem Bundesgesetz in der Kranken-
versicherung pflichtversichert sind. 

Teilzeitbeihilfe Teilzeitbeihilfe  
§ 99. (1) Den Anspruchsberechtigten nach § 97 Abs. 8 gebührt Teilzeitbei-

hilfe, solange die Mutter mit ihrem neugeborenen Kind in Hausgemeinschaft 
lebt und das Kind überwiegend selbst pflegt bzw. solange sich das Kind in ei-

§ 99. Aufgehoben. 
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ner Krankenanstalt in Pflege befindet. 
(2) Für den Anspruch nach Abs. 1 steht der Geburt eines Kindes die An-

nahme eines Wahlkindes oder die Übernahme in unentgeltliche Pflege gleich, 
sofern die Übernahme in Pflege in der Absicht erfolgt, das Kind als Wahlkind 
anzunehmen. 

 

(3) Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 gebührt im Anschluß an die Leistung nach 
§ 98, frühestens jedoch ab dem Tag, an dem das Kind in unentgeltliche Pflege 
genommen wird, bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes. 

 

(4) Die Teilzeitbeihilfe nach Abs. 1 beträgt 92 S täglich. Mit 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals mit 1. Jänner 2000, ist der Betrag von 92 S mit dem je-
weiligen Anpassungsfaktor zu vervielfachen (§ 47). 

 

Ruhen des Leistungsanspruches auf Teilzeitbeihilfe Ruhen des Leistungsanspruches auf Teilzeitbeihilfe  
§ 99a. Der Anspruch auf Teilzeitbeihilfe ruht neben den im § 54 genannten 

Fällen auch während 
§ 99a. Aufgehoben. 

 1. eines Dienstverhältnisses, aus dem ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes, BGBl. Nr. 189/1955, jeweils in Betracht kommende Entgelt 
übersteigt, 

 

 2. des Bezuges von Karenzgeld oder Teilzeitbeihilfe nach dem Karenzge-
ldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, 

 

 3. des Bezuges von Kranken- oder Wochengeld,  
 4. des Bezuges von Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes, 
 

 5. der Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt,  
 6. des Bezuges einer Pension aus einem Versicherungsfall der geminder-

ten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit, 
 

 7. des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 399/1974, 

 

 8. des Bezuges von Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfall- oder Pen-
sionsversicherung. 

 

Beitrag des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe Beitrag des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe  
§ 99b. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen leistet der Sozialversi-

cherungsanstalt der Bauern einen Beitrag in der Höhe von 70% der Aufwen-
§ 99b. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen leistet der Sozialversi-

cherungsanstalt der Bauern einen Beitrag in der Höhe von 70% der Aufwen-
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dungen für die Leistungen nach § 98 und in der Höhe von 100% der Aufwen-
dungen für die Leistungen nach § 99. 

dungen für die Leistungen nach § 98. 

Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 
1955 

Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 
1955 

§ 107a. (1) bis (4) … § 107a. (1) bis (4) … 
(5) Für den Elternteil, (5) Für den Elternteil, 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Karenzgeld, Sondernotstandshilfe oder 
eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz bezogen hat, oder 

 2. … 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Kinderbetreuungsgeld, Karenzgeld, 
Sondernotstandshilfe oder eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz 
bezogen hat, oder  

besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im 
maßgeblichen Zeitraum der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 

 2. … 
besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im 
maßgeblichen Zeitraum der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 

(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert 
oder lag bei keinem der Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung bzw. ein Karenzgeldbezug vor oder bezogen beide Elternteile 
Karenzgeld (Karenzgeld bei Teilzeitbeschäftigung) besteht die Vermutung, 
daß die weibliche Versicherte das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen 
hat. Der männliche Versicherte kann diese Vermutung widerlegen. 

(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert 
oder lag bei keinem der Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung bzw. ein Kinderbetreuungsgeldbezug oder Karenzgeldbezug vor 
oder bezogen beide Elternteile Karenzgeld (Karenzgeld bei Teilzeitbeschäfti-
gung) besteht die Vermutung, daß die weibliche Versicherte das Kind tatsäch-
lich und überwiegend erzogen hat. Der männliche Versicherte kann diese 
Vermutung widerlegen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

Berücksichtigung von Versicherungsmonaten Berücksichtigung von Versicherungsmonaten  
§ 110a. (1) Für die Feststellung der Erfüllung der Wartezeit (§ 111), die 

Bildung der Bemessungsgrundlagen (§§ 113 und 114), die Berücksichtigung 
der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des Steigerungsbetrages 
(§ 116), die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemessungs-
grundlage (§ 118), für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß 
§ 122 Abs. 1 Z 2 und für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 130) sind 
Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu zählen, wobei 
folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 

§ 110a. (1) Für die Bildung der Bemessungsgrundlagen (§§ 113 und 114), 
die Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen bei der Berechnung des 
Steigerungsbetrages (§ 116), die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in 
der Bemessungsgrundlage (§ 118) und für die Bemessung des Steigerungsbe-
trages (§ 130) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach 
zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten nach 
den §§ 107a und 107b, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten gemäß Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
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den § 107a oder § 107b, Ersatzmonat nach den §§ 107a und 107b, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 
Ersatzmonat gemäß § 107a oder § 107b,  
leistungsunwirksamer Ersatzmonat.  
(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der als leistungsunwirksamer 

Ersatzmonat anzusehen ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherversicherung, geleistet, ist die-
ser Kalendermonat für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 130) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen. 

(2) Für die Feststellung und Erfüllung der Wartezeit (§ 111) und für die Er-
füllung der Anspruchsvoraussetzungen nach den §§ 122 Abs. 1 Z 2, 122a 
Abs. 1 Z 2 und 122b Abs. 1 Z 1 sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 

 Ersatzmonat nach den §§ 107a und 107b, der als Beitragsmonat (der 
Pflichtversicherung) zu berücksichtigen ist, 

 leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten nach 
den §§ 107a und 107b, 

 sonstiger Ersatzmonat nach den §§ 107a und 107b, 
 leistungsunwirksamer Ersatzmonat. 
 (3) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der als leistungsunwirksamer 

Ersatzmonat anzusehen ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherversicherung, geleistet, ist die-
ser Kalendermonat für die Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 130) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen. 

Wartezeit Wartezeit  
§ 111. (1) bis (6) … § 111. (1) bis (6) … 
 (7) Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 6 sind 

auch Ersatzmonate nach § 107a dieses Bundesgesetzes oder nach § 227a 
ASVG oder nach § 116a GSVG im Ausmaß von höchstens 
18 Kalendermonaten je Kind zu berücksichtigen, gezählt ab der Geburt des 
Kindes, wenn  

  1. für diese Zeiten Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht oder der 
Anspruch darauf ausschließlich nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht und  

  2. sich diese Ersatzmonate nicht mit Beitragsmonaten decken. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer  
§ 122. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs- § 122. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
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dauer hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Ver-
sicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn 

dauer hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Ver-
sicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn  

 1. …  1. … 
2. a) …  2. a) … 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversi-
cherung erworben sind, 

 3. und 4. … 

 b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben sind, wobei 
die im § 111 Abs. 7 genannten Ersatzzeiten als Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung gelten, 

  3. und 4. … 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit  
§ 122a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat 

der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte 
nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn 

§ 122a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat 
der Versicherte nach Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte 
nach Vollendung des 678. Lebensmonates, wenn  

 1. …  1. … 
 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in 

der Pensionsversicherung erworben sind; hat der (die) Versicherte min-
destens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung erworben, so werden auch Ersatzmonate gemäß § 107 a 
dieses Bundesgesetzes, gemäß §§ 227 a und 228 a des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes und gemäß § 116 a des Gewerblichen Sozi-
alversicherungsgesetzes berücksichtigt; und 

 2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben sind, wobei die im § 111 Abs. 7 genannten Ersatzzeiten als 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung gelten; hat der (die) Versicherte 
mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben, so 
werden Ersatzmonate nach § 107a dieses Bundesgesetzes, nach den 
§§ 227a und 228a ASVG und nach § 116a GSVG in vollem Umfang 
berücksichtigt, und  

 3. …  3. … 
für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der Vorausset-
zungen für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwil-
ligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der Vorausset-
zungen für einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate der freiwil-
ligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Gleitpension Gleitpension  

§ 122b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach Vollendung 
des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebens-
monates, wenn 

§ 122b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach Vollendung 
des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebens-
monates, wenn  

1. a) …  1. a) … 
 b) die Wartezeit (§ 111) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 300 Versi-

cherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 180 Kalender-
 b) die Wartezeit (§ 111) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 300 Versi-

cherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 180 Kalender-
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monate vor der Vollendung des 738. Lebensmonates bei Männern 
oder des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 108 Beitrags-
monate der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz vorliegen und seit der Vollendung des 60. Lebens-
jahres bei Männern bzw. des 55. Lebensjahres bei Frauen mindes-
tens ein Jahr verstrichen ist; 

 2. und 3. … 

monate vor der Vollendung des 738. Lebensmonates bei Männern 
oder des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 108 Beitrags-
monate der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz vorliegen – wobei die im § 111 Abs. 7 genannten 
Ersatzzeiten als Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach dem 
ASVG gelten – und seit der Vollendung des 60. Lebensjahres bei 
Männern bzw. des 55. Lebensjahres bei Frauen mindestens ein Jahr 
verstrichen ist; 

  2. und 3. … 

(2) bis (11) … (2) bis (11) … 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage  

§ 140. (1) bis (3) … § 140. (1) bis (3) … 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: (4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
 a) bis m) …  a) bis m) … 
 n) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gewährte Geldleistungen. 
 n) nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gewährte Geldleistungen; 
  o) das Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz. 

(5) bis (12) … (5) bis (12) … 
 Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2001 

 § 281. (1) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2002 die §§ 4 Z 2 und 3, 6 Abs. 1 Z 5 und 6, 7 Abs. 1 Z 4 

und 5, 71 Abs. 7 Z 3, 75 Z 3, 97 Abs. 8, 107a Abs. 5 Z 1 und Abs. 6, 
110a Abs. 1 bis 3, 111 Abs. 7, 122 Abs. 1 Z 2 lit. b, 122a Abs. 1 Z 2, 
122b Abs. 1 Z 1 lit. b, 140 Abs. 4 lit. n und o in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001; 

  2. mit 1. Jänner 2005 § 99b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2001. 

 (2) Die §§ 99 und 99a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer 
Kraft. 

 (3) Weiblichen Versicherten, die Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben und 
deren Kind nach dem 30. Juni 2000 und vor dem 1. Juli 2001 geboren wird, 
gebührt bis zur Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes zusätzlich zur 
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Teilzeitbeihilfe nach § 99 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2001 ab 1. Jänner 2002 jener Betrag, der sich aus der Differenz dieser 
Teilzeitbeihilfe und der Hälfte des in § 3 Abs. 1 KBGG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 festgesetzten Kinderbetreuungsgeldes 
ergibt. § 99 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 
ist entsprechend anzuwenden. 

 (4) Versicherte, die Anspruch auf Teilzeitbeihilfe haben und deren Kind 
nach dem 30. Juni 2001 und vor dem 1. Jänner 2002 geboren wird, gebührt bis 
zur Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes zusätzlich zur Teilzeitbei-
hilfe nach § 99 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 ab 1. Jänner 2002 jener Betrag, der sich aus der Differenz dieser 
Teilzeitbeihilfe und der Hälfte des in § 3 Abs. 1 KBGG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 festgesetzten Kinderbetreuungsgeldes 
ergibt. Dem zweiten Elternteil gebührt dieser Differenzbetrag für den Zeit-
raum, für den er nach Vollendung des 30. Lebensmonates des Kindes Teilzeit-
beihilfe nach § 99 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 in Anspruch nimmt. Die Inanspruchnahme der Teilzeitbeihilfe durch 
den zweiten Elternteil hat mindestens drei Monate und kann längstens bis zur 
Vollendung des 36. Lebensmonates des Kindes (zu) erfolgen. § 99 Abs. 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 ist entsprechend anzu-
wenden. 

 (5) Abweichend von Abs. 3 und 4 gebührt die Teilzeitbeihilfe auf Antrag ab 
1. Jänner 2002 in der Höhe des in § 3 Abs. 1 KBGG in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 festgesetzten Kinderbetreuungsgeldes, 
wenn ein Einkommen erzielt wird, das den Grenzbetrag nach § 2 Abs. 1 Z 3 
KBGG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 nicht über-
steigt. 

 (6) Vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen wird der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern ein Beitrag in der Höhe von 100% der Leistungen für 
die Differenzbeträge nach Abs. 3 und 4 geleistet. 

Artikel 6 

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 
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Versicherungspflicht in der Kranken- und Unfallversicherung Versicherungspflicht in der Kranken- und Unfallversicherung  

§ 1. (1) In der Kranken- und Unfallversicherung sind, sofern nicht eine 
Ausnahme nach den §§ 2 oder 3 gegeben ist, versichert: 

§ 1. (1) In der Kranken- und Unfallversicherung sind, sofern nicht eine 
Ausnahme nach den §§ 2 oder 3 gegeben ist, versichert: 

 1. bis 17. …  1. bis 17. … 
 18. Personen, die auf Grund eines Dienstverhältnisses gemäß Z 17  18. Personen, die auf Grund eines Dienstverhältnisses gemäß Z 17 
 a) und b) …  a) und b) … 
  solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben.   solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben; 
  19. BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungs-

geldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. xxx/2001, wenn nach § 28 KBGG die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter zuständig ist. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Ausnahmen von der Unfallversicherung Ausnahmen von der Unfallversicherung  

§ 3. Von der Unfallversicherung sind ausgenommen: § 3. Von der Unfallversicherung sind ausgenommen: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. Personen, die Anspruch auf eine Pensionsleistung bzw. auf Übergangs-

geld der in § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b oder 18 bezeichneten Art haben, 
es sei denn, daß sie gleichzeitig eine der in § 1 Abs. 1 Z 8 bis 11 ange-
führten Funktionen ausüben; sowie die im § 2 Abs. 1 Z 8 bezeichneten 
Personen. 

 3. Personen, die Anspruch auf eine Pensionsleistung bzw. auf Übergangs-
geld der in § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b oder 18 bezeichneten Art haben, 
es sei denn, daß sie gleichzeitig eine der in § 1 Abs. 1 Z 8 bis 11 ange-
führten Funktionen ausüben; sowie die im § 2 Abs. 1 Z 8 bezeichneten 
Personen; 

  4. Personen, die Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeld-
gesetz beziehen. 

Beginn der Versicherung Beginn der Versicherung  
§ 5. (1) Die Versicherung beginnt, unabhängig von der Erstattung der An-

meldung, 
§ 5. (1) Die Versicherung beginnt, unabhängig von der Erstattung der An-

meldung, 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten mit 

dem Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis beziehungsweise mit 
dem Tag des Entstehens des Anspruches auf Ruhe(Versorgungs)bezug, 
frühestens mit dem Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Verordnung. 

 5. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten mit 
dem Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis beziehungsweise mit 
dem Tag des Entstehens des Anspruches auf Ruhe(Versorgungs)bezug, 
frühestens mit dem Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Verordnung; 

  6. bei den im § 1 Abs. 1 Z 19 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, 
ab dem das Kinderbetreuungsgeld gebührt oder nur deshalb nicht ge-
bührt, weil der Anspruch nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
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Ende der Versicherung Ende der Versicherung  
§ 6. (1) Die Versicherung endet § 6. (1) Die Versicherung endet  

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten mit 

dem Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses beziehungsweise mit 
dem Ablauf des Kalendermonates, für den letztmalig der Ruhe(Versor-
gungs)bezug ausgezahlt wird. 

 4. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten mit 
dem Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses beziehungsweise mit 
dem Ablauf des Kalendermonates, für den letztmalig der Ruhe(Versor-
gungs)bezug ausgezahlt wird; 

  5. bei den im § 1 Abs. 1 Z 19 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf 
des Kalendermonates, für den letztmalig Kinderbetreuungsgeld ausge-
zahlt wird. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2001 

 § 201. Die §§ 1 Abs. 1 Z 18 und 19, 3 Z 3 und 4, 5 Abs. 1 Z 5 und 6 sowie 
6 Abs. 1 Z 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 
treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Artikel 7 
Änderung des Mutterschutzgesetzes 

§ 10. (1) bis (3) … § 10. (1) bis (3) … 
(4) Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes im zweiten Lebensjahr des 

Kindes oder bei Teilzeitbeschäftigung im zweiten, dritten und vierten Lebens-
jahr des Kindes kann das Gericht die Zustimmung zur Kündigung, wenn die 
Klage auf Zustimmung zur Kündigung nach Ablauf des ersten Lebensjahres 
des Kindes gestellt wurde, auch dann erteilen, wenn der Dienstgeber den 
Nachweis erbringt, daß die Kündigung durch Umstände, die in der Person der 
Dienstnehmerin gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig be-
rühren oder durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung 
der Dienstnehmerin entgegenstehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung 
des Dienstverhältnisses dem Dienstgeber unzumutbar ist. Nimmt bei Verhin-
derung des in Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung befindlichen Vaters die 
Dienstnehmerin Karenzurlaub oder vereinbarte Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch, endet der Kündigungs- und Entlassungsschutz vier Wochen nach Ende 
dieses Karenzurlaubes oder dieser Teilzeitbeschäftigung. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Karenz im zweiten Lebensjahr des Kindes 
oder bei Teilzeitbeschäftigung im zweiten, dritten und vierten Lebensjahr des 
Kindes kann das Gericht die Zustimmung zur Kündigung, wenn die Klage auf 
Zustimmung zur Kündigung nach Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes 
gestellt wurde, auch dann erteilen, wenn der Dienstgeber den Nachweis er-
bringt, dass die Kündigung durch Umstände, die in der Person der Dienstneh-
merin gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder 
durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung der Dienst-
nehmerin entgegenstehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung des Dienst-
verhältnisses dem Dienstgeber unzumutbar ist. Nimmt bei Verhinderung des in 
Karenz oder Teilzeitbeschäftigung befindlichen Vaters die Dienstnehmerin 
Karenz oder vereinbarte Teilzeitbeschäftigung in Anspruch, endet der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz vier Wochen nach Ende dieser Karenz oder die-
ser Teilzeitbeschäftigung. 

(5) Wurde einer Dienstnehmerin wegen Stillegung des Betriebes gekündigt (5) Wurde einer Dienstnehmerin wegen Stilllegung des Betriebes gekündigt 
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(Abs. 3) und nimmt dieser Betrieb bis zum Ablauf von vier Monaten nach der 
Entbindung der Dienstnehmerin seine Tätigkeit wieder auf, so ist die seiner-
zeitige Kündigung als rechtsunwirksam anzusehen, wenn die Dienstnehmerin 
dies beim Dienstgeber beantragt. Ein solcher Antrag muß innerhalb von zwei 
Monaten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit des Betriebes gestellt werden. 
Mit der Antragstellung hat sich die Dienstnehmerin beim Dienstgeber zur 
Wiederaufnahme der Arbeit zu melden. Besteht zur Zeit der Antragstellung für 
die Dienstnehmerin ein Beschäftigungsverbot nach diesem Bundesgesetz (§ 3 
Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 und 2) oder nimmt die Dienstnehmerin einen Ka-
renzurlaub (§ 15) in Anspruch, so hat sie dies dem Dienstgeber bei der An-
tragstellung mitzuteilen und nach Wegfall des Beschäftigungsverbotes bezie-
hungsweise nach Beendigung des Karenzurlaubes die Arbeit aufzunehmen. 

(Abs. 3) und nimmt dieser Betrieb bis zum Ablauf von vier Monaten nach der 
Entbindung der Dienstnehmerin seine Tätigkeit wieder auf, so ist die seiner-
zeitige Kündigung als rechtsunwirksam anzusehen, wenn die Dienstnehmerin 
dies beim Dienstgeber beantragt. Ein solcher Antrag muss innerhalb von zwei 
Monaten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit des Betriebes gestellt werden. 
Mit der Antragstellung hat sich die Dienstnehmerin beim Dienstgeber zur 
Wiederaufnahme der Arbeit zu melden. Besteht zur Zeit der Antragstellung für 
die Dienstnehmerin ein Beschäftigungsverbot nach diesem Bundesgesetz (§ 3 
Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 und 2) oder nimmt die Dienstnehmerin eine Ka-
renz (§ 15) in Anspruch, so hat sie dies dem Dienstgeber bei der Antragstel-
lung mitzuteilen und nach Wegfall des Beschäftigungsverbotes beziehungs-
weise nach Beendigung der Karenz die Arbeit aufzunehmen. 

§ 11. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder 
des Befreiungsscheines (nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 218/1975) einer Ausländerin wird im Falle der Schwangerschaft und der 
Entbindung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis nach 
den §§ 10 Abs. 1, 3 und 4, 10a Abs. 1, 15 Abs. 4, 15a Abs. 5, 15d Abs. 1 ers-
ter Satz in Verbindung mit Abs. 5 und § 15g Abs. 11 und den dafür sonst gel-
tenden gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen rechtsgültig beendet 
werden kann. 

§ 11. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder 
des Befreiungsscheines (nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 218/1975) einer Ausländerin wird im Falle der Schwangerschaft und der 
Entbindung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis nach 
den §§ 10 Abs. 1, 3 und 4, 10a Abs. 1, 15 Abs. 4, 15a Abs. 5, 15d Abs. 1 ers-
ter Satz in Verbindung mit Abs. 5 und § 15h Abs. 11 und den dafür sonst gel-
tenden gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen rechtsgültig beendet 
werden kann. 

Karenzurlaub Karenz  
§ 15. (1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlangen im Anschluß an die Frist 

des § 5 Abs. 1 und 2 ein Urlaub gegen Entfall des Arbeitsentgelts (Karenz-
urlaub) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im fol-
genden nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn sie mit dem Kind im 
gemeinsamen Haushalt lebt und das Kind überwiegend selbst betreut. Das 
gleiche gilt, wenn anschließend an die Frist nach § 5 Abs. 1 und 2 ein Gebüh-
renurlaub verbraucht wurde oder die Dienstnehmerin durch Krankheit oder 
Unglücksfall an der Dienstleistung verhindert war. 

§ 15. (1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlangen im Anschluss an die 
Frist des § 5 Abs. 1 und 2 Karenz gegen Entfall des Arbeitsentgelts bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im Folgenden nicht ande-
res bestimmt ist, zu gewähren, wenn sie mit dem Kind im gemeinsamen Haus-
halt lebt. Das gleiche gilt, wenn anschließend an die Frist nach § 5 Abs. 1 und 
2 ein Gebührenurlaub verbraucht wurde oder die Dienstnehmerin durch 
Krankheit oder Unglücksfall an der Dienstleistung verhindert war. 

(2) Der Karenzurlaub muß mindestens drei Monate betragen. (2) Die Karenz muss mindestens drei Monate betragen. 
(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes dem 

Dienstgeber bis zum Ende der Frist des § 5 Abs. 1 bekanntzugeben. Die 
Dienstnehmerin kann ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem Ende 
dieses Karenzurlaubes bekanntgeben, daß sie den Karenzurlaub verlängert und 

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer der Karenz dem Dienstgeber 
bis zum Ende der Frist des § 5 Abs. 1 bekannt zu geben. Die Dienstnehmerin 
kann ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem Ende dieser Karenz 
bekannt geben, dass sie die Karenz verlängert und bis wann. Unbeschadet des 
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bis wann. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann ein Karenzurlaub nach 
Abs. 1 vereinbart werden. 

Ablaufs dieser Fristen kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(4) Wird Karenzurlaub nach Abs. 1 und 3 in Anspruch genommen, so er-
streckt sich der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach den §§ 10 und 12 
bis zum Ablauf von vier Wochen nach Beendigung des Karenzurlaubes. 

(4) Wird Karenz nach Abs. 1 und 3 in Anspruch genommen, so erstreckt 
sich der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach den §§ 10 und 12 bis zum 
Ablauf von vier Wochen nach Beendigung der Karenz. 

Teilung des Karenzurlaubes zwischen Mutter und Vater Teilung der Karenz zwischen Mutter und Vater  

§ 15a. (1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit dem Vater geteilt werden. 
Jeder Teil des Karenzurlaubes der Dienstnehmerin muß mindestens drei Mo-
nate betragen. Er ist in dem in § 15 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im un-
mittelbaren Anschluß an einen Karenzurlaub des Vaters anzutreten. 

§ 15a. (1) Die Karenz kann zweimal mit dem Vater geteilt werden. Jeder 
Teil der Karenz der Dienstnehmerin muss mindestens drei Monate betragen. 
Er ist in dem in § 15 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im unmittelbaren An-
schluss an eine Karenz des Vaters anzutreten. 

(2) Aus Anlaß des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann die 
Mutter gleichzeitig mit dem Vater Karenzurlaub in der Dauer von einem Mo-
nat in Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenzurlaub ein Monat vor 
dem in § 15 Abs. 1 bzw. § 15b Abs. 1 genannten Zeitpunkt endet. 

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann die 
Mutter gleichzeitig mit dem Vater Karenz in der Dauer von einem Monat in 
Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenz ein Monat vor dem in § 15 
Abs. 1 bzw. § 15b Abs. 1 genannten Zeitpunkt endet. 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenzurlaub im Anschluß an einen 
Karenzurlaub des Vaters, hat sie spätestens drei Monate vor Ende des Karenz-
urlaubes des Vaters ihrem Dienstgeber Beginn und Dauer des Karenzurlaubes 
bekanntzugeben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann ein Karenzurlaub 
nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz im Anschluss an eine Karenz 
des Vaters, hat sie spätestens drei Monate vor Ende der Karenz des Vaters ih-
rem Dienstgeber Beginn und Dauer der Karenz bekannt zu geben. Unbescha-
det des Ablaufs dieser Frist kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(4) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 be-
ginnt im Falle des Abs. 3 mit der Bekanntgabe. 

(4) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 be-
ginnt im Falle des Abs. 3 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate 
vor Antritt des Karenzteiles. 

(5) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 endet 
vier Wochen 
 1. nach dem Ende ihres jeweiligen Karenzurlaubsteiles, 

(5) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 endet 
vier Wochen nach dem Ende ihres jeweiligen Karenzteiles. 

 2. bei Inanspruchnahme von zwei Karenzurlaubsteilen nach Ende ihres 
zweiten Teiles, sofern die Dienstnehmerin die Inanspruchnahme des 
zweiten Karenzurlaubsteiles bis zum Ende der Frist des § 5 Abs. 1 be-
kanntgegeben hat. 

 

Aufgeschobener Karenzurlaub Aufgeschobene Karenz  
§ 15b. (1) Die Dienstnehmerin kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, daß 

sie drei Monate ihres Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum Ablauf des sie-
benten Lebensjahres des Kindes verbraucht, sofern im folgenden nicht anderes 

§ 15b. (1) Die Dienstnehmerin kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, dass 
sie drei Monate ihrer Karenz aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes be-
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bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobener Karenzurlaub kann je-
doch nur dann genommen werden, wenn der Karenzurlaub nach den §§ 15 o-
der 15a spätestens 
 1. mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, 
 2. wenn auch der Vater aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch 

nimmt, mit Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes 

stimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur 
dann genommen werden, wenn die Karenz nach den §§ 15 oder 15a spätestens 
 1. mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, 
 2. wenn auch der Vater aufgeschobene Karenz in Anspruch nimmt, mit 

Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes  

geendet hat. geendet hat. 
(2) Ist der noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenzurlaub länger als 

der Zeitraum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des sie-
benten Lebensjahres des Kindes, kann aus Anlaß des Schuleintritts der Ver-
brauch des aufgeschobenen Karenzurlaubes vereinbart werden. Die Geburt 
eines weiteren Kindes hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch des 
aufgeschobenen Karenzurlaubes. 

(2) Ist die noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenz länger als der Zeit-
raum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Lebensjahres 
des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes, kann aus Anlass des Schuleintritts der Verbrauch der 
aufgeschobenen Karenz vereinbart werden. Die Geburt eines weiteren Kindes 
hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch der aufgeschobenen Ka-
renz. 

(3) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch zu nehmen, ist 
dem Dienstgeber zu den in §§ 15 Abs. 3 oder 15a Abs. 3 genannten Zeitpunk-
ten bekanntzugeben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe 
keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen 
wegen der Inanspruchnahme des aufgeschobenen Karenzurlaubes Klage beim 
zuständigen Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. 
Die Dienstnehmerin kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekannt-
geben, daß sie anstelle des aufgeschobenen Karenzurlaubes Karenzurlaub bis 
zum zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn 
der Klage des Dienstgebers stattgegeben wird. 

(3) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem 
Dienstgeber zu den in §§ 15 Abs. 3 oder 15a Abs. 3 genannten Zeitpunkten 
bekannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine 
Einigung zustande, kann der Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen wegen 
der Inanspruchnahme der aufgeschobenen Karenz Klage beim zuständigen 
Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Die Dienst-
nehmerin kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekannt geben, dass 
sie anstelle der aufgeschobenen Karenz Karenz bis zum zweiten Lebensjahr 
des Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn der Klage des Dienstge-
bers stattgegeben wird. 

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles des Karenzurlaubes ist dem 
Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt-
zugeben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung 
zustande, kann die Dienstnehmerin den aufgeschobenen Karenzurlaub zum 
gewünschten Zeitpunkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat binnen wei-
terer zwei Wochen wegen des Zeitpunktes des Antritts des aufgeschobenen 
Karenzurlaubes die Klage beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles der Karenz ist dem Dienstgeber 
spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben. 
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande, 
kann die Dienstnehmerin die aufgeschobene Karenz zum gewünschten Zeit-
punkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat binnen weiterer zwei Wochen 
wegen des Zeitpunktes des Antritts der aufgeschobenen Karenz die Klage 
beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kosten-
ersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster In-
stanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des 
Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den 

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kos-
tenersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster 
Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des 
Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den 
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Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung 
anfechtbar. 

Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung 
anfechtbar. 

(6) Wird der aufgeschobene Karenzurlaub im Rahmen eines anderen 
Dienstverhältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden 
hat, in Anspruch genommen, bedarf es vor Antritt des aufgeschobenen Karen-
zurlaubes jedenfalls einer Vereinbarung mit dem neuen Dienstgeber. 

(6) Wird die aufgeschobene Karenz im Rahmen eines anderen Dienstver-
hältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in An-
spruch genommen, bedarf es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz jedenfalls 
einer Vereinbarung mit dem neuen Dienstgeber. 

Karenzurlaub der Adoptiv- oder Pflegemutter Karenz der Adoptiv- oder Pflegemutter  
§ 15c. (1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, welches das zweite Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat, 
§ 15c. (1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, welches das zweite Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat, 
 1. allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes Statt angenommen hat 

(Adoptivmutter), oder 
 1. allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes Statt angenommen hat 

(Adoptivmutter), oder  
 2. in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzunehmen, dieses in unent-

geltliche Pflege genommen hat (Pflegemutter), 
 2. in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzunehmen, dieses in unent-

geltliche Pflege genommen hat (Pflegemutter), 
mit dem Kind im selben Haushalt lebt und es überwiegend selbst pflegt, hat 
Anspruch auf Karenzurlaub. 

und die mit dem Kind im selben Haushalt lebt, hat Anspruch auf Karenz. 

(2) Die §§ 15 bis 15b sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden: (2) Die §§ 15 bis 15b sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 
 1. Der Karenzurlaub nach den §§ 15 und 15a beginnt mit dem Tag der 

Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege 
oder im Anschluß an einen Karenzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder 
Pflegevaters; 

 1. Die Karenz nach den §§ 15 und 15a beginnt mit dem Tag der Annahme 
an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im 
Anschluss an eine Karenz des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters; 

 2. nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenzurlaub nach den §§ 15 und 15a 
unmittelbar ab dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Über-
nahme in unentgeltliche Pflege in Anspruch, hat sie Beginn und Dauer 
des Karenzurlaubes dem Dienstgeber unverzüglich bekanntzugeben; 

 2. nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz nach den §§ 15 und 15a unmit-
telbar ab dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in 
unentgeltliche Pflege in Anspruch, hat sie Beginn und Dauer der Ka-
renz dem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben; 

 3. nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des 18. Lebens-
monates, jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes 
Statt an oder in unentgeltliche Pflege, kann sie Karenzurlaub bis zu 
sechs Monaten auch über das zweite Lebensjahr hinaus in Anspruch 
nehmen. 

 3. nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des 18. Lebens-
monates, jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes 
Statt an oder in unentgeltliche Pflege, kann sie Karenz bis zu sechs 
Monaten auch über das zweite Lebensjahr hinaus in Anspruch nehmen. 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebens-
jahres, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes 
Statt an oder nimmt sie es in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Karenzurlaub in 
der Dauer von sechs Monaten. Der Karenzurlaub beginnt mit dem Tag der 
Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebens-
jahres, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes 
Statt an oder nimmt sie es in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Karenz in der 
Dauer von sechs Monaten. Die Karenz beginnt mit dem Tag der Annahme an 
Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im Anschluss 
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im Anschluß an einen Karenzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters. an eine Karenz des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters. 
(4) Die §§ 10, 11, 12 Abs. 1, 2 und 4, 13 und 16 sind auf Karenzurlaube 

nach Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß anstelle der Bekanntga-
be der Schwangerschaft (§ 10 Abs. 2) die Mitteilung von der Annahme an 
Kindes Statt oder von der Übernahme in Pflege tritt; in beiden Fällen muß mit 
der Mitteilung das Verlangen auf Gewährung eines Karenzurlaubes verbunden 
sein. 

(4) Die §§ 10, 11, 12 Abs. 1, 2 und 4, 13 und 16 sind auf Karenz nach 
Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe der 
Schwangerschaft (§ 10 Abs. 2) die Mitteilung von der Annahme an Kindes 
Statt oder von der Übernahme in Pflege tritt; in beiden Fällen muss mit der 
Mitteilung das Verlangen auf Gewährung einer Karenz verbunden sein. 

Karenzurlaub bei Verhinderung des Vaters Karenz bei Verhinderung des Vaters  
§ 15d. (1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater, der das Kind überwie-

gend selbst betreut, durch ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis 
für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst zu 
betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr Verlangen für die Dauer der Ver-
hinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 
Kindes ein Karenzurlaub zu gewähren. Dasselbe gilt bei Verhinderung eines 
Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters, der zulässigerweise nach Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

§ 15d. (1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater durch ein unvorherseh-
bares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze 
Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr 
Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf 
des zweiten Lebensjahres des Kindes eine Karenz zu gewähren. Dasselbe gilt 
bei Verhinderung eines Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters, der zulässiger-
weise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz in Anspruch 
nimmt. 

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei: (2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei: 
 1. Tod,  1. Tod, 
 2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,  2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf be-

hördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf be-

hördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung, 
 4. schwerer Erkrankung,  4. schwerer Erkrankung, 
 5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des Vaters, Adoptiv- oder Pfle-

gevaters mit dem Kind oder der überwiegenden Betreuung des Kindes. 
 5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des Vaters, Adoptiv- oder Pfle-

gevaters mit dem Kind oder der Betreuung des Kindes. 
(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und voraussichtliche Dauer des Karenz-

urlaubes unverzüglich bekanntzugeben und die anspruchsbegründenden Um-
stände nachzuweisen. 

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und voraussichtliche Dauer der Karenz 
unverzüglich bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände 
nachzuweisen. 

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht auch dann zu, wenn die Dienst-
nehmerin bereits Karenzurlaub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäfti-
gung angetreten oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenzurlaub 
oder Teilzeitbeschäftigung angemeldet hat. 

(4) Der Anspruch auf Karenz steht auch dann zu, wenn die Dienstnehmerin 
bereits Karenz verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung angetreten 
oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz oder Teilzeitbeschäfti-
gung angemeldet hat. 

(5) Besteht Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 
nicht bereits auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Inanspruchnahme eines Ka-

(5) Besteht Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 
nicht bereits auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Inanspruchnahme einer Ka-
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renzurlaubes oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung wegen Verhinde-
rung des Vaters mit der Meldung und endet vier Wochen nach Beendigung des 
Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung. 

renz oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung wegen Verhinderung des 
Vaters mit der Meldung und endet vier Wochen nach Beendigung der Karenz 
oder der Teilzeitbeschäftigung. 

Gemeinsame Vorschriften zum Karenzurlaub Beschäftigung während der Karenz  
§ 15e. (1) Die Dienstnehmerin kann neben ihrem karenzierten Dienstver-

hältnis eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 5 Abs. 2 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes ausüben. Eine über die Geringfügigkeits-
grenze hinausgehende Erwerbstätigkeit ist nur vorübergehend zulässig. Eine 
Verletzung der Arbeitspflicht bei solchen Beschäftigungen hat keine Auswir-
kungen auf das karenzierte Dienstverhältnis. Der Zeitpunkt der Arbeitsleistung 
im Rahmen solcher Beschäftigungen ist zwischen Dienstnehmerin und Dienst-
geber vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren. 

§ 15e. (1) Die Dienstnehmerin kann neben ihrem karenzierten Dienstver-
hältnis eine geringfügige Beschäftigung ausüben, bei der das gebührende Ent-
gelt im Kalendermonat den im § 5 Abs. 2 Z 2 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes genannten Betrag nicht übersteigt. Eine Verletzung der Arbeits-
pflicht bei solchen Beschäftigungen hat keine Auswirkungen auf das karen-
zierte Dienstverhältnis. Der Zeitpunkt der Arbeitsleistung im Rahmen solcher 
Beschäftigungen ist zwischen Dienstnehmerin und Dienstgeber vor jedem Ar-
beitseinsatz zu vereinbaren. 

 (2) Weiters kann die Dienstnehmerin neben ihrem karenzierten Dienstver-
hältnis mit ihrem Dienstgeber für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr eine 
Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus vereinbaren. Wird Ka-
renz nicht während des gesamten Kalenderjahres in Anspruch genommen, 
kann eine solche Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart werden. 

 (3) Mit Zustimmung des Dienstgebers kann eine Beschäftigung im Sinne 
des Abs. 2 auch mit einem anderen Dienstgeber vereinbart werden. 

 Sonstige gemeinsame Vorschriften zur Karenz  

(2) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch auf sonstige, insbesondere 
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
1988 in den Kalenderjahren, in die Zeiten eines Karenzurlaubes fallen, in dem 
Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen 
Zeiten fallen. Für die Dienstnehmerin günstigere Regelungen werden dadurch 
nicht berührt. Soweit nichts anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit des Karenz-
urlaubes bei Rechtsansprüchen der Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer 
der Dienstzeit richten, außer Betracht. Der erste Karenzurlaub im Dienstver-
hältnis wird für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß jedoch 
bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten angerechnet. 

§ 15f. (1) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch auf sonstige, insbeson-
dere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergeset-
zes 1988 in den Kalenderjahren, in die Zeiten einer Karenz fallen, in dem 
Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen 
Zeiten fallen. Für die Dienstnehmerin günstigere Regelungen werden dadurch 
nicht berührt. Soweit nicht anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit der Karenz 
bei Rechtsansprüchen der Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer der 
Dienstzeit richten, außer Betracht. Die erste Karenz im Dienstverhältnis wird 
für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß jedoch bis zum Höchst-
ausmaß von insgesamt zehn Monaten angerechnet. 

(3) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, so ge-
bührt ein Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem 

(2) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten einer Karenz, so gebührt ein 
Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das 
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Ausmaß, das dem um die Dauer des Karenzurlaubes verkürzten Dienstjahr 
entspricht. Ergeben sich bei der Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von 
Werktagen, so sind diese auf ganze Werktage aufzurunden. 

dem um die Dauer der Karenz verkürzten Dienstjahr entspricht. Ergeben sich 
bei der Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so sind diese 
auf ganze Werktage aufzurunden. 

(4) Der Dienstgeber hat der Dienstnehmerin auf Verlangen eine von der 
Dienstnehmerin mitzuunterfertigende Bestätigung auszustellen, 

(3) Der Dienstgeber hat der Dienstnehmerin auf Verlangen eine von der 
Dienstnehmerin mit zu unterfertigende Bestätigung auszustellen, 

 1. daß sie keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt, oder  1. dass sie keine Karenz in Anspruch nimmt, oder  
 2. über Beginn und Dauer des Karenzurlaubes.  2. über Beginn und Dauer der Karenz. 

(5) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des Kindes beendet 
wird und der Dienstgeber den vorzeitigen Antritt des Dienstes begehrt. 

(4) Die Karenz endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem 
Kind aufgehoben wird und der Dienstgeber den vorzeitigen Antritt des Diens-
tes begehrt. 

(6) Die Dienstnehmerin hat ihrem Dienstgeber den Wegfall des gemeinsa-
men Haushaltes mit dem Kind und der überwiegenden Betreuung des Kindes 
unverzüglich bekanntzugeben und über Verlangen des Dienstgebers ihren 
Dienst wieder anzutreten. 

(5) Die Dienstnehmerin hat ihrem Dienstgeber den Wegfall des gemeinsa-
men Haushaltes mit dem Kind unverzüglich bekannt zu geben und über Ver-
langen des Dienstgebers ihren Dienst wieder anzutreten. 

Recht auf Information Recht auf Information  
§ 15f. Während eines Karenzurlaubes hat der Dienstgeber die Dienstnehme-

rin über wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen der karenzierten 
Dienstnehmerin berühren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Um-
strukturierungen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren. 

§ 15g. Während einer Karenz hat der Dienstgeber die Dienstnehmerin über 
wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen der karenzierten Dienstneh-
merin berühren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Umstrukturie-
rungen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren. 

Teilzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung  

§ 15g. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und 
ihre Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin den Verhandlungen beizu-
ziehen. 

§ 15h. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und 
ihre Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin den Verhandlungen beizu-
ziehen. 

(2) Die Dienstnehmerin kann die Herabsetzung ihrer Arbeitszeit um min-
destens zwei Fünftel ihrer gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festge-
setzten wöchentlichen Normalarbeitszeit oder der vereinbarten wöchentlichen 
Arbeitszeit bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
nehmen, wenn im ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes kein Karenzur-
laub in Anspruch genommen wird. Nimmt gleichzeitig auch der Vater eine 
Teilzeitbeschäftigung im Anschluß an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 in Anspruch, 

(2) Die Dienstnehmerin kann die Herabsetzung ihrer Arbeitszeit um min-
destens zwei Fünftel ihrer gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festge-
setzten wöchentlichen Normalarbeitszeit oder der vereinbarten wöchentlichen 
Arbeitszeit bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
nehmen, wenn im ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes keine Karenz in 
Anspruch genommen wird. Nimmt gleichzeitig auch der Vater eine Teilzeitbe-
schäftigung im Anschluss an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 in Anspruch, besteht 
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besteht Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten 
Lebensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbe-
schäftigung mit dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin 
über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl 
der Monate verlängert werden, um die der Vater seine Teilzeitbeschäftigung 
vor Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt. 

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäfti-
gung mit dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin über 
den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl der 
Monate verlängert werden, um die der Vater seine Teilzeitbeschäftigung vor 
Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt. 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karenzurlaub nach die-
sem Bundesgesetz, dem EKUG, gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des 
Europäischen Wirtschaftsraumes in Anspruch genommen, hat die Dienstneh-
merin Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes eine Karenz nach diesem 
Bundesgesetz, dem EKUG, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften 
oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes in Anspruch genommen, hat die Dienstnehmerin An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung  

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur die Dienstnehmerin oder beide Elternteile abwechselnd eine Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch nehmen. 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur die Dienstnehmerin oder beide Elternteile abwechselnd eine Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch nehmen. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenzurlaub in An-
spruch genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teil-
zeitbeschäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des 
ersten Lebensjahres Karenzurlaub nicht oder über die Vollendung des ersten 
Lebensjahres hinaus Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenz in Anspruch 
genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des ersten 
Lebensjahres Karenz nicht oder über die Vollendung des ersten Lebensjahres 
hinaus Karenz in Anspruch genommen wird. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal zwischen den Eltern geteilt 
werden. Sie muß mindestens drei Monate dauern und beginnt entweder 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal zwischen den Eltern geteilt 
werden. Sie muss mindestens drei Monate dauern und beginnt entweder  

 1. im Anschluß an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 oder  1. im Anschluss an die Frist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 oder  
 2. einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine Dienstverhinde-

rung wegen Krankheit (Unglücksfall) oder 
 2. einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine Dienstverhinde-

rung wegen Krankheit (Unglücksfall) oder  
 3. im Anschluß an einen Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz, dem 

EKUG, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder einer 
gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder 

 3. im Anschluss an eine Karenz nach diesem Bundesgesetz, dem EKUG, 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder einer gleicharti-
gen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder  

 4. im Anschluß an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters.  4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters. 

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teilzeitbeschäftigung im Anschluß an (6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an 
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die Frist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 oder einen daran anschließenden Gebühren-
urlaub oder eine Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) in An-
spruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch zu nehmen und deren Dauer, Ausmaß und Lage bis zum 
Ende der Frist nach § 5 Abs. 1 bekanntzugeben und dem Dienstgeber nachzu-
weisen, daß der Vater keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt. Nimmt die 
Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im Anschluß an einen Karenzurlaub 
oder an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters in Anspruch, hat sie dies spätes-
tens drei Monate vor Ende des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung 
des Vaters ihrem Dienstgeber bekanntzugeben. Lehnt der Dienstgeber die be-
gehrte Teilzeitbeschäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der Meldung 
ab, so hat die Dienstnehmerin binnen weiteren zwei Wochen bekanntzugeben, 
ob sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung einen Karenzurlaub in Anspruch 
nehmen will. 

die Frist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 oder einen daran anschließenden Gebühren-
urlaub oder eine Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) in An-
spruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch zu nehmen und deren Dauer, Ausmaß und Lage bis zum 
Ende der Frist nach § 5 Abs. 1 bekannt zu geben und dem Dienstgeber nach-
zuweisen, dass der Vater keine Karenz in Anspruch nimmt. Nimmt die 
Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an eine Karenz oder an 
eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters in Anspruch, hat sie dies spätestens drei 
Monate vor Ende der Karenz oder der Teilzeitbeschäftigung des Vaters ihrem 
Dienstgeber bekannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die begehrte Teilzeitbe-
schäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat die 
Dienstnehmerin binnen weiteren zwei Wochen bekannt zu geben, ob sie an-
stelle der Teilzeitbeschäftigung eine Karenz in Anspruch nehmen will. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann die Dienstnehmerin den 
Dienstgeber auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich de-
ren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das Gericht hat die Klage inso-
weit abzuweisen, als der Dienstgeber aus sachlichen Gründen die Einwilligung 
in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In solchen Rechtsstrei-
tigkeiten steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist ge-
gen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und 
sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerich-
tes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzu-
lassung einer Klagsänderung anfechtbar. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann die Dienstnehmerin den 
Dienstgeber auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich de-
ren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das Gericht hat die Klage inso-
weit abzuweisen, als der Dienstgeber aus sachlichen Gründen die Einwilligung 
in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In solchen Rechtsstrei-
tigkeiten steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist ge-
gen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und 
sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerich-
tes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzu-
lassung einer Klagsänderung anfechtbar. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seiner Dienstnehmerin auf deren Ver-
langen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung o-
der die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Die 
Dienstnehmerin hat diese Bestätigung mitzuunterfertigen. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seiner Dienstnehmerin auf deren Ver-
langen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung o-
der die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Die 
Dienstnehmerin hat diese Bestätigung mit zu unterfertigen. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren der Dienstnehmerin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren der Dienstnehmerin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 be-
ginnt im Falle des Abs. 5 Z 3 und 4 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch 
vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 be-
ginnt im Falle des Abs. 5 Z 3 und 4 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch 
vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung. 
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(11) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 en-
det vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt 
während eines Rechtsstreites gemäß Abs. 7. 

(11) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 en-
det vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt 
während eines Rechtsstreites gemäß Abs. 7. 

Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder Pflegemutter Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder Pflegemutter  
§ 15h. (1) Wird anstelle von Karenzurlaub Teilzeitbeschäftigung in An-

spruch genommen, beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die 
doppelte Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Monate eines Karenzur-
laubes gemäß § 15c. 

§ 15i. (1) Wird anstelle von Karenz Teilzeitbeschäftigung in Anspruch ge-
nommen, beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die doppelte 
Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Monate einer Karenz gemäß 
§ 15c. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann (2) Die Teilzeitbeschäftigung kann  
 1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder 

gleichzeitig mit dem Vater, oder 
 1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder 

gleichzeitig mit dem Vater, oder  
 2. im Anschluß an einen Karenzurlaub oder  2. im Anschluss an eine Karenz oder  
 3. im Anschluß an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters  3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters  
beginnen. beginnen. 

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat die Dienstnehmerin Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung ihrem Dienstgeber unverzüglich bekanntzugeben; in den 
Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende des Karenzur-
laubes oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung des Vaters. 

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat die Dienstnehmerin Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung ihrem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben; in 
den Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende der Karenz 
oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung des Vaters. 

(4) Im übrigen ist § 15g anzuwenden. (4) Im Übrigen ist § 15h anzuwenden. 
Spätere Geltendmachung des Karenzurlaubes Spätere Geltendmachung der Karenz  

§ 15i. (1) Lehnt der Dienstgeber des Vaters eine Teilzeitbeschäftigung ab 
und nimmt der Vater keinen Karenzurlaub für diese Zeit in Anspruch, so kann 
die Dienstnehmerin für diese Zeit, längstens bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes Karenzurlaub in Anspruch nehmen. 

§ 15j. (1) Lehnt der Dienstgeber des Vaters eine Teilzeitbeschäftigung ab 
und nimmt der Vater keine Karenz für diese Zeit in Anspruch, so kann die 
Dienstnehmerin für diese Zeit, längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes Karenz in Anspruch nehmen. 

(2) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes unver-
züglich nach der Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstgeber 
des Vaters bekanntzugeben und die anspruchsbegründenden Umstände nach-
zuweisen. 

(2) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer der Karenz unverzüglich 
nach der Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstgeber des Va-
ters bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuwei-
sen. 

§ 20. (2a) Abweichend von Abs. 2 kann die Beamtin während der Inan-
spruchnahme eines Karenzurlaubes gemäß § 15a durch den anderen Elternteil 
einen Rechtsanspruch auf Umwandlung eines kündbaren in ein unkündbares 
(definitives) Dienstverhältnis erwerben. 

§ 20. (2a) Abweichend von Abs. 2 kann die Beamtin während der Inan-
spruchnahme einer Karenz gemäß § 15a durch den anderen Elternteil einen 
Rechtsanspruch auf Umwandlung eines kündbaren in ein unkündbares (defini-
tives) Dienstverhältnis erwerben. 
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(2b) Während der Dauer des aufgeschobenen Karenzurlaubes oder einer 
Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15g kann ein Rechtsanspruch auf Umwandlung 
eines kündbaren in ein unkündbares (definitives) Dienstverhältnis nicht er-
worben werden. 

(2b) Während der Dauer einer aufgeschobenen Karenz oder einer Teilzeit-
beschäftigung gemäß § 15g kann ein Rechtsanspruch auf Umwandlung eines 
kündbaren in ein unkündbares (definitives) Dienstverhältnis nicht erworben 
werden. 

§ 23. (2a) § 15 Abs. 3 letzter Satz und § 15a Abs. 3 letzter Satz sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß ein Karenzurlaub gewährt werden kann, sofern 
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

§ 23. (1) § 15 Abs. 3 letzter Satz und § 15a Abs. 3 letzter Satz sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Karenz gewährt werden kann, sofern nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2b) § 15b ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Beamtin den aufge-
schobenen Karenzurlaub zu dem von ihr gewünschten Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen kann. 

(2) § 15b ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Beamtin aufgeschobe-
ne Karenz zu dem von ihr gewünschten Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann. 

(2c) § 15b Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz ist auf 
Bundesbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 LDG 1984), Land- und forstwirt-
schaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 LLDG 1985), Klassenlehrerinnen, Richter-
amtsanwärterinnen und Richterinnen nicht anzuwenden. 

(3) § 15b Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz ist auf 
Bundesbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 LDG 1984), Land- und forstwirt-
schaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 LLDG 1985), Klassenlehrerinnen, Richter-
amtsanwärterinnen und Richterinnen nicht anzuwenden. 

(2d) Lehrerinnen können einen aufgeschobenen Karenzurlaub nicht in den 
letzten vier Monaten des Schuljahres in Anspruch nehmen. 

(4) Lehrerinnen können aufgeschobene Karenz nicht in den letzten vier 
Monaten des Schuljahres in Anspruch nehmen. 

(1) § 15e Abs. 1 und Abs. 2 dritter Satz ist nicht anzuwenden. 
(2) Soweit in dienst- und besoldungsrechtlichen Vorschriften nicht anderes 

bestimmt ist, bescheidmäßig nicht anderes verfügt oder vertraglich nicht ande-
res vereinbart worden ist, bleibt die Zeit eines Karenzurlaubes gemäß § 15 
Abs. 1 bei Rechtsansprüchen der Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer der 
Dienstzeit richten, außer Betracht. § 15e Abs. 2 letzter Satz findet Anwen-
dung. 

(5) § 15f Abs. 1 dritter Satz ist nicht anzuwenden. Soweit in dienst- und be-
soldungsrechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, bleiben Zeiten 
einer Karenz nach diesem Bundesgesetz bei Rechtsansprüchen der Dienst-
nehmerin, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, außer Betracht. 

(3) §§ 15g und 15h ist auf Lehrerinnen, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 1979, 
BGBl. Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, oder im 
§ 56 LLDG 1985, BGBl. Nr. 296, angeführte Leitungsfunktion ausüben oder 
mit einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, und auf Beamtinnen des Schul-
aufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

(6) §§ 15e Abs. 2, 15h und 15i sind auf Lehrerinnen, die eine im § 8 Abs. 1 
BDG 1979, BGBl. Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, 
oder im § 56 LLDG 1985, BGBl. Nr. 296, angeführte Leitungsfunktion ausü-
ben oder mit einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, und auf Beamtinnen 
des Schulaufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

 (7) § 15e Abs. 2 ist auf Bundesbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 LDG 
1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 LLDG 1985) 
und Klassenlehrerinnen mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

  1. Eine bis zur Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wo-
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chendienstzeit (Lehrverpflichtung) beantragte Beschäftigung ist wäh-
rend der gesamten Dauer des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld oder 
eines Teiles derselben nur auf Grund eines nach dem Vertragsbediens-
tetengesetz 1948 abzuschließenden befristeten Dienstverhältnisses zu-
lässig. An Stelle des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 treten für die 
einer ausgegliederten Einrichtung zur dauernden Dienstleistung zuge-
wiesenen Beamtinnen die für Neueintretende geltenden Rechtsgrundla-
gen. 

  2. Die Dienstbehörde kann eine derartige Vereinbarung aus wichtigen 
dienstlichen Gründen mit Bescheid ablehnen. 

  3. Eine Beschäftigung im Sinne des § 15e Abs. 3 bedarf der Genehmi-
gung durch die Dienstbehörde. § 56 Abs. 4 BDG 1979 ist anzuwenden. 

(4) § 15g Abs. 1, 7 und 11 letzter Satz ist auf Bundesbeamtinnen, Landes-
lehrerinnen (§ 1 LDG 1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrerin-
nen (§ 1 LLDG 1985) und Klassenlehrerinnen nicht anzuwenden. Die übrigen 
Bestimmungen der §§ 15g und 15h sind auf diese Beamtinnen mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

(8) § 15h Abs. 1, 7 und 11 letzter Satz ist auf Bundesbeamtinnen, Landes-
lehrerinnen (§ 1 LDG 1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrerin-
nen (§ 1 LLDG 1985) und Klassenlehrerinnen nicht anzuwenden. Die übrigen 
Bestimmungen der §§ 15h und 15i sind auf diese Beamtinnen mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

 1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Ausmaß einer Herabsetzung bis 
auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochen-
dienstzeit (Lehrverpflichtung) zulässig. 

 1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Ausmaß einer Herabsetzung bis 
auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochen-
dienstzeit (Lehrverpflichtung) zulässig. 

 2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, daß die verbleibende 
regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) ein ganzzahliges 
Stundenausmaß (bei Lehrerinnen ganze Unterrichtsstunden) umfaßt. 
Die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

 2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, dass die verbleibende 
regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) ein ganzzahliges 
Stundenausmaß (bei Lehrerinnen ganze Unterrichtsstunden) umfasst. 
Die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

 a) darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforder-
lichen regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) und 

 a) darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforder-
lichen regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) und  

 b) muß unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßi-
gen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

 b) muss unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmä-
ßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

liegen. liegen. 
 3. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur dann abge-

lehnt werden, wenn die Beamtin infolge der Teilzeitbeschäftigung aus 
wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen ihres bisherigen Ar-
beitsplatzes noch auf einem anderen ihrer dienstrechtlichen Stellung 
zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

 3. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur dann abge-
lehnt werden, wenn die Beamtin infolge der Teilzeitbeschäftigung aus 
wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen ihres bisherigen Ar-
beitsplatzes noch auf einem anderen ihrer dienstrechtlichen Stellung 
zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

 4. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gel-
ten auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ableh-

 4. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gel-
ten auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ableh-
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nung der Teilzeitbeschäftigung. nung der Teilzeitbeschäftigung. 
 5. Im § 15g Abs. 10 und 11 ist die Verweisung auf die §§ 10 und 12 mit 

den Änderungen anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben. 
 5. Im § 15h Abs. 10 und 11 ist die Verweisung auf die §§ 10 und 12 mit 

den Änderungen anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben. 
 6. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen die Beam-

tin Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse der Be-
amtin, insbesondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung ge-
führt haben, soweit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche 
Interessen entgegenstehen. 

 6. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen die Beam-
tin Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse der Be-
amtin, insbesondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung ge-
führt haben, so weit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstli-
che Interessen entgegenstehen. 

 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung 
verfügen, wenn 

 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung 
verfügen, wenn  

 a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist und  a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist und  
 b) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.  b) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
 8. Auf Landeslehrerinnen, die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, 

ist § 44c Abs. 3 LDG 1984 anzuwenden. 
 8. Auf Landeslehrerinnen, die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, 

ist § 44c Abs. 3 LDG 1984 anzuwenden. 

(5) Lassen bei den in Abs. 4 angeführten Beamtinnen die besonderen Um-
stände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Ausmaßes an 
Stunden (bei Lehrerinnen an Unterrichtsstunden) nicht zu, so ist es soweit zu 
überschreiten, als es nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden. 

(9) Lassen bei den in Abs. 8 angeführten Beamtinnen die besonderen Um-
stände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Ausmaßes an 
Stunden (bei Lehrerinnen an Unterrichtsstunden) nicht zu, so ist es so weit zu 
überschreiten, als es nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden. 

(6) Eine im Abs. 4 angeführte Beamtin kann über die für sie maßgebende 
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn 
die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist 
und ein Bediensteter, dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht her-
abgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 
Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach den besol-
dungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrerinnen ist ein solcher 
Freizeitausgleich unzulässig. Der erste Satz ist auf Lehrerinnen nicht anzu-
wenden, deren Lehrverpflichtung um höchstens 25% herabgesetzt ist. 

(10) Eine im Abs. 8 angeführte Beamtin kann über die für sie maßgebende 
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn 
die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist 
und ein Bediensteter, dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht her-
abgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 
Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach den besol-
dungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrerinnen ist ein solcher 
Freizeitausgleich unzulässig. Der erste Satz ist auf Lehrerinnen nicht anzu-
wenden, deren Lehrverpflichtung um höchstens 25% herabgesetzt ist. 

(7) § 15g Abs. 1, 7 und 11 letzter Satz ist auf Richteramtsanwärterinnen 
und Richterinnen nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen der §§ 15g 
und 15h sind auf Richteramtsanwärterinnen und Richterinnen mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

(11) § 15h Abs. 1, 7 und 11 letzter Satz ist auf Richteramtsanwärterinnen 
und Richterinnen nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen der §§ 15h 
und 15i sind auf Richteramtsanwärterinnen und Richterinnen mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

 1. An die Stelle der Teilzeitbeschäftigung tritt die Teilauslastung. Unter 
Teilauslastung ist eine Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes auf die 
Hälfte zu verstehen. 

 1. An die Stelle der Teilzeitbeschäftigung tritt die Teilauslastung. Unter 
Teilauslastung ist eine Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes auf die 
Hälfte zu verstehen. 
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 2. Für die vorzeitige Beendigung einer Teilauslastung gilt § 76c RDG.  2. Für die vorzeitige Beendigung einer Teilauslastung gilt § 76c RDG. 
(8) §§ 15g und 15h sind auf die übrigen von den Abs. 3, 4 und 7 nicht er-

faßten Bediensteten mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
(12) §§ 15h und 15i sind auf die übrigen von den Abs. 6, 8 und 11 nicht er-

fassten Bediensteten mit der Maßgabe anzuwenden, dass  
 1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist, wenn die Be-

dienstete infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen 
Gründen weder im Rahmen ihres bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen ihrer dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechen-
den Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und 

 1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist, wenn die Be-
dienstete infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen 
Gründen weder im Rahmen ihres bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen ihrer dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechen-
den Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und  

 2. im § 15g Abs. 10 und 11 die Verweisung auf die §§ 10 und 12 mit den 
Änderungen anzuwenden ist, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben. 

 2. im § 15h Abs. 10 und 11 die Verweisung auf die §§ 10 und 12 mit den 
Änderungen anzuwenden ist, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben. 

(9) § 15e Abs. 5 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame Haushalt der 
Mutter mit dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des Kin-
des durch die Mutter beendet, so endet der Karenzurlaub nach diesem Bun-
desgesetz. Die Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des ur-
sprünglich nach diesem Bundesgesetz gewährten Karenzurlaubes als gegen 
Entfall der Bezüge im Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. 
Wenn es der Dienstgeber jedoch begehrt, hat die Bedienstete vorzeitig den 
Dienst anzutreten. 

(13) § 15f Abs. 4 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame Haushalt der 
Mutter mit dem Kind aufgehoben, so endet die Karenz nach diesem Bundesge-
setz. Die Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der ursprünglich 
nach diesem Bundesgesetz gewährten Karenz als gegen Entfall der Bezüge im 
Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. Wenn es der Dienstgeber 
jedoch begehrt, hat die Bedienstete vorzeitig den Dienst anzutreten. 

 (14) § 15e Abs. 2 ist auf Richterinnen nicht anzuwenden. 
§ 25. Die §§ 7 (Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit), 16 (Dienst/Werks-

wohnung) und 17 (Auflegen des Gesetzes) sind nicht anzuwenden. Die §§ 15 
bis 15d und § 15i (Karenzurlaub) gelten unter der Voraussetzung, daß für die 
Dauer des Karenzurlaubes die Hausgemeinschaft aufgelöst wird. 

§ 25. Die §§ 7 (Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit), 16 (Dienst/Werks-
wohnung) und 17 (Auflegen des Gesetzes) sind nicht anzuwenden. Die §§ 15 
bis 15d und § 15j (Karenz) gelten unter der Voraussetzung, dass für die Dauer 
der Karenz die Hausgemeinschaft aufgelöst wird. 

 Übergangsbestimmungen (Option) für Geburten nach dem 30. Juni 2000, 
jedoch vor dem 1. Jänner 2002 

 § 38d. (1) Mütter, deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem 
Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2001 geboren 
wurden, können, wenn sich entweder Mutter oder Vater am Tag der Kundma-
chung in Karenz befindet oder einen Teil der Karenz aufgeschoben haben, 
binnen drei Monaten ab Kundmachung ihrem Dienstgeber bekannt geben, ob 
sie Karenz bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/2001 
in Anspruch nehmen. 

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

44 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

120
620 der B

eilagen

 

 

 (2) Mütter, deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem 1. Jänner 
2002 geboren wurden, können ab 1. Jänner 2002 eine Beschäftigung im Sinne 
des § 15e Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 
XXX/2001 vereinbaren. 

 (3) Vor dem 1. Jänner 2002 vereinbarte Teilzeitbeschäftigungen nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 153/1999 
bleiben aufrecht, soweit Dienstgeber und Dienstnehmerin nicht anderes ver-
einbaren. 

 (4) Vor dem 1. Jänner 2002 bescheidmäßig festgelegte Teilzeitbeschäfti-
gungen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/1999 bleiben aufrecht, soweit nicht auf An-
trag der Beamtin durch Bescheid eine Abänderung verfügt wird. 

 § 40. (11) § 10, §§ 15 bis 15j, 20 Abs. 2a und 2b, 23 und § 25 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft und gelten, soweit § 38d nicht anderes bestimmt, für Mütter, deren Kin-
der nach dem 31. Dezember 2001 geboren werden. 

Artikel 8 

Änderung des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1989, mit dem ein Karenzurlaub für Vä-
ter geschaffen (Eltern-Karenzurlaubsgesetz – EKUG) 

Bundesgesetz, mit dem Karenz für Väter geschaffen wird (Väter-
Karenzgesetz – VKG) 

Anspruch auf Karenzurlaub Anspruch auf Karenz  

§ 2. (1) Dem männlichen Arbeitnehmer (im folgenden: „Arbeitnehmer“) ist 
auf sein Verlangen ein Urlaub gegen Entfall des Arbeitsentgelts (Karenzur-
laub) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres seines Kindes, sofern im fol-
genden nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn er mit dem Kind im 
gemeinsamen Haushalt lebt, das Kind überwiegend selbst betreut und 

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer ist auf sein Verlangen Karenz gegen Entfall des 
Arbeitsentgelts bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres seines Kindes, so-
fern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn er mit dem 
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, und  

 1. die Mutter nicht gleichzeitig Karenzurlaub in Anspruch nimmt, ausge-
nommen im Falle des § 3 Abs. 2, oder 

 1. die Mutter nicht gleichzeitig Karenz in Anspruch nimmt, ausgenommen 
im Falle des § 3 Abs. 2, oder  

 2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenzurlaub hat.  2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenz hat. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 beginnt der Karenzurlaub frühestens mit 
dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt eines Kin-

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 beginnt die Karenz frühestens mit dem Ab-
lauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt eines Kindes (§ 5 
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des (§ 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, oder gleichar-
tige österreichische Rechtsvorschriften, gleichartige Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes). 

Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, oder gleichartige öster-
reichische Rechtsvorschriften, gleichartige Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes). 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt der Karenzurlaub frühestens mit 
dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten 
zwölf Wochen nach der Geburt. Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wochen-
geld) nach § 102a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, oder nach § 98 Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, und verkürzt sich die Achtwochenfrist vor der Entbin-
dung, so beginnt der Karenzurlaub frühestens mit dem in den §§ 102a Abs. 1 
Satz 4 GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4 BSVG genannten Zeitpunkt. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt die Karenz frühestens mit dem Ab-
lauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten zwölf 
Wochen nach der Geburt. Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wochengeld) nach 
§ 102a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, oder nach § 98 Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, und verkürzt sich die Achtwochenfrist vor der Entbin-
dung, so beginnt die Karenz frühestens mit dem in den §§ 102a Abs. 1 Satz 4 
GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4 BSVG genannten Zeitpunkt. 

(4) Der Karenzurlaub muß mindestens drei Monate betragen. (4) Die Karenz muss mindestens drei Monate betragen. 

(5) Nimmt der Arbeitnehmer Karenzurlaub zum frühest möglichen Zeit-
punkt (Abs. 2 oder 3) in Anspruch, hat er seinem Arbeitgeber spätestens acht 
Wochen nach der Geburt Beginn und Dauer des Karenzurlaubes bekanntzuge-
ben. Der Arbeitnehmer kann seinem Arbeitgeber spätestens drei Monate vor 
dem Ende dieses Karenzurlaubes bekanntgeben, daß er den Karenzurlaub ver-
längert und bis wann. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann ein Karen-
zurlaub nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(5) Nimmt der Arbeitnehmer Karenz zum frühest möglichen Zeitpunkt 
(Abs. 2 oder 3) in Anspruch, hat er seinem Arbeitgeber spätestens acht Wo-
chen nach der Geburt Beginn und Dauer der Karenz bekannt zu geben. Der 
Arbeitnehmer kann seinem Arbeitgeber spätestens drei Monate vor dem Ende 
dieser Karenz bekannt geben, dass er die Karenz verlängert und bis wann. Un-
beschadet des Ablaufs dieser Fristen kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart wer-
den. 

(6) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem Arbeitnehmer auf dessen Ver-
langen jeweils eine Bestätigung über Beginn und Dauer des Karenzurlaubes 
auszustellen. Die Bestätigung ist vom Arbeitnehmer mitzuunterfertigen. Derar-
tige Bestätigungen sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben 
befreit. 

(6) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem Arbeitnehmer auf dessen Ver-
langen jeweils eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Karenz auszustel-
len. Die Bestätigung ist vom Arbeitnehmer mit zu unterfertigen. Derartige Be-
stätigungen sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben be-
freit. 

(7) Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber den Wegfall des gemeinsa-
men Haushaltes mit dem Kind und der überwiegenden Betreuung des Kindes 
unverzüglich bekanntzugeben und über Verlangen des Arbeitgebers seinen 
Dienst wieder anzutreten. 

(7) Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber den Wegfall des gemeinsa-
men Haushaltes mit dem Kind unverzüglich bekannt zu geben und über Ver-
langen des Arbeitgebers seinen Dienst wieder anzutreten. 

(8) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des Kindes beendet 
wird und der Arbeitgeber den vorzeitigen Antritt des Dienstes begehrt. 

(8) Die Karenz endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem 
Kind aufgehoben wird und der Arbeitgeber den vorzeitigen Antritt des Diens-
tes begehrt. 

Teilung des Karenzurlaubes zwischen Vater und Mutter Teilung der Karenz zwischen Vater und Mutter  

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

46 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

122
620 der B

eilagen

 

 

§ 3. (1) Der Karenzurlaub nach § 2 kann zweimal geteilt und abwechselnd 
mit der Mutter in Anspruch genommen werden. Ein Karenzurlaubsteil muß 
mindestens drei Monate betragen und beginnt zu dem in § 2 Abs. 2 oder 3 
vorgesehenen Zeitpunkt oder im unmittelbaren Anschluß an einen Karenzur-
laub der Mutter. 

§ 3. (1) Die Karenz nach § 2 kann zweimal geteilt und abwechselnd mit der 
Mutter in Anspruch genommen werden. Ein Karenzteil muss mindestens drei 
Monate betragen und beginnt zu dem in § 2 Abs. 2 oder 3 vorgesehenen Zeit-
punkt oder im unmittelbaren Anschluss an eine Karenz der Mutter. 

(2) Aus Anlaß des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann der 
Arbeitnehmer gleichzeitig mit der Mutter Karenzurlaub in der Dauer von ei-
nem Monat in Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenzurlaub ein 
Monat vor dem im § 2 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 zweiter Satz vorgesehenen Zeit-
punkt endet. 

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann der 
Arbeitnehmer gleichzeitig mit der Mutter Karenz in der Dauer von einem Mo-
nat in Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenz ein Monat vor dem 
im § 2 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 zweiter Satz vorgesehenen Zeitpunkt endet. 

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Karenzurlaub im Anschluß an einen Karenz-
urlaub der Mutter in Anspruch, hat er spätestens drei Monate vor Ende des Ka-
renzurlaubes der Mutter seinem Arbeitgeber Beginn und Dauer seines Karen-
zurlaubes bekanntzugeben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann ein Ka-
renzurlaub nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Karenz im Anschluss an eine Karenz der Mut-
ter in Anspruch, hat er spätestens drei Monate vor Ende der Karenz der Mutter 
seinem Arbeitgeber Beginn und Dauer seiner Karenz bekannt zu geben. Unbe-
schadet des Ablaufs dieser Frist kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(4) Im übrigen gilt § 2 Abs. 6 bis 8. (4) Im Übrigen gilt § 2 Abs. 6 bis 8. 

Aufgeschobener Karenzurlaub Aufgeschobene Karenz  
§ 4. (1) Der Arbeitnehmer kann mit dem Arbeitgeber vereinbaren, daß er 

drei Monate seines Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum Ablauf des sieben-
ten Lebensjahres des Kindes verbraucht, sofern im folgenden nicht anderes 
bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobener Karenzurlaub kann je-
doch nur dann genommen werden, wenn der Karenzurlaub nach den §§ 2 oder 
3 spätestens mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, wenn auch die 
Mutter aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch nimmt, spätestens mit Ab-
lauf des 18. Lebensmonates des Kindes geendet hat. 

§ 4. (1) Der Arbeitnehmer kann mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass er 
drei Monate seiner Karenz aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur 
dann genommen werden, wenn die Karenz nach den §§ 2 oder 3 spätestens mit 
Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, wenn auch die Mutter aufgescho-
bene Karenz in Anspruch nimmt, spätestens mit Ablauf des 
18. Lebensmonates des Kindes geendet hat. 

(2) Ist der noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenzurlaub länger als 
der Zeitraum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des sie-
benten Lebensjahres des Kindes, kann aus Anlaß des Schuleintritts der Ver-
brauch des aufgeschobenen Karenzurlaubes vereinbart werden. Die Geburt 
eines weiteren Kindes hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch des 
aufgeschobenen Karenzurlaubes. 

(2) Ist die noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenz länger als der Zeit-
raum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Lebensjahres 
des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes, kann aus Anlass des Schuleintritts der Verbrauch der 
aufgeschobenen Karenz vereinbart werden. Die Geburt eines weiteren Kindes 
hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch der aufgeschobenen Ka-
renz. 

(3) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch zu nehmen, ist (3) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem 
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dem Arbeitgeber zu den in §§ 2 Abs. 5 oder 3 Abs. 3 genannten Zeitpunkten 
bekanntzugeben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine 
Einigung zustande, kann der Arbeitgeber binnen weiterer zwei Wochen wegen 
der Inanspruchnahme des aufgeschobenen Karenzurlaubes Klage beim zustän-
digen Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Der 
Arbeitnehmer kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekanntgeben, 
daß er anstelle des aufgeschobenen Karenzurlaubes Karenzurlaub bis zum 
zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn der 
Klage des Arbeitgebers stattgegeben wird. 

Arbeitgeber zu den in §§ 2 Abs. 5 oder 3 Abs. 3 genannten Zeitpunkten be-
kannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine 
Einigung zustande, kann der Arbeitgeber binnen weiterer zwei Wochen wegen 
der Inanspruchnahme der aufgeschobenen Karenz Klage beim zuständigen 
Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Der Arbeit-
nehmer kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekannt geben, dass er 
anstelle der aufgeschobenen Karenz Karenz bis zum zweiten Lebensjahr des 
Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn der Klage des Arbeitgebers 
stattgegeben wird. 

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles des Karenzurlaubes ist dem Ar-
beitgeber spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekanntzu-
geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung 
zustande, kann der Arbeitnehmer den aufgeschobenen Karenzurlaub zum ge-
wünschten Zeitpunkt antreten, es sei denn, der Arbeitgeber hat binnen weiterer 
zwei Wochen wegen des Zeitpunktes des Antritts des aufgeschobenen Karenz-
urlaubes die Klage beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles der Karenz ist dem Arbeitgeber 
spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben. 
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande, 
kann der Arbeitnehmer die aufgeschobene Karenz zum gewünschten Zeit-
punkt antreten, es sei denn, der Arbeitgeber hat binnen weiterer zwei Wochen 
wegen des Zeitpunktes des Antritts der aufgeschobenen Karenz die Klage 
beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kosten-
ersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster In-
stanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des 
Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den 
Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung 
anfechtbar. 

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kos-
tenersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster 
Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des 
Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den 
Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung 
anfechtbar. 

(6) Wird der aufgeschobene Karenzurlaub im Rahmen eines anderen Ar-
beitsverhältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, 
in Anspruch genommen, bedarf es vor Antritt des aufgeschobenen Karenzur-
laubes jedenfalls einer Vereinbarung mit dem neuen Arbeitgeber. 

(6) Wird die aufgeschobene Karenz im Rahmen eines anderen Arbeitsver-
hältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in An-
spruch genommen, bedarf es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz jedenfalls 
einer Vereinbarung mit dem neuen Arbeitgeber. 

(7) Im übrigen gilt § 2 Abs. 1 Z 1, 6 bis 8. (7) Im Übrigen gilt § 2 Abs. 6 bis 8. 

Karenzurlaub des Adoptiv- oder Pflegevaters Karenz des Adoptiv- oder Pflegevaters  
§ 5. (1) Anspruch auf Karenzurlaub unter den in §§ 2, 3 und 4 genannten 

Voraussetzungen und Bedingungen hat, sofern im folgenden nicht anderes be-
stimmt ist, auch ein Arbeitnehmer, der ein Kind, welches das zweite Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, 

§ 5. (1) Anspruch auf Karenz unter den in §§ 2, 3 und 4 genannten Voraus-
setzungen und Bedingungen hat, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt 
ist, auch ein Arbeitnehmer, der ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

 1. allein oder mit seiner Ehegattin an Kindes statt angenommen hat 
(Adoptivvater); 

 1. allein oder mit seiner Ehegattin an Kindes Statt angenommen hat 
(Adoptivvater); 
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 2. in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege 
genommen hat (Pflegevater). 

 2. in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege 
genommen hat (Pflegevater). 

(2) Bei Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche 
Pflege beginnt der Karenzurlaub mit dem Tag der Annahme, der Übernahme 
oder im Anschluß an einen Karenzurlaub der Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter. 

(2) Bei Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche 
Pflege beginnt die Karenz mit dem Tag der Annahme, der Übernahme oder im 
Anschluss an eine Karenz der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter. 

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Karenzurlaub zum frühest möglichen Zeit-
punkt in Anspruch, hat er seinem Arbeitgeber unverzüglich Beginn und Dauer 
des Karenzurlaubes nach §§ 2 oder 3 bekanntzugeben. Unbeschadet des Ab-
laufs dieser Frist kann ein Karenzurlaub nach §§ 2 oder 3 vereinbart werden. 

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Karenz zum frühest möglichen Zeitpunkt in 
Anspruch, hat er seinem Arbeitgeber unverzüglich Beginn und Dauer der Ka-
renz nach §§ 2 oder 3 bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist 
kann Karenz nach den §§ 2 oder 3 vereinbart werden. 

(4) Nimmt ein Arbeitnehmer ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonats, 
jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder 
nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes Statt anzu-
nehmen, kann er Karenzurlaub im Ausmaß bis zu sechs Monaten auch über 
das zweite Lebensjahr des Kindes hinaus in Anspruch nehmen, sofern nicht 
die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

(4) Nimmt ein Arbeitnehmer ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonates, 
jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder 
nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes Statt anzu-
nehmen, kann er Karenz im Ausmaß bis zu sechs Monaten auch über das 
zweite Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen, sofern nicht die Mutter, 
Adoptiv- oder Pflegemutter Karenz in Anspruch nimmt. 

(5) Nimmt ein Arbeitnehmer ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjah-
res, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt 
an oder nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes Statt 
anzunehmen, hat er aus Anlaß der Adoption oder Übernahme in unentgeltliche 
Pflege Anspruch auf Karenzurlaub im Ausmaß von sechs Monaten, sofern 
nicht die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenzurlaub in Anspruch 
nimmt. Im übrigen gelten §§ 2 und 3. 

(5) Nimmt ein Arbeitnehmer ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjah-
res, jedoch vor Vollendung des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes 
Statt an oder nimmt er es in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege, hat er aus Anlass der Adoption oder Übernahme in un-
entgeltliche Pflege Anspruch auf Karenz im Ausmaß von sechs Monaten, so-
fern nicht die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenz in Anspruch nimmt. 
Im Übrigen gelten die §§ 2 und 3. 

Karenzurlaub bei Verhinderung der Mutter Karenz bei Verhinderung der Mutter  

§ 6. (1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter durch ein unvorherseh-
bares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze 
Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, ist dem Arbeitnehmer (Vater, 
Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 5 Abs. 1) auf sein Verlangen für die 
Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes, jedenfalls ein Karenzurlaub zu gewähren, wenn er mit 
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und das Kind überwiegend selbst 
betreut. Dasselbe gilt bei Verhinderung einer Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter, die zulässigerweise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes 
Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

§ 6. (1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter durch ein unvorherseh-
bares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze 
Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, ist dem Arbeitnehmer (Vater, 
Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 5 Abs. 1) auf sein Verlangen für die 
Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes, jedenfalls Karenz zu gewähren, wenn er mit dem Kind 
im gemeinsamen Haushalt lebt. Dasselbe gilt bei Verhinderung einer Mutter, 
Adoptiv- oder Pflegemutter, die zulässigerweise nach Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes Karenz in Anspruch nimmt. 
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(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei: (2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei: 
 1. Tod,  1. Tod, 
 2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,  2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf be-

hördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf be-

hördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung, 
 4. schwerer Erkrankung,  4. schwerer Erkrankung, 
 5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes der Mutter, Adoptiv- oder Pfle-

gemutter mit dem Kind oder der überwiegenden Betreuung des Kindes. 
 5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes der Mutter, Adoptiv- oder Pfle-

gemutter mit dem Kind oder der Betreuung des Kindes. 

(3) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht auch dann zu, wenn der Arbeit-
nehmer bereits Karenzurlaub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäfti-
gung angetreten oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenzurlaub 
oder Teilzeitbeschäftigung angemeldet hat. 

(3) Der Anspruch auf Karenz steht auch dann zu, wenn der Arbeitnehmer 
bereits Karenz verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung angetreten 
oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz oder Teilzeitbeschäfti-
gung angemeldet hat. 

(4) Der Arbeitnehmer hat Beginn und voraussichtliche Dauer des Karenz-
urlaubes seinem Arbeitgeber unverzüglich bekanntzugeben und die an-
spruchsbegründenden Umstände nachzuweisen. 

(4) Der Arbeitnehmer hat Beginn und voraussichtliche Dauer der Karenz 
seinem Arbeitgeber unverzüglich bekannt zu geben und die anspruchsbegrün-
denden Umstände nachzuweisen. 

(5) Die §§ 7 bis 7b sind anzuwenden. (5) Die §§ 7 bis 7c sind anzuwenden. 

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Karenzurlaub Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Karenz  

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer, der einen Karenzurlaub nach den §§ 2, 3 oder 5 
in Anspruch nimmt, darf weder gekündigt noch entlassen werden, sofern 
Abs. 3 nicht anderes bestimmt. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz be-
ginnt mit der Bekanntgabe, nicht jedoch vor Geburt des Kindes. Der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz endet vier Wochen 
 1. nach dem Ende eines Karenzurlaubs(teils), 
 2. bei zweimaliger Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes vor Vollen-

dung des zweiten Lebensjahres des Kindes nach Ende seines zweiten 
Karenzurlaubsteiles, sofern der Arbeitnehmer die Inanspruchnahme 
seines zweiten Karenzurlaubsteiles spätestens acht Wochen nach der 
Geburt bekanntgegeben hat, 

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer, der Karenz nach den §§ 2, 3 oder 5 in Anspruch 
nimmt, darf weder gekündigt noch entlassen werden, sofern Abs. 3 nicht ande-
res bestimmt. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt mit der Be-
kanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor Antritt einer Karenz, nicht je-
doch vor Geburt des Kindes. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz endet 
vier Wochen  
 1. nach dem Ende einer Karenz oder eines Karenzteiles, 
 2. nach dem Ende einer Karenz oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäfti-

gung, der oder die infolge der Verhinderung einer in Karenz oder einer 
Teilzeitbeschäftigung befindlichen Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter 
in Anspruch genommen wird. 

 3. nach dem Ende eines Karenzurlaubes oder einer vereinbarten Teilzeit-
beschäftigung, der oder die infolge der Verhinderung einer in Karenzu-
rlaub oder einer Teilzeitbeschäftigung befindlichen Mutter, Adoptiv- 
oder Pflegemutter in Anspruch genommen wird. 
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(2) Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder 
des Befreiungsscheines nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 218/1975, eines Ausländers wird bis zu dem Tag gehemmt, zu dem das 
Arbeitsverhältnis unter Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlassungs-
schutz rechtsgültig beendet werden kann. 

(2) Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder 
des Befreiungsscheines nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 218/1975, eines Ausländers wird bis zu dem Tag gehemmt, zu dem das 
Arbeitsverhältnis unter Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlassungs-
schutz rechtsgültig beendet werden kann. 

(3) Die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und 13 MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 
Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung 
des Gerichts ausgesprochen werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwen-
den. 

(3) Die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und 13 MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 
Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung 
des Gerichts ausgesprochen werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwen-
den. 

Recht auf Information Recht auf Information  
§ 7a. Während eines Karenzurlaubes hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

über wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des karenzierten Ar-
beitnehmers berühren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Um-
strukturierungen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren. 

§ 7a. Während einer Karenz hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über 
wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des karenzierten Arbeitneh-
mers berühren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Umstrukturie-
rungen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren. 

Anwendung sonstiger Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes Beschäftigung während der Karenz  
§ 7b. (2) Der Arbeitnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater) kann neben 

seinem karenzierten Arbeitsverhältnis eine geringfügige Beschäftigung im 
Sinne des § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955 (ASVG), ausüben. Eine über die Geringfügigkeitsgrenze hin-
ausgehende Erwerbstätigkeit ist nur vorübergehend zulässig. Eine Verletzung 
der Arbeitspflicht bei solchen Beschäftigungen hat keine Auswirkungen auf 
das karenzierte Arbeitsverhältnis. Die Arbeitsleistung im Rahmen solcher Be-
schäftigungen ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor jedem Arbeits-
einsatz zu vereinbaren. 

§ 7b. (1) Der Arbeitnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater) kann neben 
seinem karenzierten Arbeitsverhältnis eine geringfügige Beschäftigung ausü-
ben, bei der das gebührende Entgelt im Kalendermonat den im § 5 Abs. 2 Z 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955 (ASVG) 
genannten Betrag nicht übersteigt. Eine Verletzung der Arbeitspflicht bei sol-
chen Beschäftigungen hat keine Auswirkungen auf das karenzierte Arbeits-
verhältnis. Die Arbeitsleistung im Rahmen solcher Beschäftigungen ist zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren. 

 (2) Weiters kann der Arbeitnehmer neben seinem karenzierten Arbeitsver-
hältnis mit seinem Arbeitgeber für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr eine 
Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus vereinbaren. Wird Ka-
renz nicht während des gesamten Kalenderjahres in Anspruch genommen, 
kann eine solche Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart werden. 

 (3) Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann eine Beschäftigung im Sinne 
des Abs. 2 auch mit einem anderen Arbeitgeber vereinbart werden. 

 Anwendung sonstiger Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes  
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§ 7b. (1) Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge 
(§ 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) und für Rechtsansprüche 
des Arbeitnehmers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, gilt § 15e 
Abs. 2 MSchG, für den Urlaubsanspruch § 15e Abs. 3 MSchG und für den 
Anspruch auf eine Dienstwohnung gilt während der Dauer seines Kündigungs- 
und Entlassungsschutzes § 16 MSchG. 

§ 7c. Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (§ 67 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) und für Rechtsansprüche des Ar-
beitnehmers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, gilt § 15f Abs. 1 
MSchG, für den Urlaubsanspruch § 15f Abs. 2 MSchG und für den Anspruch 
auf eine Dienstwohnung gilt während der Dauer seines Kündigungs- und Ent-
lassungsschutzes § 16 MSchG. 

Teilzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung  
§ 8. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre 

Lage sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. In Betrie-
ben, in denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist 
dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

§ 8. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre 
Lage sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. In Betrie-
ben, in denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist 
dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

(2) Der Arbeitnehmer kann die Herabsetzung seiner Arbeitszeit um mindes-
tens zwei Fünftel seiner gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festge-
setzten wöchentlichen Normalarbeitszeit oder der vereinbarten wöchentlichen 
Arbeitszeit bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
nehmen, wenn kein Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. Nimmt 
gleichzeitig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch, besteht 
der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbe-
schäftigung mit der Mutter kann die Teilzeitbeschäftigung des Arbeitnehmers 
über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl 
der Monate verlängert werden, um die die Mutter ihre Teilzeitbeschäftigung 
vor Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt. 

(2) Der Arbeitnehmer kann die Herabsetzung seiner Arbeitszeit um mindes-
tens zwei Fünftel seiner gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festge-
setzten wöchentlichen Normalarbeitszeit oder der vereinbarten wöchentlichen 
Arbeitszeit bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
nehmen, wenn keine Karenz in Anspruch genommen wird. Nimmt gleichzeitig 
auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch, besteht der Anspruch 
auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 
Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung mit der 
Mutter kann die Teilzeitbeschäftigung des Arbeitnehmers über den Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl der Monate verlängert 
werden, um die die Mutter ihre Teilzeitbeschäftigung vor Ablauf des zweiten 
Lebensjahres verkürzt. 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karenzurlaub nach die-
sem Bundesgesetz, dem MSchG oder gleichartigen österreichischen Rechts-
vorschriften, gleichartigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes in Anspruch genommen, hat der Arbeitnehmer An-
spruch auf Teilzeitbeschäftigung 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes Karenz nach diesem Bundes-
gesetz, dem MSchG oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, 
gleichartigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung  

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur der Arbeitnehmer oder beide Elternteile abwechselnd eine Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch nehmen. 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur der Arbeitnehmer oder beide Elternteile abwechselnd eine Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch nehmen. 
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(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenzurlaub in An-
spruch genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teil-
zeitbeschäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des 
ersten Lebensjahres Karenzurlaub nicht oder über die Vollendung des ersten 
Lebensjahres hinaus Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenz in Anspruch 
genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des ersten 
Lebensjahres Karenz nicht oder über die Vollendung des ersten Lebensjahres 
hinaus Karenz in Anspruch genommen wird. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwischen den Eltern nur einmal geteilt 
werden. Die Teilzeitbeschäftigung des Arbeitnehmers muß mindestens drei 
Monate dauern und beginnt 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwischen den Eltern nur einmal geteilt 
werden. Die Teilzeitbeschäftigung des Arbeitnehmers muss mindestens drei 
Monate dauern und beginnt  

 1. mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt 
eines Kindes (§ 5 Abs. 1 MSchG oder gleichartige österreichische 
Rechtsvorschriften, gleichartige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraumes) oder 

 1. mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt 
eines Kindes (§ 5 Abs. 1 MSchG oder gleichartige österreichische 
Rechtsvorschriften, gleichartige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraumes) oder  

 2. mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiser-
schnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter nicht 
Arbeitnehmerin ist (Fälle des § 2 Abs. 1 Z 2); § 2 Abs. 3 zweiter Satz 
ist anzuwenden, oder 

 2. mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiser-
schnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter nicht 
Arbeitnehmerin ist (Fälle des § 2 Abs. 1 Z 2); § 2 Abs. 3 zweiter Satz 
ist anzuwenden, oder  

 3. im Anschluß an einen Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz, dem 
MSchG oder anderen gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrif-
ten, gleichartigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes oder 

 3. im Anschluss an eine Karenz nach diesem Bundesgesetz, dem MSchG 
oder anderen gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, gleich-
artigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder  

 4. im Anschluß an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter.  4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter. 
(6) Beabsichtigt der Arbeitnehmer Teilzeitbeschäftigung zum frühest mög-

lichen Zeitpunkt (Abs. 5 Z 1 oder 2) in Anspruch zu nehmen, hat er seinem 
Arbeitgeber die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen und 
deren Dauer, Ausmaß und Lage spätestens acht Wochen nach der Geburt be-
kanntzugeben und dem Arbeitgeber nachzuweisen, daß die Mutter keinen Ka-
renzurlaub in Anspruch nimmt. Nimmt der Arbeitnehmer Teilzeitbeschäfti-
gung im Anschluß an einen Karenzurlaub oder im Anschluß an eine Teilzeit-
beschäftigung der Mutter in Anspruch, hat er dies spätestens drei Monate vor 
Ende des Karenzurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter 
seinem Arbeitgeber bekanntzugeben. Lehnt der Arbeitgeber die begehrte Teil-
zeitbeschäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat 
der Arbeitnehmer binnen weiteren zwei Wochen bekanntzugeben, ob er an-
stelle der Teilzeitbeschäfigung einen Karenzurlaub in Anspruch nehmen will. 

(6) Beabsichtigt der Arbeitnehmer, Teilzeitbeschäftigung zum frühest mög-
lichen Zeitpunkt (Abs. 5 Z 1 oder 2) in Anspruch zu nehmen, hat er seinem 
Arbeitgeber die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen und 
deren Dauer, Ausmaß und Lage spätestens acht Wochen nach der Geburt be-
kannt zu geben und dem Arbeitgeber nachzuweisen, dass die Mutter keine Ka-
renz in Anspruch nimmt. Nimmt der Arbeitnehmer Teilzeitbeschäftigung im 
Anschluss an eine Karenz oder im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der 
Mutter in Anspruch, hat er dies spätestens drei Monate vor Ende der Karenz 
oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter seinem Arbeitgeber be-
kannt zu geben. Lehnt der Arbeitgeber die begehrte Teilzeitbeschäftigung in-
nerhalb von zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat der Arbeitnehmer bin-
nen weiteren zwei Wochen bekannt zu geben, ob er anstelle der Teilzeitbe-
schäftigung eine Karenz in Anspruch nehmen will. 
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(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann der Arbeitnehmer den Arbeit-
geber auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich deren Be-
ginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das Gericht hat die Klage insoweit 
abzuweisen, als der Arbeitgeber aus sachlichen Gründen die Einwilligung in 
die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In solchen Rechtsstreitig-
keiten steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist gegen 
ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – 
unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes ers-
ter Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung 
einer Klagsänderung anfechtbar. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann der Arbeitnehmer den Arbeit-
geber auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich deren Be-
ginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das Gericht hat die Klage insoweit 
abzuweisen, als der Arbeitgeber aus sachlichen Gründen die Einwilligung in 
die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In solchen Rechtsstreitig-
keiten steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist gegen 
ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – 
unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes ers-
ter Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung 
einer Klagsänderung anfechtbar. 

(8) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem Arbeitnehmer auf dessen Ver-
langen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung o-
der die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese 
Bestätigung ist vom Arbeitnehmer mitzuunterfertigen. Derartige Bestätigun-
gen sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

(8) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem Arbeitnehmer auf dessen Ver-
langen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung o-
der die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese 
Bestätigung ist vom Arbeitnehmer mit zu unterfertigen. Derartige Bestätigun-
gen sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren dem Arbeitnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren dem Arbeitnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt grundsätzlich mit der 
Erklärung, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen zu wollen, frühestens 
jedoch vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung, nicht jedoch vor 
Geburt des Kindes und endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbe-
schäftigung. § 7 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes und die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und 
13 MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Ei-
ne Entlassung kann nur nach Zustimmung des Gerichts ausgesprochen wer-
den. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden. Die Bestimmungen über den 
Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten auch während eines Rechtsstreites 
nach Abs. 7. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt grundsätzlich mit der 
Erklärung, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen zu wollen, frühestens 
jedoch vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung, nicht jedoch vor 
Geburt des Kindes und endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbe-
schäftigung. § 7 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes und die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und 
13 MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Ei-
ne Entlassung kann nur nach Zustimmung des Gerichts ausgesprochen wer-
den. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden. Die Bestimmungen über den 
Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten auch während eines Rechtsstreites 
nach Abs. 7. 

Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder Pflegevaters Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder Pflegevaters  
§ 8a. (1) Wird anstelle von Karenzurlaub Teilzeitbeschäftigung in An-

spruch genommen, beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die 
doppelte Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Monate eines Karenzur-
laubes gemäß § 5. 

§ 8a. (1) Wird anstelle von Karenz Teilzeitbeschäftigung in Anspruch ge-
nommen, beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die doppelte 
Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Monate einer Karenz gemäß § 5. 
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(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann (2) Die Teilzeitbeschäftigung kann  
 1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder 

gleichzeitig mit der Mutter, oder 
 1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder 

gleichzeitig mit der Mutter, oder  
 2. im Anschluß an einen Karenzurlaub oder  2. im Anschluss an eine Karenz oder  
 3. im Anschluß an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter  3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter  
beginnen. beginnen. 

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat der Arbeitnehmer Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung seinem Arbeitgeber unverzüglich bekanntzugeben; in 
den Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende des Karen-
zurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter. 

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat der Arbeitnehmer Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung seinem Arbeitgeber unverzüglich bekannt zu geben; in 
den Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende der Karenz 
oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter. 

(4) Im übrigen ist § 8 anzuwenden. (4) Im Übrigen ist § 8 anzuwenden. 
Spätere Geltendmachung des Karenzurlaubes Spätere Geltendmachung der Karenz  

§ 9. (1) Lehnt der Arbeitgeber der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter eine 
Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt die Mutter keinen Karenzurlaub für diese 
Zeit in Anspruch, so kann der Arbeitnehmer für diese Zeit, längstens bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenzurlaub in Anspruch neh-
men. 

§ 9. (1) Lehnt der Arbeitgeber der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter eine 
Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt die Mutter keine Karenz für diese Zeit in 
Anspruch, so kann der Arbeitnehmer für diese Zeit, längstens bis zum Ablauf 
des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenz in Anspruch nehmen. 

(2) Der Arbeitnehmer hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes unverzüg-
lich nach Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Arbeitgeber der 
Mutter bekanntzugeben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzu-
weisen. 

(2) Der Arbeitnehmer hat Beginn und Dauer der Karenz unverzüglich nach 
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Arbeitgeber der Mutter be-
kannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen. 

Sonderbestimmungen für Bedienstete des öffentlichen Dienstes Sonderbestimmungen für Bedienstete des öffentlichen Dienstes  
§ 10. (1) Für Bedienstete, die in einem § 10. (1) Für Bedienstete, die in einem  

 1. Dienstverhältnis zum Bund,  1. Dienstverhältnis zum Bund, 
 2. in § 1 Abs. 1 Z 4 angeführten Dienstverhältnis,  2. in § 1 Abs. 1 Z 4 angeführten Dienstverhältnis, 
 3. Dienstverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 

1948, BGBl. Nr. 86, stehen, 
 3. Dienstverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 

1948, BGBl. Nr. 86, 
gelten die Abweichungen der Abs. 2 bis 7. stehen, gelten die Abweichungen der folgenden Absätze. 

(2) § 7b Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Entfällt. 
(2a) § 2 Abs. 5 letzter Satz und § 5 Abs. 3 letzter Satz ist mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß ein Karenzurlaub gewährt werden kann, sofern nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) § 2 Abs. 5 letzter Satz und § 5 Abs. 3 letzter Satz ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Karenz gewährt werden kann, sofern nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2b) Lehrer können einen aufgeschobenen Karenzurlaub nicht in den letzten 
vier Monaten des Schuljahres in Anspruch nehmen. 

(3) Lehrer können aufgeschobene Karenz nicht in den letzten vier Monaten 
des Schuljahres in Anspruch nehmen. 
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(3) § 2 Abs. 8 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame Haushalt des 
Vaters mit dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des Kin-
des durch den Vater beendet, so endet der Karenzurlaub nach diesem Bundes-
gesetz. Der Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des ursprüng-
lich nach diesem Bundesgesetz gewährten Karenzurlaubes als gegen Entfall 
der Bezüge im Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. Wenn es 
der Dienstgeber jedoch begehrt, hat der Bedienstete vorzeitig den Dienst anzu-
treten. 

(4) § 2 Abs. 8 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame Haushalt des 
Vaters mit dem Kind aufgehoben, so endet die Karenz nach diesem Bundesge-
setz. Der Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der ursprünglich 
nach diesem Bundesgesetz gewährten Karenz als gegen Entfall der Bezüge im 
Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. Wenn es der Dienstgeber 
jedoch begehrt, hat der Bedienstete vorzeitig den Dienst anzutreten. 

(3a) § 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Beamte den aufgescho-
benen Karenzurlaub zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen kann. 

(5) § 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Beamte aufgeschobene 
Karenz zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann. 

(4) § 4 Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz ist auf Bun-
desbeamte, Landeslehrer (§ 1 LDG 1984), land- und forstwirtschaftliche Lan-
deslehrer (§ 1 LLDG 1985), Klassenlehrer, Richteramtsanwärter und Richter 
nicht anzuwenden. 

(6) § 4 Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz ist auf Bun-
desbeamte, Landeslehrer (§ 1 LDG 1984), land- und forstwirtschaftliche Lan-
deslehrer (§ 1 LLDG 1985), Klassenlehrer, Richteramtsanwärter und Richter 
nicht anzuwenden. 

(5) Statt § 7 Abs. 3 sind die §§ 20 bis 23 MSchG anzuwenden. (7) Statt § 7 Abs. 3 sind die §§ 20 bis 22 MSchG anzuwenden. 
(6) §§ 8 und 8a ist auf Lehrer, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 1979, BGBl. 

Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, oder im § 56 
LLDG 1985, BGBl. Nr. 296, angeführte Leitungsfunktion ausüben oder mit 
einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, und auf Beamte des Schulaufsichts-
dienstes nicht anzuwenden. 

(8) §§ 7b Abs. 2, 8 und 8a sind auf Lehrer, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 
1979, BGBl. Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, oder 
im § 56 LLDG 1985, BGBl. Nr. 296, angeführte Leitungsfunktion ausüben 
oder mit einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, und auf Beamte des Schul-
aufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

 (9) § 7b Abs. 2 ist auf Bundesbeamte, Landeslehrer (§ 1 LDG 1984), Land- 
und forstwirtschaftliche Landeslehrer (§ 1 LLDG 1985) und Klassenlehrer mit 
folgenden Abweichungen anzuwenden: 

  1. Eine bis zur Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wo-
chendienstzeit (Lehrverpflichtung) beantragte Beschäftigung ist wäh-
rend der gesamten Dauer des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld oder 
eines Teiles derselben nur auf Grund eines nach dem Vertragsbediens-
tetengesetz 1948 abzuschließenden befristeten Dienstverhältnisses zu-
lässig. An Stelle des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 treten für die 
einer ausgegliederten Einrichtung zur dauernden Dienstleistung zuge-
wiesenen Beamten die für Neueintretende geltenden Rechtsgrundlagen. 

  2. Die Dienstbehörde kann eine derartige Vereinbarung aus wichtigen 
dienstlichen Gründen mit Bescheid ablehnen. 
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  3. Eine Beschäftigung im Sinne des § 7b Abs. 3 bedarf der Genehmigung 
durch die Dienstbehörde. § 56 Abs. 4 BDG 1979 ist anzuwenden. 

(7) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte, Landeslehrer 
(§ 1 LDG 1984), land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (§ 1 LLDG 
1985) und Klassenlehrer nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen des 
§ 8 sowie § 8a sind auf diese Beamten mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden: 

(10) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte, Landeslehrer 
(§ 1 LDG 1984), land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (§ 1 LLDG 
1985) und Klassenlehrer nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen des 
§ 8 sowie § 8a sind auf diese Beamten mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden: 

 1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Ausmaß einer Herabsetzung bis 
auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochen-
dienstzeit (Lehrverpflichtung) zulässig. 

 1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Ausmaß einer Herabsetzung bis 
auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochen-
dienstzeit (Lehrverpflichtung) zulässig. 

 2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, daß die verbleibende 
regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) ein ganzzahliges 
Stundenausmaß (bei Lehrern ganze Unterrichtsstunden) umfaßt. Die 
verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

 2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, dass die verbleibende 
regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) ein ganzzahliges 
Stundenausmaß (bei Lehrern ganze Unterrichtsstunden) umfasst. Die 
verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

 a) darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforder-
lichen regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) und 

 a) darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforder-
lichen regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) und  

 b) muß unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßi-
gen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

 b) muss unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmä-
ßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) 

  liegen.   liegen. 
 3. Eine Teilzeitbeschäfigung darf von der Dienstbehörde nur dann abge-

lehnt werden, wenn der Beamte infolge der Teilzeitbeschäftigung aus 
wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines bisherigen 
Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner dienstrechtlichen Stel-
lung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

 3. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur dann abge-
lehnt werden, wenn der Beamte infolge der Teilzeitbeschäftigung aus 
wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines bisherigen 
Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner dienstrechtlichen Stel-
lung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

 4. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gel-
ten auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ableh-
nung der Teilzeitbeschäftigung. 

 4. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gel-
ten auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ableh-
nung der Teilzeitbeschäftigung. 

 5. Im § 8 Abs. 10 ist die Verweisung auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 12 Abs. 2 
und 4 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden, die sich aus 
den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben. 

 5. Im § 8 Abs. 10 ist die Verweisung auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 12 Abs. 2 
und 4 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden, die sich aus 
den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben. 

 6. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen der Beam-
te Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse des Be-
amten, insbesondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung ge-
führt haben, soweit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche 
Interessen entgegenstehen. 

 6. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen der Beam-
te Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse des Be-
amten, insbesondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung ge-
führt haben, so weit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstli-
che Interessen entgegenstehen. 

 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die vorzeitige Been-  7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die vorzeitige Been-
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digung der Teilzeitbeschäftigung verfügen, wenn digung der Teilzeitbeschäftigung verfügen, wenn  
 a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist und  a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist und  
 b) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.  b) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
 8. Auf Landeslehrer, die Teilzeitbeschäfftigung in Anspruch nehmen, ist 

§§ 44c Abs. 2 LDG 1984 anzuwenden. 
 8. Auf Landeslehrer, die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, ist 

§ 44c Abs. 2 LDG 1984 anzuwenden. 
(8) Lassen bei den im Abs. 7 angeführten Beamten die besonderen Umstän-

de des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Ausmaßes an 
Stunden (bei Lehrern an Unterrichtsstunden) nicht zu, so ist es soweit zu über-
schreiten, als es nötig ist, um eine Unterschreitung zu vermeiden. 

(11) Lassen bei den in Abs. 10 angeführten Beamten die besonderen Um-
stände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Ausmaßes an 
Stunden (bei Lehrern an Unterrichtsstunden) nicht zu, so ist es so weit zu 
überschreiten, als es nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden. 

(9) Ein im Abs. 7 angeführter Beamter kann über die für ihn maßgebende 
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn 
die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist 
und ein Bediensteter, dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht her-
abgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 
Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach den besol-
dungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist ein solcher Freizeit-
ausgleich unzulässig. Der erste Satz ist auf Lehrer nicht anzuwenden, deren 
Lehrverpflichtung um höchstens 25% herabgesetzt ist. 

(12) Ein im Abs. 10 angeführter Beamter kann über die für ihn maßgebende 
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn 
die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist 
und ein Bediensteter, dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht her-
abgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 
Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach den besol-
dungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist ein solcher Freizeit-
ausgleich unzulässig. Der erste Satz ist auf Lehrer nicht anzuwenden, deren 
Lehrverpflichtung um höchstens 25% herabgesetzt ist. 

(10) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Richteramtsanwärter und Rich-
ter nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen der §§ 8 und 8a sind auf 
Richteramtsanwärter und Richter mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

(13) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Richteramtsanwärter und Rich-
ter nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen der §§ 8 und 8a sind auf 
Richteramtsanwärter und Richter mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

 1. An die Stelle der Teilzeitbeschäftigung tritt die Teilauslastung. Unter 
Teilauslastung ist eine Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes auf die 
Hälfte zu verstehen. 

 1. An die Stelle der Teilzeitbeschäftigung tritt die Teilauslastung. Unter 
Teilauslastung ist eine Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes auf die 
Hälfte zu verstehen. 

 2. Für die vorzeitige Beendigung einer Teilauslastung gilt § 76c RDG.  2. Für die vorzeitige Beendigung einer Teilauslastung gilt § 76c RDG. 
(11) §§ 8 und 8a sind auf die übrigen von Abs. 6, 7 und 8a nicht erfaßten 

Bediensteten mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
(14) §§ 8 und 8a sind auf die übrigen von Abs. 8, 10 und 13 nicht erfassten 

Bediensteten mit der Maßgabe anzuwenden, dass  
 1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist, wenn der Be-

dienstete infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen 
Gründen weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest entspre-
chenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und 

 1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist, wenn der Be-
dienstete infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen 
Gründen weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest entspre-
chenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und  

 2. im § 8 Abs. 10 die Verweisung auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 12 Abs. 2 
und 4 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden sind, die sich 
aus den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben. 

 2. im § 8 Abs. 10 die Verweisung auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 12 Abs. 2 
und 4 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden sind, die sich 
aus den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben. 

 (15) § 7b Abs. 2 ist auf Richter nicht anzuwenden. 
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 Übergangsbestimmungen (Option) für Geburten nach dem 30. Juni 2000, 
jedoch vor dem 1. Jänner 2002 

 § 12a. (1) Arbeitnehmer (Väter, Adoptiv- und Pflegeväter), deren Kinder 
nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem Tag der Kundmachung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. XXX/2001 geboren wurden, können, wenn sich entwe-
der Mutter oder Vater am Tag der Kundmachung in Karenz befindet oder ei-
nen Teil der Karenz aufgeschoben haben, binnen drei Monaten ab Kundma-
chung ihrem Arbeitgeber bekannt geben, ob sie Karenz bis zum Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes nach den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/2001 in Anspruch nehmen. 

 (2) Arbeitnehmer, deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem 
1. Jänner 2002 geboren wurden, können ab 1. Jänner 2002 eine Beschäftigung 
im Sinne des § 7b Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I 
Nr. XXX/2001 vereinbaren. 

 (3) Vor dem 1. Jänner 2002 vereinbarte Teilzeitbeschäftigungen nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 153/1999 
bleiben aufrecht, soweit Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht anderes verein-
baren. 

 (4) Vor dem 1. Jänner 2002 bescheidmäßig festgelegte Teilzeitbeschäfti-
gungen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/1999 bleiben aufrecht, soweit nicht auf An-
trag des Beamten durch Bescheid eine Abänderung verfügt wird. 

 § 14. (8) §§ 2 bis 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XXX/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft und gelten, soweit § 12a nicht 
anderes bestimmt, für Arbeitnehmer, deren Kinder nach dem 31. Dezember 
2001 geboren werden. 

Artikel 9 
Änderung des Landarbeitsgesetzes 

§ 10a. (9) Die Abs. 2 bis 5, 7 und 8 gelten nicht für Teilzeitbeschäftigungen 
gemäß §§ 26i, 26j und 105f. 

§ 10a. (9) Die Abs. 2 bis 5, 7 und 8 gelten nicht für Teilzeitbeschäftigungen 
gemäß §§ 26j, 26k und 105f. 

Anspruch des Dienstnehmers auf Karenzurlaub Anspruch auf Karenz  
§ 26a. (1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf sein Verlangen ein Urlaub 

gegen Entfall des Arbeitsentgelts (Karenzurlaub) bis zum Ablauf des zweiten 
Lebensjahres seines Kindes, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, 

§ 26a. (1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf sein Verlangen Karenz 
gegen Entfall des Arbeitsentgelts bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres 
seines Kindes, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, 
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zu gewähren, wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, das Kind 
überwiegend selbst betreut und 
 1. die Mutter nicht gleichzeitig Karenzurlaub in Anspruch nimmt, ausge-

nommen im Falle des § 26b Abs. 2, oder 

wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, und 
 1. die Mutter nicht gleichzeitig Karenz in Anspruch nimmt, ausgenommen 

im Falle des § 26b Abs. 2, oder  
 2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenz hat. 

 2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenzurlaub hat.  
(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 beginnt der Karenzurlaub frühestens mit 

dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt eines Kin-
des (§ 99 Abs. 1, gleichartige österreichische Rechtsvorschriften oder gleichar-
tige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes). 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 beginnt die Karenz frühestens mit dem Ab-
lauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt eines Kindes (§ 99 
Abs. 1, gleichartige österreichische Rechtsvorschriften oder gleichartige 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes). 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt der Karenzurlaub frühestens mit 
dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten 
zwölf Wochen nach der Geburt. Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wochen-
geld) nach § 102a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, in der jeweils geltenden Fassung, oder nach § 98 Bauern-
Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in der jeweils gel-
tenden Fassung, und verkürzt sich die Achtwochenfrist vor der Entbindung, so 
beginnt der Karenzurlaub frühestens mit dem in den §§ 102a Abs. 1 vierter 
Satz GSVG und 98 Abs. 1 vierter Satz BSVG genannten Zeitpunkt. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt die Karenz frühestens mit dem Ab-
lauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten zwölf 
Wochen nach der Geburt. 

(4) Der Karenzurlaub muss mindestens drei Monate betragen. (4) Die Karenz muss mindestens drei Monate betragen. 
(5) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub zum frühest möglichen Zeit-

punkt (Abs. 2 oder 3) in Anspruch, hat er seinem Dienstgeber spätestens acht 
Wochen nach der Geburt Beginn und Dauer des Karenzurlaubes bekannt zu 
geben. Der Dienstnehmer kann seinem Dienstgeber spätestens drei Monate vor 
dem Ende dieses Karenzurlaubes bekannt geben, dass er den Karenzurlaub 
verlängert und bis wann. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann ein Ka-
renzurlaub nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(5) Nimmt der Dienstnehmer Karenz zum frühest möglichen Zeitpunkt 
(Abs. 2 oder 3) in Anspruch, hat er seinem Dienstgeber spätestens acht Wo-
chen nach der Geburt Beginn und Dauer der Karenz bekannt zu geben. Der 
Dienstnehmer kann seinem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem Ende 
dieser Karenz bekannt geben, dass er die Karenz verlängert und bis wann. Un-
beschadet des Ablaufs dieser Fristen kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart wer-
den. 

Teilung des Karenzurlaubes zwischen Vater und Mutter Teilung der Karenz zwischen Vater und Mutter  
§ 26b. (1) Der Karenzurlaub nach § 26a kann zweimal geteilt und abwech-

selnd mit der Mutter in Anspruch genommen werden. Ein Karenzurlaubsteil 
muss mindestens drei Monate betragen und beginnt zu dem in § 26a Abs. 2 
oder 3 vorgesehenen Zeitpunkt oder im unmittelbaren Anschluss an einen Ka-
renzurlaub der Mutter. 

§ 26b. (1) Die Karenz nach § 26 kann zweimal geteilt und abwechselnd mit 
der Mutter in Anspruch genommen werden. Ein Karenzteil muss mindestens 
drei Monate betragen und beginnt zu dem in § 26a Abs. 2 oder 3 vorgesehenen 
Zeitpunkt oder im unmittelbaren Anschluss an eine Karenz der Mutter. 

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann der (2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann der 
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Dienstnehmer gleichzeitig mit der Mutter Karenzurlaub in der Dauer von ei-
nem Monat in Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenzurlaub ein 
Monat vor dem in § 26a Abs. 1 oder § 26c Abs. 1 dritter Satz vorgesehenen 
Zeitpunkt endet. 

Dienstnehmer gleichzeitig mit der Mutter Karenz in der Dauer von einem Mo-
nat in Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenz ein Monat vor dem 
im § 26a Abs. 1 oder § 26c Abs. 1 dritter Satz vorgesehenen Zeitpunkt endet. 

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub im Anschluss an einen Karenz-
urlaub der Mutter in Anspruch, hat er spätestens drei Monate vor Ende des Ka-
renzurlaubes der Mutter seinem Dienstgeber Beginn und Dauer seines Karen-
zurlaubes bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann ein 
Karenzurlaub nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenz im Anschluss an eine Karenz der Mut-
ter in Anspruch, hat er spätestens drei Monate vor Ende der Karenz der Mutter 
seinem Dienstgeber Beginn und Dauer seiner Karenz bekannt zu geben. Unbe-
schadet des Ablaufs dieser Frist kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden. 

Aufgeschobener Karenzurlaub Aufgeschobene Karenz  
§ 26c. (1) Der Dienstnehmer kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, dass er 

drei Monate seines Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum Ablauf des sieben-
ten Lebensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes 
bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobener Karenzurlaub kann je-
doch nur dann genommen werden, wenn der Karenzurlaub nach den §§ 26a 
oder 26b spätestens mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, wenn auch 
die Mutter aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch nimmt, spätestens mit 
Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes geendet hat. § 26a Abs. 1 Z 1 ist 
anzuwenden. 

§ 26c. (1) Der Dienstnehmer kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, dass er 
drei Monate seiner Karenz aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur 
dann genommen werden, wenn die Karenz nach den §§ 26a oder 26b spätes-
tens mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, wenn auch die Mutter 
aufgeschobene Karenz in Anspruch nimmt, spätestens mit Ablauf des 
18. Lebensmonates des Kindes geendet hat. § 26a Abs. 1 Z 1 ist anzuwenden. 

(2) Ist der noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenzurlaub länger als 
der Zeitraum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des sie-
benten Lebensjahres des Kindes, kann aus Anlass des Schuleintritts der Ver-
brauch des aufgeschobenen Karenzurlaubes vereinbart werden. Die Geburt 
eines weiteren Kindes hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch des 
aufgeschobenen Karenzurlaubes. 

(2) Ist die noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenz länger als der Zeit-
raum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Lebensjahres 
des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes, kann aus Anlass des Schuleintritts der Verbrauch der 
aufgeschobenen Karenz vereinbart werden. Die Geburt eines weiteren Kindes 
hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch der aufgeschobenen Ka-
renz. 

(3) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch zu nehmen, ist 
dem Dienstgeber zu den in den §§ 26a Abs. 5 oder 26b Abs. 3 genannten Zeit-
punkten bekannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekannt-
gabe keine Einigung zustande, kann der Dienstgeber binnen weiterer zwei 
Wochen wegen der Inanspruchnahme des aufgeschobenen Karenzurlaubes 
Klage beim zuständigen Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als 
erteilt gilt. Der Dienstnehmer kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage 
bekannt geben, dass er anstelle des aufgeschobenen Karenzurlaubes Karenzur-

(3) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem 
Dienstgeber zu den in §§ 26a Abs. 5 oder 26b Abs. 3 genannten Zeitpunkten 
bekannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine 
Einigung zustande, kann der Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen wegen 
der Inanspruchnahme der aufgeschobenen Karenz Klage beim zuständigen 
Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Der Dienst-
nehmer kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekannt geben, dass er 
anstelle der aufgeschobenen Karenz Karenz bis zum zweiten Lebensjahr des 
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laub bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches 
gilt, wenn der Klage des Dienstgebers stattgegeben wird. 

Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn der Klage des Dienstgebers 
stattgegeben wird. 

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles des Karenzurlaubes ist dem 
Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt 
zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung 
zustande, kann der Dienstnehmer den aufgeschobenen Karenzurlaub zum ge-
wünschten Zeitpunkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat binnen weiterer 
zwei Wochen wegen des Zeitpunktes des Antritts des aufgeschobenen Karenz-
urlaubes die Klage beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles der Karenz ist dem Dienstgeber 
spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben. 
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande, 
kann der Dienstnehmer die aufgeschobene Karenz zum gewünschten Zeit-
punkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat binnen weiterer zwei Wochen 
wegen des Zeitpunktes des Antritts der aufgeschobenen Karenz die Klage 
beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(5) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) In Rechtsstreitigkeiten nach 
Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist 
gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und 
sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerich-
tes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 der Zivilprozessordnung, 
RGBl. Nr. 113/1895 (ZPO), in der jeweils geltenden Fassung, sowie wegen 
Nichtzulassung einer Klagsänderung anfechtbar. 

(5) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) In Rechtsstreitigkeiten nach 
Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist 
gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und 
sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerich-
tes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzu-
lassung einer Klagsänderung anfechtbar. 

(6) Wird der aufgeschobene Karenzurlaub im Rahmen eines anderen 
Dienstverhältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden 
hat, in Anspruch genommen, bedarf es vor Antritt des aufgeschobenen Karen-
zurlaubes jedenfalls einer Vereinbarung mit dem neuen Dienstgeber. 

(6) Wird die aufgeschobene Karenz im Rahmen eines anderen Dienstver-
hältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in An-
spruch genommen, bedarf es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz jedenfalls 
einer Vereinbarung mit dem neuen Dienstgeber. 

Karenzurlaub des Adoptiv- oder Pflegevaters Karenz des Adoptiv- oder Pflegevaters  
§ 26d. (1) Anspruch auf Karenzurlaub unter den in den §§ 26a bis 26c ge-

nannten Voraussetzungen und Bedingungen hat, sofern im Folgenden nicht 
anderes bestimmt ist, auch ein Dienstnehmer, der ein Kind, welches das zweite 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

§ 26d. (1) Anspruch auf Karenz unter den in §§ 26a bis 26c genannten Vo-
raussetzungen und Bedingungen hat, sofern im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist, auch ein Dienstnehmer, der ein Kind, welches das zweite Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, 

 1. allein oder mit seiner Ehegattin an Kindes statt angenommen hat 
(Adoptivvater); 

 1. allein oder mit seiner Ehegattin an Kindes Statt angenommen hat 
(Adoptivvater); 

 2. in der Absicht, es an Kindes statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege 
genommen hat (Pflegevater). 

 2. in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege 
genommen hat (Pflegevater). 

(2) Bei Annahme an Kindes statt oder der Übernahme in unentgeltliche 
Pflege beginnt der Karenzurlaub mit dem Tag der Annahme, der Übernahme 
oder im Anschluss an einen Karenzurlaub der Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter. 

(2) Bei Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche 
Pflege beginnt die Karenz mit dem Tag der Annahme, der Übernahme oder im 
Anschluss an eine Karenz der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter. 

(3) Nimmt der Dienstnehmer Karenzurlaub zum frühest möglichen Zeit- (3) Nimmt der Dienstnehmer Karenz zum frühest möglichen Zeitpunkt in 
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punkt in Anspruch, hat er seinem Dienstgeber unverzüglich Beginn und Dauer 
des Karenzurlaubes nach den §§ 26a oder 26b bekannt zu geben. Unbeschadet 
des Ablaufs dieser Frist kann ein Karenzurlaub nach den §§ 26a oder 26b ver-
einbart werden. 

Anspruch, hat er seinem Dienstgeber unverzüglich Beginn und Dauer der Ka-
renz nach §§ 26a oder 26b bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser 
Frist kann Karenz nach den §§ 26a oder 26b vereinbart werden. 

(4) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonats, 
jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes statt an oder 
nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes statt anzu-
nehmen, kann er Karenzurlaub im Ausmaß bis zu sechs Monaten auch über 
das zweite Lebensjahr des Kindes hinaus in Anspruch nehmen, sofern nicht 
die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

(4) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonates, 
jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder 
nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes Statt anzu-
nehmen, kann er Karenz im Ausmaß bis zu sechs Monaten auch über das 
zweite Lebensjahr hinaus des Kindes in Anspruch nehmen, sofern nicht die 
Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenz in Anspruch nimmt. 

(5) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjah-
res, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes statt 
an oder nimmt er es in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an Kindes statt 
anzunehmen, hat er aus Anlass der Adoption oder Übernahme in unentgeltli-
che Pflege Anspruch auf Karenzurlaub im Ausmaß von sechs Monaten, sofern 
nicht die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenzurlaub in Anspruch 
nimmt. Im Übrigen gelten die §§ 26a und 26b. 

(5) Nimmt ein Dienstnehmer ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjah-
res, jedoch vor Vollendung des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes 
Statt an oder nimmt er es in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege, hat er aus Anlass der Adoption oder Übernahme in un-
entgeltliche Pflege Anspruch auf Karenz im Ausmaß von sechs Monaten, so-
fern nicht die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter Karenz in Anspruch nimmt. 
Im Übrigen gelten die §§ 26a und 26b. 

Karenzurlaub bei Verhinderung der Mutter Karenz bei Verhinderung der Mutter  
§ 26e. (1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter durch ein unvorher-

sehbares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kur-
ze Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, ist dem Dienstnehmer (Vater, 
Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 26d Abs. 1) auf sein Verlangen für 
die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes, jedenfalls ein Karenzurlaub zu gewähren, wenn er mit 
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und das Kind überwiegend selbst 
betreut. Dasselbe gilt bei Verhinderung einer Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter, die zulässigerweise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes 
Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

§ 26e. (1) Ist die Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter durch ein unvorher-
sehbares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kur-
ze Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, ist dem Dienstnehmer (Vater, 
Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 26d Abs. 1) auf sein Verlangen für 
die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes, jedenfalls Karenz zu gewähren, wenn er mit dem Kind 
im gemeinsamen Haushalt lebt. Dasselbe gilt bei Verhinderung einer Mutter, 
Adoptiv- oder Pflegemutter, die zulässigerweise nach Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes Karenz in Anspruch nimmt. 

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei: (2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei: 
 1. Tod,  1. Tod, 
 2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,  2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf be-

hördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung, 
 3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf be-

hördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung, 
 4. schwerer Erkrankung,  4. schwerer Erkrankung, 
 5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes der Mutter, Adoptiv- oder Pfle-  5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes der Mutter, Adoptiv- oder Pfle-
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gemutter mit dem Kind oder der überwiegenden Betreuung des Kindes. gemutter mit dem Kind oder der Betreuung des Kindes. 
(3) Der Dienstnehmer hat Beginn und voraussichtliche Dauer des Karenz-

urlaubes seinem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben und die an-
spruchsbegründenden Umstände nachzuweisen. 

(3) Der Dienstnehmer hat Beginn und voraussichtliche Dauer der Karenz 
seinem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben und die anspruchsbegrün-
denden Umstände nachzuweisen. 

(4) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht auch dann zu, wenn der Dienst-
nehmer bereits Karenzurlaub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäfti-
gung angetreten oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenzurlaub 
oder Teilzeitbeschäftigung angemeldet hat. Die §§ 26f bis 26h sind anzuwen-
den. 

(4) Der Anspruch auf Karenz steht auch dann zu, wenn der Dienstnehmer 
bereits Karenz verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung angetreten 
oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz oder Teilzeitbeschäfti-
gung angemeldet hat. Die §§ 26f bis 26h sind anzuwenden. 

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Karenzurlaub Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Karenz  
§ 26f. (1) Der Dienstnehmer, der einen Karenzurlaub nach den §§ 26a, 26b 

oder 26d im ersten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt, kann nicht ge-
kündigt und nur aus den in § 34 ausdrücklich angeführten Gründen nach Zu-
stimmung des Gerichts entlassen werden. Der Kündigungs- und Entlassungs-
schutz beginnt mit der Bekanntgabe, nicht jedoch vor Geburt des Kindes. Der 
Kündigungs- und Entlassungsschutz endet vier Wochen 
 1. nach dem Ende eines Karenzurlaubs(teiles), 
 2. bei zweimaliger Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes vor Vollen-

dung des zweiten Lebensjahres des Kindes nach Ende seines zweiten 
Karenzurlaubsteiles, sofern der Dienstnehmer die Inanspruchnahme 
seines zweiten Karenzurlaubsteiles spätestens acht Wochen nach der 
Geburt bekannt gegeben hat, 

§ 26f. (1) Der Dienstnehmer, der Karenz nach den §§ 26a, 26b oder 26d im 
ersten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt, kann nicht gekündigt und 
nur aus den in § 34 ausdrücklich angeführten Gründen nach Zustimmung des 
Gerichtes entlassen werden. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt 
mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor Antritt einer Karenz, 
nicht jedoch vor Geburt des Kindes. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz 
endet vier Wochen 
 1. nach dem Ende einer Karenz oder eines Karenzteiles, 
 2. nach dem Ende einer Karenz oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäfti-

gung, der oder die infolge der Verhinderung einer in Karenz oder einer 
Teilzeitbeschäftigung befindlichen Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter 
in Anspruch genommen wird. 

 3. nach dem Ende eines Karenzurlaubes oder einer vereinbarten Teilzeit-
beschäftigung, der oder die infolge der Verhinderung einer in Karenz-
urlaub oder einer Teilzeitbeschäftigung befindlichen Mutter, Adoptiv- 
oder Pflegemutter in Anspruch genommen wird. 

 

(2) Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes durch den männlichen 
Dienstnehmer im zweiten Lebensjahr des Kindes kann eine Kündigung bis 
vier Wochen nach Ende des Karenzurlaubes nur nach vorheriger Zustimmung 
des Gerichtes ausgesprochen werden, wenn die Klage auf Zustimmung zur 
Kündigung nach dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eingebracht 
wurde und der Dienstgeber den Nachweis erbringt, dass die Kündigung durch 
Umstände, die in der Person des Dienstnehmers gelegen sind und die betrieb-
lichen Interessen nachteilig berühren oder durch betriebliche Erfordernisse, die 

(2) Bei Inanspruchnahme einer Karenz durch den männlichen Dienstneh-
mer im zweiten Lebensjahr des Kindes kann eine Kündigung bis vier Wochen 
nach Ende der Karenz nur nach vorheriger Zustimmung des Gerichtes ausge-
sprochen werden, wenn die Klage auf Zustimmung zur Kündigung nach dem 
Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes eingebracht wurde und der Dienst-
geber den Nachweis erbringt, dass die Kündigung durch Umstände, die in der 
Person des Dienstnehmers gelegen sind und die betrieblichen Interessen nach-
teilig berühren oder durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäf-
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einer Weiterbeschäftigung des Dienstnehmers entgegenstehen, begründet ist 
und die Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses dem Dienstgeber unzumut-
bar ist. Der Dienstnehmer kann im zweiten Lebensjahr des Kindes bis vier 
Wochen nach Ende des Karenzurlaubes nur aus den in § 34 ausdrücklich an-
geführten Gründen nach Zustimmung des Gerichtes entlassen werden. 

tigung des Dienstnehmers entgegenstehen, begründet ist und die Aufrechter-
haltung des Dienstverhältnisses dem Dienstgeber unzumutbar ist. Der Dienst-
nehmer kann im zweiten Lebensjahr des Kindes bis vier Wochen nach Ende 
der Karenz nur aus den in § 34 ausdrücklich angeführten Gründen nach Zu-
stimmung des Gerichtes entlassen werden. 

(3) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Der Ablauf der Beschäfti-
gungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden 
Fassung, eines Ausländers wird bis zu dem Tag gehemmt, zu dem das Ar-
beitsverhältnis unter Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlassungs-
schutz rechtsgültig beendet werden kann. 

(3) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Der Ablauf der Beschäfti-
gungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975, eines Ausländers wird 
bis zu dem Tag gehemmt, zu dem das Arbeitsverhältnis unter Bedachtnahme 
auf den Kündigungs- und Entlassungsschutz rechtsgültig beendet werden 
kann. 

Recht auf Information Recht auf Information  
§ 26g. Während eines Karenzurlaubes hat der Dienstgeber den Dienstneh-

mer über wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des karenzierten 
Dienstnehmers berühren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Um-
strukturierungen und Weiterbildungsmaßnahmen, zu informieren. 

§ 26g. Während einer Karenz hat der Dienstgeber den Dienstnehmer über 
wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des karenzierten Dienstneh-
mers berühren, insbesondere Konkurs, Ausgleich, betriebliche Umstrukturie-
rungen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren. 

Gemeinsame Vorschriften zum Karenzurlaub Beschäftigung während der Karenz  
§ 26h. (1) Der Dienstnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater) kann ne-

ben seinem karenzierten Dienstverhältnis eine geringfügige Beschäftigung im 
Sinne des § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955 (ASVG), in der jeweils geltenden Fassung, ausüben. Eine über 
die Geringfügigkeitsgrenze hinausgehende Erwerbstätigkeit ist nur vorüberge-
hend zulässig. Eine Verletzung der Arbeitspflicht bei solchen Beschäftigungen 
hat keine Auswirkungen auf das karenzierte Dienstverhältnis. Die Arbeitsleis-
tung im Rahmen solcher Beschäftigungen ist zwischen Dienstnehmer und 
Dienstgeber vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren. 

§ 26h. (1) Der Dienstnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater) kann ne-
ben seinem karenzierten Dienstverhältnis eine geringfügige Beschäftigung 
ausüben, bei der das gebührende Entgelt im Kalendermonat den im § 5 Abs. 2 
Z 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955 
(ASVG), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Betrag nicht übersteigt. 
Eine Verletzung der Arbeitspflicht bei solchen Beschäftigungen hat keine 
Auswirkungen auf das karenzierte Arbeitsverhältnis. Die Arbeitsleistung im 
Rahmen solcher Beschäftigungen ist zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber 
vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren. 

 (2) Weiters kann mit dem Dienstgeber, zu dem das karenzierte Dienstver-
hältnis besteht, für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr eine Beschäftigung 
über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus vereinbart werden. Wird Karenz nicht 
während des gesamten Kalenderjahres in Anspruch genommen, kann eine sol-
che Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart werden. 

 (3) Mit Zustimmung des Dienstgebers kann eine Beschäftigung im Sinne 
des Abs. 2 auch mit einem anderen Dienstgeber vereinbart werden. 

Gemeinsame Vorschriften zum Karenzurlaub Sonstige gemeinsame Vorschriften zur Karenz  
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§ 26h. (2) Der Dienstnehmer behält den Anspruch auf sonstige, insbesonde-
re einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
– EStG 1988, BGBl. Nr. 400, in der jeweils geltenden Fassung, in den Kalen-
derjahren, in welche Zeiten eines Karenzurlaubes fallen, in dem Ausmaß, das 
dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. 
Für den Dienstnehmer günstigere Regelungen werden dadurch nicht berührt. 
Soweit nicht anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit des Karenzurlaubes bei 
Rechtsansprüchen des Dienstnehmers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit 
richten, außer Betracht. Der erste Karenzurlaub im Dienstverhältnis wird für 
die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß jedoch bis zum Höchst-
ausmaß von zehn Monaten angerechnet. Die Zeit eines Karenzurlaubes ist auf 
die Dauer der Lehrzeit nicht anzurechnen. 

§ 26i. (1) Der Dienstnehmer behält den Anspruch auf sonstige, insbesonde-
re einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
– EStG 1988, BGBl. Nr. 400, in der jeweils geltenden Fassung, in den Kalen-
derjahren, in welche Zeiten einer Karenz fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil 
des Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. Für den 
Dienstnehmer günstigere Regelungen werden dadurch nicht berührt. Soweit 
nicht anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit der Karenz bei Rechtsansprüchen 
des Dienstnehmers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, außer Be-
tracht. Die erste Karenz im Dienstverhältnis wird für die Bemessung der Kün-
digungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglücks-
fall) und das Urlaubsausmaß jedoch bis zum Höchstmaß von zehn Monaten 
angerechnet. Die Zeit einer Karenz ist auf die Dauer der Lehrzeit nicht anzu-
rechnen. 

(3) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, so ge-
bührt ein Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem 
Ausmaß, das dem um die Dauer des Karenzurlaubes verkürzten Dienstjahr 
entspricht. Ergeben sich bei der Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von 
Werktagen, so sind diese auf ganze Werktage aufzurunden. 

(2) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eine Karenz, so gebührt ein 
Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das 
dem um die Dauer der Karenz verkürzten Dienstjahr entspricht. Ergeben sich 
bei der Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so sind diese 
auf ganze Werktage aufzurunden. 

(4) Der Dienstgeber hat dem Dienstnehmer auf Verlangen eine vom 
Dienstnehmer mitzuunterfertigende Bestätigung auszustellen, 
 1. dass er keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt, oder 

(3) Der Dienstgeber hat dem Dienstnehmer auf Verlangen eine vom 
Dienstnehmer mit zu unterfertigende Bestätigung über Beginn und Dauer der 
Karenz auszustellen. 

 2. über Beginn und Dauer des Karenzurlaubes.  

(5) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des Kindes beendet 
wird und der Dienstgeber den vorzeitigen Antritt des Dienstes begehrt. 

(4) Der Dienstgeber hat dem Dienstnehmer auf Verlangen eine vom 
Dienstnehmer mit zu unterfertigende Bestätigung über Beginn und Dauer der 
Karenz auszustellen. 

(6) Der Dienstnehmer hat seinem Dienstgeber den Wegfall des gemeinsa-
men Haushaltes mit dem Kind und der überwiegenden Betreuung des Kindes 
unverzüglich bekannt zu geben und über Verlangen des Dienstgebers seinen 
Dienst wieder anzutreten. 

(5) Der Dienstnehmer hat seinem Dienstgeber den Wegfall des gemeinsa-
men Haushaltes mit dem Kind unverzüglich bekannt zu geben und über Ver-
langen des Dienstgebers seinen Dienst wieder anzutreten. 

Teilzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung  

§ 26i. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ih-
re Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer zu vereinbaren. In Be-
trieben, in denen ein für den Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, 

§ 26j. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ih-
re Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer zu vereinbaren. In Be-
trieben, in denen ein für den Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, 
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ist dieser auf Verlangen des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. ist dieser auf Verlangen des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

(2) Der Dienstnehmer kann bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des 
Kindes eine Verkürzung der Arbeitszeit unter den Voraussetzungen der 
Abs. 1, 5 und 6 in Anspruch nehmen, wenn kein Karenzurlaub in Anspruch 
genommen wird. Nimmt gleichzeitig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch, besteht der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme der Teilzeitbeschäftigung mit der Mutter kann die Teilzeitbeschäfti-
gung des Dienstnehmers über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kin-
des hinaus um die Anzahl der Monate verlängert werden, um die die Mutter 
ihre Teilzeitbeschäftigung vor Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt. 

(2) Der Dienstnehmer kann bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des 
Kindes eine Verkürzung der Arbeitszeit unter den Voraussetzungen der 
Abs. 1, 5 und 6 in Anspruch nehmen, wenn keine Karenz in Anspruch ge-
nommen wird. Nimmt gleichzeitig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung 
in Anspruch, besteht der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme 
der Teilzeitbeschäftigung mit der Mutter kann die Teilzeitbeschäftigung des 
Dienstnehmers über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus 
um die Anzahl der Monate verlängert werden, um die die Mutter ihre Teilzeit-
beschäftigung vor Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt. 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karenzurlaub nach die-
sem Bundesgesetz, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder 
gleichartigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat der Dienstnehmer Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes Karenz nach diesem Bundes-
gesetz, dem MSchG oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, 
gleichartigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat der Dienstnehmer Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung  

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch die Mutter eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur der Dienstnehmer oder beide Elternteile abwechselnd eine Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch nehmen. 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur der Dienstnehmer oder beide Elternteile abwechselnd eine Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch nehmen. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenzurlaub in An-
spruch genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teil-
zeitbeschäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des 
ersten Lebensjahres Karenzurlaub nicht oder über die Vollendung des ersten 
Lebensjahres hinaus Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenz in Anspruch 
genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des ersten 
Lebensjahres Karenz nicht oder über die Vollendung des ersten Lebensjahres 
hinaus Karenz in Anspruch genommen wird. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwischen den Eltern nur einmal geteilt 
werden. Die Teilzeitbeschäftigung des Dienstnehmers muss mindestens drei 
Monate dauern und beginnt 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann zwischen den Eltern nur einmal geteilt 
werden. Die Teilzeitbeschäftigung des Dienstnehmers muss mindestens drei 
Monate dauern und beginnt  

 1. mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt 
eines Kindes (§ 99 Abs. 1, gleichartige österreichische Rechtsvorschrif-
ten oder gleichartige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Euro-

 1. mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt 
eines Kindes (§ 99 Abs. 1 MSchG, gleichartige österreichische Rechts-
vorschriften oder gleichartige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
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päischen Wirtschaftsraumes) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes) oder  
 2. mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiser-

schnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter nicht 
Dienstnehmerin ist (Fälle des § 26a Abs. 1 Z 2); § 26a Abs. 3 zweiter 
Satz ist anzuwenden, oder 

 2. mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiser-
schnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter nicht 
Dienstnehmerin ist (Fälle des § 26a Abs. 1 Z 2); § 26a Abs. 3 zweiter 
Satz ist anzuwenden, oder  

 3. im Anschluss an einen Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz, 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder gleichartigen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raumes oder 

 3. im Anschluss an eine Karenz nach diesem Bundesgesetz, gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschriften oder gleichartigen Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 

 4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter. 
 4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter.  

(6) Beabsichtigt der Dienstnehmer, Teilzeitbeschäftigung zum frühest mög-
lichen Zeitpunkt (Abs. 5 Z 1 oder 2) in Anspruch zu nehmen, hat er seinem 
Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen, und 
deren Dauer, Ausmaß und Lage spätestens acht Wochen nach der Geburt be-
kannt zu geben und dem Dienstgeber nachzuweisen, dass die Mutter keinen 
Karenzurlaub in Anspruch nimmt. Nimmt der Dienstnehmer Teilzeitbeschäfti-
gung im Anschluss an einen Karenzurlaub oder im Anschluss an eine Teilzeit-
beschäftigung der Mutter in Anspruch, hat er dies spätestens drei Monate vor 
Ende des Karenzurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter 
seinem Dienstgeber bekannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die begehrte 
Teilzeitbeschäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der Meldung ab, so 
hat der Dienstnehmer binnen weiteren zwei Wochen bekannt zu geben, ob er 
anstelle der Teilzeitbeschäftigung einen Karenzurlaub in Anspruch nehmen 
will. 

(6) Beabsichtigt der Dienstnehmer, Teilzeitbeschäftigung zum frühest mög-
lichen Zeitpunkt (Abs. 5 Z 1 oder 2) in Anspruch zu nehmen, hat er seinem 
Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen, und 
deren Dauer, Ausmaß und Lage spätestens acht Wochen nach der Geburt be-
kannt zu geben und dem Dienstgeber nachzuweisen, dass die Mutter keine Ka-
renz in Anspruch nimmt. Nimmt der Dienstnehmer Teilzeitbeschäftigung im 
Anschluss an eine Karenz oder im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der 
Mutter in Anspruch, hat er dies spätestens drei Monate vor Ende der Karenz 
oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter seinem Dienstgeber be-
kannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die begehrte Teilzeitbeschäftigung in-
nerhalb von zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat der Dienstnehmer bin-
nen weiterer zwei Wochen bekannt zu geben, ob er anstelle der Teilzeitbe-
schäftigung eine Karenz in Anspruch nehmen will. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann der Dienstnehmer den 
Dienstgeber auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich de-
ren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann der Dienstnehmer den 
Dienstgeber auf Einwilligung in eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich de-
ren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seinem Dienstnehmer auf dessen Ver-
langen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung o-
der die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese 
Bestätigung ist vom Dienstnehmer mit zu unterfertigen. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seinem Dienstnehmer auf dessen Ver-
langen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung o-
der die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese 
Bestätigung ist vom Dienstnehmer mit zu unterfertigen. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren dem Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren dem Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 
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(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz (§ 26f) beginnt grundsätzlich 
mit der Erklärung, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen zu wollen, frü-
hestens jedoch vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung, nicht jedoch 
vor Geburt des Kindes, und endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeit-
beschäftigung. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gelten auch während eines Rechtsstreites gemäß Abs. 7. 

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz (§ 26f) beginnt grundsätzlich 
mit der Erklärung, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen zu wollen, frü-
hestens jedoch vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung, nicht jedoch 
vor Geburt des Kindes und endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeit-
beschäftigung. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungs-
schutz gelten auch während eines Rechtsstreites gemäß Abs. 7. 

(11) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Das Gericht hat die Klage 
gemäß Abs. 7 insoweit abzuweisen, als der Dienstgeber aus sachlichen Grün-
den die Einwilligung in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In 
solchen Rechtsstreitigkeiten steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an 
die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung 
nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Be-
schlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO so-
wie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung anfechtbar. 

(11) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Das Gericht hat die Klage 
gemäß Abs. 7 insoweit abzuweisen, als der Dienstgeber aus sachlichen Grün-
den die Einwilligung in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In 
solchen Rechtsstreitigkeiten steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an 
die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung 
nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Be-
schlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO so-
wie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung anfechtbar. 

Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder Pflegevaters Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder Pflegevaters  
§ 26j. (1) Wird anstelle von Karenzurlaub Teilzeitbeschäftigung in An-

spruch genommen, beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die 
doppelte Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Monate eines Karenzur-
laubes gemäß § 26d. 

§ 26k. (1) Wird anstelle von Karenz Teilzeitbeschäftigung in Anspruch ge-
nommen, beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die doppelte 
Anzahl der nicht in Anspruch genommenen Monate einer Karenz gemäß 
§ 26d. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann (2) Die Teilzeitbeschäftigung kann  
 1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder 

gleichzeitig mit der Mutter oder 
 1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder 

gleichzeitig mit der Mutter, oder  
 2. im Anschluss an einen Karenzurlaub oder  2. im Anschluss an eine Karenz oder  
 3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter  3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung der Mutter  
beginnen. beginnen. 

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat der Dienstnehmer Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung seinem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben; in 
den Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende des Karen-
zurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter. 

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat der Dienstnehmer Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung seinem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben; in 
den Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende der Karenz 
oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung der Mutter. 

(4) Im Übrigen ist § 26i anzuwenden. (4) Im Übrigen ist § 26i anzuwenden. 

Spätere Geltendmachung des Karenzurlaubes Spätere Geltendmachung der Karenz  

§ 26k. (1) Lehnt der Dienstgeber der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter 
eine Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt die Mutter keinen Karenzurlaub für 

§ 26l. (1) Lehnt der Dienstgeber der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter ei-
ne Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt die Mutter keine Karenz für diese Zeit 
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diese Zeit in Anspruch, so kann der Dienstnehmer für diese Zeit, längstens bis 
zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenzurlaub in Anspruch 
nehmen. 

in Anspruch, so kann der Dienstnehmer für diese Zeit, längstens bis zum Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenz in Anspruch nehmen. 

(2) Der Dienstnehmer hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes unverzüg-
lich nach Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstgeber der 
Mutter bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzu-
weisen. 

(2) Der Dienstnehmer hat Beginn und Dauer der Karenz unverzüglich nach 
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstgeber der Mutter be-
kannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen. 

Dienst(Werks)wohnung Dienst(Werks)wohnung  

§ 26l. Vereinbarungen über den Anspruch des Dienstnehmers auf eine bei-
gestellte Dienst(Werks)wohnung oder sonstige Unterkunft können während 
der Dauer des Kündigungs- und Entlassungsschutzes gemäß den §§ 26f und 
26i Abs. 9 nur vor Gericht nach vorangegangener Rechtsbelehrung des Dienst-
nehmers getroffen werden. 

§ 26m. Vereinbarungen über den Anspruch des Dienstnehmers auf eine 
beigestellte Dienst(Werks)wohnung oder sonstige Unterkunft können während 
der Dauer des Kündigungs- und Entlassungsschutzes gemäß den §§ 26f und 
26j Abs. 10 nur vor Gericht nach vorangegangener Rechtsbelehrung des 
Dienstnehmers getroffen werden. 

§ 31. (1) bis (5) … § 31. (1) bis (5) … 
 2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei Monate nach der Geburt, nach 

der Annahme eines Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt (§ 105c Abs. 1 Z 1) oder nach Übernah-
me eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 105c Abs. 1 Z 2) 
bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes (§§ 105 Abs. 1 und 105c 
Abs. 1) spätestens sechs Wochen nach dessen Beendigung oder wäh-
rend der Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung (§ 105f) 

 2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei Monate nach der Geburt, nach 
der Annahme eines Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt (§ 105c Abs. 1 Z 1) oder nach Übernah-
me eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 105c Abs. 1 Z 2) 
bei Inanspruchnahme einer Karenz (§§ 105 Abs. 1 und 105c Abs. 1) 
spätestens sechs Wochen nach dessen Beendigung oder während der 
Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung (§ 105f) 

(6) Abs. 5 Z 2 gilt auch für männliche Dienstnehmer (Väter, Adoptiv- oder 
Pflegeväter), wenn sie Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung (§§ 26i und 
26j) in Anspruch nehmen. Ein Abfertigungsanspruch gebührt jedoch dann 
nicht, wenn der männliche Dienstnehmer sein Dienstverhältnis auflöst, nach-
dem der gemeinsame Haushalt mit dem Kind aufgehoben oder die überwie-
gende Betreuung des Kindes beendet wurde (§ 26h Abs. 5). 

(6) Abs. 5 Z 2 gilt auch für männliche Dienstnehmer (Väter, Adoptiv- oder 
Pflegeväter), wenn sie Karenz oder Teilzeitbeschäftigung (§§ 26j und 26k) in 
Anspruch nehmen. Ein Abfertigungsanspruch gebührt jedoch dann nicht, 
wenn der männliche Dienstnehmer sein Dienstverhältnis auflöst, nachdem der 
gemeinsame Haushalt mit dem Kind aufgehoben wurde (§ 26i Abs. 3). 

(7) … (7) … 
 1. Für die Berechnung der Höhe der Abfertigung gemäß Abs. 5 Z 2 und 

Abs. 6 bleiben Zeiten gemäß § 26h Abs. 1 und § 105e außer Betracht. 
 1. Für die Berechnung der Höhe der Abfertigung gemäß Abs. 5 Z 2 und 

Abs. 6 bleiben Zeiten gemäß § 26i Abs. 1 und § 105e außer Betracht. 
 2. …  2. … 
 3. Bei Kündigung durch den Dienstnehmer während einer Teilzeitbe-

schäftigung nach den §§ 26i, 26j und 105f ist für die Berechnung des 
 3. Bei Kündigung durch den Dienstnehmer während einer Teilzeitbe-

schäftigung nach den §§ 26j, 26k und 105f ist für die Berechnung des 
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für die Höhe der Abfertigung maßgeblichen Monatsentgelts von der in 
den letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtlassung 
der Zeiten eines Karenzurlaubes auszugehen. 

für die Höhe der Abfertigung maßgeblichen Monatsentgelts von der in 
den letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtlassung 
der Zeiten einer Karenz auszugehen. 

§ 39e. (1) … § 39e. (1) … 
(2) Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (§ 67 

Abs. 1 EStG 1988) und für Rechtsansprüche des Dienstnehmers, die sich nach 
der Dauer der Dienstzeit richten, gilt § 26h Abs. 2 mit Ausnahme des vorletz-
ten Satzes, für den Urlaubsanspruch gilt § 26h Abs. 3 mit der Maßgabe, dass 
anstelle des Begriffes „Karenzurlaub“ der Begriff „Bildungskarenz“ tritt. 

(2) Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (§ 67 
Abs. 1 EStG 1988) und für Rechtsansprüche des Dienstnehmers, die sich nach 
der Dauer der Dienstzeit richten, gilt § 26i Abs. 1 mit Ausnahme des vorletz-
ten Satzes, für den Urlaubsanspruch gilt § 26i Abs. 3 mit der Maßgabe, dass 
anstelle des Begriffes „Karenz“ der Begriff „Bildungskarenz“ tritt. 

(3) Für die Dauer eines in eine Bildungskarenz fallenden Beschäftigungs-
verbotes nach den §§ 97 oder 99, eines Karenzurlaubes nach den §§ 26a bis 
26e und 26k oder §§ 105 bis 105d und 105f Abs. 1 letzter Satz, eines Präsenz-
dienstes gemäß § 27 des Wehrgesetzes 1990 (WG), BGBl. Nr. 305, in der je-
weils geltenden Fassung, eines Zivildienstes gemäß § 6a des Zivildienstgeset-
zes, BGBl. Nr. 679/1986, in der jeweils geltenden Fassung, oder eines Ausbil-
dungsdienstes gemäß § 46a WG, ist die Vereinbarung über die Bildungskarenz 
unwirksam. 

(3) Für die Dauer eines in eine Bildungskarenz fallenden Beschäftigungs-
verbotes nach den §§ 97 oder 99, einer Karenz nach den §§ 26a bis 26e und 
26l oder den §§ 105 bis 105d und 105f Abs. 1 letzter Satz, eines Präsenzdiens-
tes gemäß § 27 des Wehrgesetzes 1990 (WG), BGBl. Nr. 305, in der jeweils 
geltenden Fassung, eines Zivildienstes gemäß § 6a des Zivildienstgesetzes, 
BGBl. Nr. 679/1986, in der jeweils geltenden Fassung, oder eines Ausbil-
dungsdienstes gemäß § 46a WG, ist die Vereinbarung über die Bildungskarenz 
unwirksam. 

§ 69. (1) bis (4) … § 69. (1) bis (4) … 
(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem En-

de des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Diese Frist verlängert sich bei 
Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes gemäß den §§ 26a, 26e, 105 und 105d 
um jenen Zeitraum, der den Karenzurlaub um zehn Monate übersteigt. 

(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem En-
de des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Diese Frist verlängert sich bei 
Inanspruchnahme einer Karenz gemäß den §§ 26a, 26e, 105 und 105d um je-
nen Zeitraum, der die Karenz um zehn Monate übersteigt. 

§ 74. (1) … § 74. (1) … 
(2) Bei Kündigung seitens des Dienstgebers, begründetem vorzeitigen Aus-

tritt, Entlassung ohne Verschulden des Dienstnehmers und einvernehmlicher 
Auflösung des Dienstverhältnisses während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 
den §§ 26i, 26j oder 105f ist der Berechnung der Entschädigung jene Arbeits-
zeit zugrunde zu legen, die in dem Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Dienstnehmer überwiegend zu leisten 
war. 

(2) Bei Kündigung seitens des Dienstgebers, begründetem vorzeitigen Aus-
tritt, Entlassung ohne Verschulden des Dienstnehmers und einvernehmlicher 
Auflösung des Dienstverhältnisses während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 
den §§ 26j, 26k oder 105f ist der Berechnung der Entschädigung jene Arbeits-
zeit zugrunde zu legen, die in dem Urlaubsjahr, in dem der zu entschädigende 
Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Dienstnehmer überwiegend zu leisten 
war. 

Karenzurlaub Karenz  
§ 105. (1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlangen im Anschluss an die 

Frist des § 99 Abs. 1 und 2 ein Urlaub gegen Entfall des Arbeitsentgelts (Ka-
§ 105. (1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlangen im Anschluss an die 

Frist des § 99 Abs. 1 und 2 Karenz gegen Entfall des Arbeitsentgelts bis zum 
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renzurlaub) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im 
Folgenden nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn sie mit dem Kind im 
gemeinsamen Haushalt lebt und das Kind überwiegend selbst betreut. Das 
Gleiche gilt, wenn anschließend an die Frist nach § 99 Abs. 1 und 2 ein Ge-
bührenurlaub verbraucht wurde oder die Dienstnehmerin durch Krankheit oder 
Unglücksfall an der Dienstleistung verhindert war. 

Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im Folgenden nicht ande-
res bestimmt ist, zu gewähren, wenn sie mit dem Kind im gemeinsamen Haus-
halt lebt. Das Gleiche gilt, wenn anschließend an die Frist nach § 99 Abs. 1 
und 2 ein Gebührenurlaub verbraucht wurde oder die Dienstnehmerin durch 
Krankheit oder Unglücksfall an der Dienstleistung verhindert war. 

(2) Der Karenzurlaub muss mindestens drei Monate betragen. (2) Die Karenz muss mindestens drei Monate betragen. 
(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes dem 

Dienstgeber bis zum Ende der Frist des § 99 Abs. 1 bekannt zu geben. Die 
Dienstnehmerin kann ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem Ende 
dieses Karenzurlaubes bekannt geben, dass sie den Karenzurlaub verlängert 
und bis wann. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann ein Karenzurlaub 
nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer der Karenz dem Dienstgeber 
bis zum Ende der Frist des § 99 Abs. 1 bekannt zu geben. Die Dienstnehmerin 
kann ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem Ende dieser Karenz 
bekannt geben, dass sie die Karenz verlängert und bis wann. Unbeschadet des 
Ablaufs dieser Fristen kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(4) Wird Karenzurlaub nach Abs. 1 und 3 in Anspruch genommen, so er-
streckt sich der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach den §§ 102 und 103 
bis zum Ablauf von vier Wochen nach Beendigung des Karenzurlaubes. § 26f 
Abs. 2 ist anzuwenden. 

(4) Wird Karenz nach Abs. 1 und 3 in Anspruch genommen, so erstreckt 
sich der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach den §§ 102 und 103 bis 
zum Ablauf von vier Wochen nach Beendigung der Karenz. § 26f Abs. 2 ist 
anzuwenden. 

Teilung des Karenzurlaubes zwischen Mutter und Vater Teilung der Karenz zwischen Mutter und Vater  
§ 105a. (1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit dem Vater geteilt werden. 

Jeder Teil des Karenzurlaubes der Dienstnehmerin muss mindestens drei Mo-
nate betragen. Er ist in dem in § 105 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im 
unmittelbaren Anschluss an einen Karenzurlaub des Vaters anzutreten. § 26b 
Abs. 2 ist anzuwenden. 

§ 105a. (1) Die Karenz kann zweimal mit dem Vater geteilt werden. Jeder 
Teil der Karenz der Dienstnehmerin muss mindestens drei Monate betragen. 
Er ist in dem in § 105 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im unmittelbaren 
Anschluss an eine Karenz des Vaters anzutreten. § 26b Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenzurlaub im Anschluss an einen 
Karenzurlaub des Vaters, hat sie spätestens drei Monate vor Ende des Karenz-
urlaubes des Vaters ihrem Dienstgeber Beginn und Dauer des Karenzurlaubes 
bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann ein Karenzur-
laub nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(2) Nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz im Anschluss an eine Karenz 
des Vaters, hat sie spätestens drei Monate vor Ende der Karenz des Vaters ih-
rem Dienstgeber Beginn und Dauer der Karenz bekannt zu geben. Unbescha-
det des Ablaufs dieser Frist kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden. 

(3) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
beginnt im Falle des Abs. 2 mit der Bekanntgabe. 

(3) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
beginnt mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor Antritt des 
Karenzteiles und endet vier Wochen nach dem Ende des jeweiligen Karenztei-
les. 

(4) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
endet vier Wochen 
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 1. nach dem Ende ihres jeweiligen Karenzurlaubsteiles,  
 2. bei Inanspruchnahme von zwei Karenzurlaubsteilen nach Ende ihres 

zweiten Teiles, sofern die Dienstnehmerin die Inanspruchnahme des 
zweiten Karenzurlaubsteiles bis zum Ende der Frist des § 99 Abs. 1 be-
kannt gegeben hat. 

 

Aufgeschobener Karenzurlaub Aufgeschobene Karenz  

§ 105b. (1) Die Dienstnehmerin kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, 
dass sie drei Monate ihres Karenzurlaubes aufschiebt und bis zum Ablauf des 
siebenten Lebensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht an-
deres bestimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlas-
ses der Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobener Karenzurlaub 
kann jedoch nur dann genommen werden, wenn der Karenzurlaub nach den 
§§ 105 oder 105a spätestens 

§ 105b. (1) Die Dienstnehmerin kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, 
dass sie drei Monate ihrer Karenz aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten 
Lebensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur 
dann genommen werden, wenn die Karenz nach den §§ 105 oder 105a spätes-
tens  

 1. mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes,  1. mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, 
 2. wenn auch der Vater aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch 

nimmt, mit Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes 
 2. wenn auch der Vater aufgeschobene Karenz in Anspruch nimmt, mit 

Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes, 
geendet hat. § 26c Abs. 2 ist anzuwenden. geendet hat. § 26c Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Die Absicht, aufgeschobenen Karenzurlaub in Anspruch zu nehmen, ist 
dem Dienstgeber zu den in den §§ 105 Abs. 3 oder 105a Abs. 3 genannten 
Zeitpunkten bekannt zu geben. Im Übrigen gilt § 26c Abs. 3 zweiter bis letzter 
Satz … 

(2) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem 
Dienstgeber zu den in §§ 105 Abs. 3 oder 105a Abs. 3 genannten Zeitpunkten 
bekannt zu geben. Im Übrigen gilt § 26c Abs. 3 zweiter bis letzter Satz. 

(2) … Im Übrigen gilt § 26c … Abs. 4 bis 6. (3) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles der Karenz ist dem Dienstgeber 
spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben. 
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande, 
kann die Dienstnehmerin die aufgeschobene Karenz zum gewünschten Zeit-
punkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat binnen weiterer zwei Wochen 
wegen des Zeitpunktes des Antritts der aufgeschobenen Karenz die Klage 
beim zuständigen Gericht eingebracht. 

(2) … Im Übrigen gilt § 26c … Abs. 4 bis 6. (4) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) In Rechtsstreitigkeiten nach 
Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist 
gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und 
sind – unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerich-
tes erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzu-
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lassung einer Klagsänderung anfechtbar. 
(2) … Im Übrigen gilt § 26c … Abs. 4 bis 6. (5) Wird die aufgeschobene Karenz im Rahmen eines anderen Dienstver-

hältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in An-
spruch genommen, bedarf es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz jedenfalls 
einer Vereinbarung mit dem neuen Dienstgeber. 

Karenzurlaub der Adoptiv- oder Pflegemutter Karenz der Adoptiv- oder Pflegemutter  
§ 105c. (1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, welches das zweite Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat, 
§ 105c. (1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, welches das zweite Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat, 
 1. allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes statt angenommen hat 

(Adoptivmutter), oder 
 1. allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes Statt angenommen hat 

(Adoptivmutter), oder  
 2. in der Absicht, ein Kind an Kindes statt anzunehmen, dieses in unent-

geltliche Pflege genommen hat (Pflegemutter), 
 2. in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzunehmen, dieses in unent-

geltliche Pflege genommen hat (Pflegemutter), 
mit dem Kind im selben Haushalt lebt und es überwiegend selbst pflegt, hat 
Anspruch auf Karenzurlaub. 

mit dem Kind im selben Haushalt lebt, hat Anspruch auf Karenz. 

(2) Die §§ 105 bis 105b sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden: (2) Die §§ 105 bis 105b sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 
 1. Der Karenzurlaub nach den §§ 105 und 105a beginnt mit dem Tag der 

Annahme an Kindes statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege 
oder im Anschluss an einen Karenzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder 
Pflegevaters; 

 2. nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenzurlaub nach den §§ 105 und 
105a unmittelbar ab dem Tag der Annahme an Kindes statt oder der 
Übernahme in unentgeltliche Pflege in Anspruch, hat sie Beginn und 
Dauer des Karenzurlaubes dem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu 
geben; 

 3. nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des 18. Lebens-
monates, jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes 
statt an oder in unentgeltliche Pflege, kann sie Karenzurlaub bis zu 
sechs Monaten auch über das zweite Lebensjahr hinaus in Anspruch 
nehmen. 

 1. Karenz nach den §§ 105 und 105a beginnt mit dem Tag der Annahme 
an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im 
Anschluss an eine Karenz des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters; 

 2. nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz nach den §§ 105 und 105a un-
mittelbar ab dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernah-
me in unentgeltliche Pflege in Anspruch, hat sie Beginn und Dauer der 
Karenz dem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben; 

 3. nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des 18. Lebens-
monates, jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes 
Statt an oder in unentgeltliche Pflege, kann sie auch über das zweite 
Lebensjahr des Kindes hinaus Karenz bis zu sechs Monaten in An-
spruch nehmen. 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebens-
jahres, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes 
statt an oder nimmt sie es in der Absicht, es an Kindes statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Karenzurlaub in 
der Dauer von sechs Monaten. Der Karenzurlaub beginnt mit dem Tag der 
Annahme an Kindes statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im 

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebens-
jahres, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes 
Statt an oder nimmt sie es in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in 
unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Karenz in der 
Dauer von sechs Monaten. Die Karenz beginnt mit dem Tag der Annahme an 
Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im Anschluss 
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Anschluss an einen Karenzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters. an eine Karenz des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters. 
(4) Die §§ 102, 103 und 106 sind auf Karenzurlaube nach Abs. 1 und 3 mit 

der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft 
(§ 102 Abs. 2) die Mitteilung von der Annahme an Kindes statt oder von der 
Übernahme in Pflege tritt; in beiden Fällen muss mit der Mitteilung das Ver-
langen auf Gewährung eines Karenzurlaubes verbunden sein. 

(4) Die §§ 102, 103 und 106 sind auf Karenz nach Abs. 1 und 3 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft 
(§ 102 Abs. 2) die Mitteilung von der Annahme an Kindes Statt oder von der 
Übernahme in Pflege tritt; in beiden Fällen muss mit der Mitteilung das Ver-
langen auf Gewährung einer Karenz verbunden sein. 

(5) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 108 ist auf Karenzurlaube 
nach Abs. 1 und 3 nach Maßgabe des Abs. 4 anzuwenden. 

(5) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 108 ist auf Karenz nach 
Abs. 1 und 3 nach Maßgabe des Abs. 4 anzuwenden. 

Karenzurlaub bei Verhinderung des Vaters Karenz bei Verhinderung des Vaters  
§ 105d. (1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater, der das Kind überwie-

gend selbst betreut, durch ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis 
für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst zu 
betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr Verlangen für die Dauer der Ver-
hinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 
Kindes ein Karenzurlaub zu gewähren. Dasselbe gilt bei Verhinderung eines 
Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters, der zulässigerweise nach Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 

§ 105d. (1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater durch ein unvorherseh-
bares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze 
Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr 
Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf 
des zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz zu gewähren. Dasselbe gilt bei 
Verhinderung eines Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters, der zulässigerweise 
nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz in Anspruch nimmt. 

(2) § 26e Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. § 26e Abs. 2 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass in Z 5 anstelle des Begriffs „Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter“ der Begriff „Vater, Adoptiv- oder Pflegevater“ tritt. 

(2) § 26e Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. § 26e Abs. 2 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass in Z 5 anstelle des Begriffs „Mutter, Adoptiv- oder Pflege-
mutter“ der Begriff „Vater, Adoptiv- oder Pflegevater“ tritt. 

(3) Besteht Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
nicht bereits auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Inanspruchnahme eines Ka-
renzurlaubes oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung wegen Verhinde-
rung des Vaters mit der Meldung und endet vier Wochen nach Beendigung des 
Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung. 

(3) Besteht Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
nicht bereits auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Inanspruchnahme einer Ka-
renz oder einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung wegen Verhinderung des 
Vaters mit der Meldung und endet vier Wochen nach Beendigung der Karenz 
oder der Teilzeitbeschäftigung. 

§ 105e. Die §§ 26g und 26h sind anzuwenden. § 105e. Die §§ 26g und 26i sind anzuwenden. 
Teilzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung  

§ 105f. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und 
ihre Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin den Verhandlungen beizu-
ziehen. Die §§ 26i Abs. 7 bis 9 und 11, 26j und 26k sind anzuwenden. 

§ 105f. (1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und 
ihre Lage sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu vereinbaren. In 
Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin zuständiger Betriebsrat errich-
tet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin den Verhandlungen beizu-
ziehen. Die §§ 26j Abs. 7 bis 9, 26k und 26l sind anzuwenden. 

 (1a) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 26j Abs. 11 ist anzu-
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wenden. 
(2) Die Dienstnehmerin kann eine Verkürzung der Arbeitszeit unter den 

Voraussetzungen der Abs. 1 und 6 und des § 26i Abs. 7 bis zum Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch nehmen, wenn im ersten und 
zweiten Lebensjahr des Kindes kein Karenzurlaub in Anspruch genommen 
wird. Nimmt gleichzeitig auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung im An-
schluss an die Frist gemäß § 99 Abs. 1 in Anspruch, besteht Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kin-
des. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung mit dem 
Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin über den Ablauf des 
zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl der Monate verlängert 
werden, um die der Vater seine Teilzeitbeschäftigung vor Ablauf des zweiten 
Lebensjahres verkürzt. 

(2) Die Dienstnehmerin kann eine Verkürzung der Arbeitszeit unter den 
Voraussetzungen der Abs. 1 und 6 und des § 26j Abs. 7 bis zum Ablauf des 
vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch nehmen, wenn keine Karenz in 
Anspruch genommen wird. Nimmt gleichzeitig auch der Vater eine Teilzeitbe-
schäftigung im Anschluss an die Frist gemäß § 99 Abs. 1 in Anspruch, besteht 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäfti-
gung mit dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin über 
den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus um die Anzahl der 
Monate verlängert werden, um die der Vater seine Teilzeitbeschäftigung vor 
Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt. 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karenzurlaub nach die-
sem Bundesgesetz, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder 
gleichartigen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes in Anspruch genommen, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes Karenz nach diesem Bundes-
gesetz, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder gleichartigen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes in 
Anspruch genommen, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung  

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzei-
tig auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; 
Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden; 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur die Dienstnehmerin oder beide Elternteile abwechselnd eine Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch nehmen. 

 2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder 
nur die Dienstnehmerin oder beide Elternteile abwechselnd eine Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch nehmen. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenzurlaub in An-
spruch genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teil-
zeitbeschäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des 
ersten Lebensjahres Karenzurlaub nicht oder über die Vollendung des ersten 
Lebensjahres hinaus Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. 

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach Voll-
endung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenz in Anspruch 
genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der Teilzeitbe-
schäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung des ersten 
Lebensjahres Karenz nicht oder über die Vollendung des ersten Lebensjahres 
hinaus Karenz in Anspruch genommen wird. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal zwischen den Eltern geteilt 
werden. Sie muss mindestens drei Monate dauern und beginnt entweder 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal zwischen den Eltern geteilt 
werden. Sie muss mindestens drei Monate dauern und beginnt entweder  

 1. im Anschluss an die Frist gemäß § 99 Abs. 1 und 2 oder  1. im Anschluss an die Frist gemäß § 99 Abs. 1 und 2 oder  
 2. einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine Dienstverhinde-  2. einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine Dienstverhinde-
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rung wegen Krankheit (Unglücksfall) oder rung wegen Krankheit (Unglücksfall) oder  
 3. im Anschluss an einen Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz, 

gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder gleichartigen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raumes oder 

 3. im Anschluss an eine Karenz nach diesem Bundesgesetz, gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschriften oder gleichartigen Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 

 4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters. 
 4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters.  

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an 
die Frist gemäß § 99 Abs. 1 und 2 oder einen daran anschließenden Gebühren-
urlaub oder eine Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) in An-
spruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch zu nehmen, und deren Dauer, Ausmaß und Lage bis zum 
Ende der Frist nach § 99 Abs. 1 bekannt zu geben und dem Dienstgeber nach-
zuweisen, dass der Vater keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt. Nimmt die 
Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an einen Karenzurlaub 
oder an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters in Anspruch, hat sie dies spätes-
tens drei Monate vor Ende des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung 
des Vaters ihrem Dienstgeber bekannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die 
begehrte Teilzeitbeschäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der Meldung 
ab, so hat die Dienstnehmerin binnen weiteren zwei Wochen bekannt zu ge-
ben, ob sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung einen Karenzurlaub in Anspruch 
nehmen will. 

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an 
die Frist gemäß § 99 Abs. 1 und 2 oder einen daran anschließenden Gebühren-
urlaub oder eine Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) in An-
spruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch zu nehmen, und deren Dauer, Ausmaß und Lage bis zum 
Ende der Frist nach § 99 Abs. 1 bekannt zu geben und dem Dienstgeber nach-
zuweisen, dass der Vater keine Karenz in Anspruch nimmt. Nimmt die 
Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an eine Karenz oder an 
eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters in Anspruch, hat sie dies spätestens drei 
Monate vor Ende der Karenz oder der Teilzeitbeschäftigung des Vaters ihrem 
Dienstgeber bekannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die begehrte Teilzeitbe-
schäftigung innerhalb von zwei Wochen nach der Meldung ab, so hat die 
Dienstnehmerin binnen weiteren zwei Wochen bekannt zu geben, ob sie an-
stelle der Teilzeitbeschäftigung eine Karenz in Anspruch nehmen will. 

(7) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
beginnt im Falle des Abs. 5 Z 3 und 4 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch 
vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung. 

(7) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
beginnt im Falle des Abs. 5 Z 3 und 4 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch 
vier Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung. 

(8) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt 
während eines Rechtsstreites gemäß § 26i Abs. 7. 

(8) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 102 und 103 
endet vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt 
während eines Rechtsstreites gemäß § 26j Abs. 7. 

§ 161. (1) und (2) … § 161. (1) und (2) … 
(3) Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, Karenzurlaubs, Leistung des Prä-

senz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes oder Krankheit am Wahltag an der 
Leistung der Dienste oder infolge Ausübung ihres Berufes oder aus anderen 
wichtigen, ihre Person betreffenden Gründen an der persönlichen Stimmabga-
be verhindert sind, haben das Recht auf briefliche Stimmabgabe; diese hat im 
Postweg zu erfolgen. 

(3) Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, Karenz, Leistung des Präsenz- o-
der Ausbildungs- oder Zivildienstes oder Krankheit am Wahltag an der Leis-
tung der Dienste oder infolge Ausübung ihres Berufes oder aus anderen wich-
tigen, ihre Person betreffenden Gründen an der persönlichen Stimmabgabe 
verhindert sind, haben das Recht auf briefliche Stimmabgabe; diese hat im 
Postweg zu erfolgen. 
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§ 239. (1) bis (12) … § 239. (1) bis (12) … 
 (13) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den §§ 26a bis 26m, 31 Abs. 5 

Z 2, Abs. 6 und 7, 39e Abs. 2 und 3, 69 Abs. 5, 74 Abs. 2, §§ 105 bis 105f und 
§ 161 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/2001 
sind binnen sechs Monaten ab dem der Kundmachung folgenden Tag zu erlas-
sen. Sie haben vorzusehen, dass diese Bestimmungen für Eltern von Kindern 
gelten, die nach dem 31. Dezember 2001 geboren werden. 

 (14) Weiters haben die in Abs. 13 genannten Ausführungsgesetze der Län-
der folgende Regelungen vorzusehen: 

  1. Mütter (Adoptiv- und Pflegemütter) und Väter (Adoptiv- und Pflegevä-
ter), deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem Tag der 
Kundmachung des Ausführungsgesetzes geboren wurden, können, 
wenn sich entweder Mutter oder Vater am Tag der Kundmachung in 
Karenz befindet oder einen Teil der Karenz aufgeschoben haben, bin-
nen drei Monaten ab Kundmachung ihrem Dienstgeber bekannt geben, 
ob sie Karenz bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes in 
Anspruch nehmen. 

  2. Mütter (Adoptiv- und Pflegemütter) und Väter (Adoptiv- und Pflegevä-
ter), deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem 1. Jänner 
2002 geboren wurden, können ab 1. Jänner 2002 eine Beschäftigung im 
Sinne der §§ 26h Abs. 2 und 3 bzw. 105e dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung BGBl. I Nr. XXX/2001 vereinbaren. 

  3. Vor dem 1. Jänner 2002 vereinbarte Teilzeitbeschäftigungen nach den 
bisher geltenden Bestimmungen bleiben aufrecht, soweit Dienstgeber 
und DienstnehmerInnen nicht anderes vereinbaren. 

Artikel 10 
Änderung des Karenzgeldgesetzes 

Anspruch der Mutter Anspruch der Mutter  
§ 2. (1) Anspruch auf Karenzgeld hat eine Frau, deren Kind (Adoptivkind, 

Pflegekind), abgesehen von einer allfälligen Pflege in einer Krankenanstalt, 
mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihr überwiegend selbst betreut 
wird, wenn sie 

§ 2. (1) Anspruch auf Karenzgeld hat eine Frau, deren Kind (Adoptivkind, 
Pflegekind), abgesehen von einer allfälligen Pflege in einer Krankenanstalt, 
mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihr selbst betreut wird, wenn 
sie 
 1. bis 4. … 

 1. bis 4. …  

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

78 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

620 der B
eilagen

153  

 

(2) Vom Anspruch auf Karenzgeld ausgeschlossen ist, wer (2) Vom Anspruch auf Karenzgeld ausgeschlossen ist, wer  
 1. …;  1. …; 
 2. selbständig erwerbstätig ist bzw. selbständig arbeitet, wenn  2. selbständig erwerbstätig ist bzw. selbständig arbeitet, wenn  
 a) der Einheitswert des auf eigene Rechnung und Gefahr geführten 

land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 60 000 S (63 860 S) übersteigt 
oder 

 a) der Einheitswert des auf eigene Rechnung und Gefahr geführten 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 4 700 € übersteigt oder 

 b) und c) … 
 b) und c) …  3. bis 5. … 
 3. bis 5. …  

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
 (6) Für Ansprüche auf Grund von Geburten vom 1. Juli 2000 bis 

31. Dezember 2001 gilt ab 1. Jänner 2002, dass abweichend von Abs. 2 bis 5 
vom Anspruch auf Karenzgeld ausgeschlossen ist, wer ein Einkommen gemäß 
§ 8 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG), BGBl. I Nr. xxx/2001, erzielt, 
das den Grenzbetrag gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 KBGG übersteigt. 

Anspruch des Vaters Anspruch des Vaters  
§ 5. (1) Anspruch auf Karenzgeld hat ein Mann, dessen Kind (Adoptivkind, 

Pflegekind), abgesehen von einer allfälligen Pflege in einer Krankenanstalt, 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihm überwiegend selbst be-
treut wird, wenn er 

§ 5. (1) Anspruch auf Karenzgeld hat ein Mann, dessen Kind (Adoptivkind, 
Pflegekind), abgesehen von einer allfälligen Pflege in einer Krankenanstalt, 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebt und von ihm selbst betreut wird, wenn 
er  

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
(2) In allen Fällen ist weiters Voraussetzung, daß die Mutter (§ 2 Abs. 1), 

wenn auch sie Anspruch auf Karenz(urlaubs)geld nach bundes- oder landesge-
setzlichen Vorschriften oder auf Teilzeitbeihilfe nach diesem Bundesgesetz 
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, hat, auf die vorrangige (alleinige) Inanspruchnahme zur 
Gänze oder für einen bestimmten Zeitraum verzichtet hat und daß keine Aus-
schließungsgründe gemäß § 2 Abs. 2 vorliegen. 

(2) In allen Fällen ist weiters Voraussetzung, daß die Mutter (§ 2 Abs. 1), 
wenn auch sie Anspruch auf Karenz(urlaubs)geld nach bundes- oder landesge-
setzlichen Vorschriften oder auf Teilzeitbeihilfe nach diesem Bundesgesetz 
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, oder nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), 
BGBl. Nr. 559/1978, hat, auf die vorrangige (alleinige) Inanspruchnahme zur 
Gänze oder für einen bestimmten Zeitraum verzichtet hat und daß keine Aus-
schließungsgründe gemäß § 2 Abs. 2 bis 6 vorliegen. 

Höhe des Karenzgeldes Höhe des Karenzgeldes  

§ 7. (1) Das Karenzgeld beträgt, soweit im folgenden nicht anderes be-
stimmt ist, 185,50 S täglich. (2001: 188,10 S) 

§ 7. Das Karenzgeld beträgt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt 
ist, 14,53 € täglich. 

(2) Mit Wirkung ab 1. Jänner eines jeden Jahres ist das Karenzgeld mit dem  
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Anpassungsfaktor des jeweiligen Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfa-
chen. Der vervielfachte Betrag ist auf volle zehn Groschen zu runden, wobei 
Beträge unter fünf Groschen zu vernachlässigen sind. 

Zuschläge Zuschläge  
§ 8. (1) bis (5) … § 8. (1) bis (5) … 
(6) Der Zuschlag beträgt täglich ein Dreißigstel des Kinderzuschusses ge-

mäß § 262 Abs. 2 ASVG, kaufmännisch gerundet auf volle zehn Groschen. 
(13,30 S) 

(6) Der Zuschlag beträgt täglich ein Dreißigstel des Kinderzuschusses ge-
mäß § 262 Abs. 2 ASVG, kaufmännisch gerundet auf einen Cent. (0,97 €) 

Ruhen des Karenzgeldes Ruhen des Karenzgeldes  
§ 9. (1) Der Anspruch auf Karenzgeld ruht während § 9. (1) Der Anspruch auf Karenzgeld ruht während  

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
  7. des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld. 

(2) … (2) … 

Dauer des Anspruches Dauer des Anspruches  
§ 11. (1) und (2) … § 11. (1) und (2) … 
(3) Vom Höchstausmaß nach den Abs. 1 und 2 sind die Tage vom Tag der 

Geburt des Kindes bis zum Tag vor Beginn des Anspruches gemäß § 10 
Abs. 1 Z 1 bis 3 oder Abs. 2 Z 1 bis 3 und Abs. 4 abzuziehen. Wird ein Kind 
im zweiten Lebensjahr an Kindes Statt angenommen oder in Pflege genom-
men, sind 365 Tage abzuziehen. Dadurch ergibt sich die höchstmögliche Be-
zugsdauer für einen bestimmten Elternteil und für beide Elternteile (Karenz-
geldkonto). 

(3) Das Höchstausmaß nach den Abs. 1 und 2 erhöht sich für Ansprüche 
auf Grund von Geburten ab 1. Juli 2000 um 365 Tage. Vom Höchstausmaß 
sind die Tage vom Tag der Geburt des Kindes bis zum Tag vor Beginn des 
Anspruches gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 bis 3 oder Abs. 2 Z 1 bis 3 und Abs. 4 ab-
zuziehen. Wird ein vor dem 1. Juli 2000 geborenes Kind im zweiten Lebens-
jahr an Kindes Statt angenommen oder in Pflege genommen, sind 365 Tage 
abzuziehen; wird ein ab dem 1. Juli 2000 geborenes Kind im dritten Lebens-
jahr an Kindes Statt angenommen oder in Pflege genommen, sind 730 Tage 
abzuziehen. Dadurch ergibt sich die höchstmögliche Bezugsdauer für einen 
bestimmten Elternteil und für beide Elternteile (Karenzgeldkonto). 

(4) Von der höchstmöglichen Bezugsdauer gemäß Abs. 3 können bis zu 
183 Tage für den Verbrauch nach Vollendung des 18. Lebensmonates des 
Kindes aufgespart und unter der Voraussetzung eines Karenzurlaubes oder ei-
nes Anspruches auf Leistungen nach dem AlVG im Zeitraum bis zum Ablauf 
des siebenten Lebensjahres des Kindes und darüber hinaus bis drei Monate 
nach Schuleintritt des Kindes in Anspruch genommen werden. Bezieht ein El-
ternteil zumindest zeitweise Karenzgeld bei Teilzeitbeschäftigung oder wird 
ein Kind nach Ablauf des achtzehnten Lebensmonates, jedoch vor Vollendung 

(4) Von der höchstmöglichen Bezugsdauer gemäß Abs. 3 können bis zu 
183 Tage für den Verbrauch nach Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes aufgespart und im Zeitraum bis zum Ablauf des siebenten Lebensjah-
res des Kindes und darüber hinaus bis drei Monate nach Schuleintritt des Kin-
des in Anspruch genommen werden. Wird ein vor dem 1. Juli 2000 geborenes 
Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjahres, ein ab dem 1. Juli 2000 gebore-
nes Kind nach Ablauf des dritten Lebensjahres, jedenfalls jedoch vor Ablauf 
des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt angenommen oder in 
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des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt angenommen oder in der Absicht, es 
an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege genommen, so gilt dies 
für den Verbrauch nach Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes. 
Wird ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch vor Ablauf des 
siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt angenommen oder in der 
Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege genommen, 
endet der Anspruch auf Karenzgeld sechs Monate nach der Adoption oder 
Übernahme in unentgeltliche Pflege. 

Pflege genommen, endet der Anspruch auf Karenzgeld sechs Monate nach der 
Adoption oder Übernahme in Pflege. 

(5)… (5)… 
(6) Für jeden Tag des vollen Karenzgeldbezuges durch einen Elternteil ist 

vom Karenzgeldkonto (Abs. 3) ein voller Tag, für jeden Tag des Karenzgeld-
bezuges bei Teilzeitbeschäftigung durch einen Elternteil ein halber Tag abzu-
buchen. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme des Karenzgeldes ist jeweils für 
jeden Elternteil der entsprechende Anteil an Tagen abzubuchen. Für jeden Tag 
des Ruhens des Karenzgeldes gemäß § 9 ist bei vollem Karenzgeldbezug ein 
voller und bei Karenzgeldbezug bei Teilzeitbeschäftigung ein halber Tag ab-
zubuchen; dies gilt jedoch nicht, wenn ein Elternteil wegen der Verhinderung 
des anderen Elternteils Karenzgeld bezieht. 

(6) Für jeden Tag des vollen Karenzgeldbezuges durch einen Elternteil ist 
vom Karenzgeldkonto (Abs. 3) ein voller Tag, für jeden Tag des Karenzgeld-
bezuges bei Teilzeitbeschäftigung durch einen Elternteil ein halber Tag abzu-
buchen. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme des Karenzgeldes ist jeweils für 
jeden Elternteil der entsprechende Anteil an Tagen abzubuchen. Für jeden Tag 
des Ruhens des Karenzgeldes gemäß § 9 ist bei vollem Karenzgeldbezug ein 
voller und bei Karenzgeldbezug bei Teilzeitbeschäftigung ein halber Tag ab-
zubuchen; dies gilt jedoch nicht, wenn ein Elternteil wegen der Verhinderung 
des anderen Elternteils Karenzgeld bezieht. Bei Ruhen des Karenzgeldes we-
gen des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 sind keine 
weiteren Tage vom Karenzgeldkonto abzubuchen, wenn eine Abbuchung be-
reits wegen des Bezuges von Karenzgeld durch den anderen Elternteil oder 
des Ruhens des Bezuges des anderen Elternteils erfolgt oder nicht mehr als 
183 Tage vorhanden sind. 

(7) … (7) … 

Karenzgeld bei Teilzeitbeschäftigung Karenzgeld bei Teilzeitbeschäftigung  
§ 12. (1) … § 12. (1) … 
(2) Als Teilzeitbeschäftigung im Sinne der nachstehenden Bestimmungen 

gelten eine Teilzeitbeschäftigung gemäß den §§ 15g und 15h MSchG oder den 
§§ 8 und 8a EKUG oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften 
sowie eine Teilzeitbeschäftigung (mehrere Teilzeitbeschäftigungen), deren 
Arbeitszeit insgesamt drei Fünftel der für die Beschäftigung maßgeblichen ge-
setzlichen oder in einem Kollektivvertrag festgesetzten wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit nicht übersteigt, wenn das Entgelt aus der Teilzeitbeschäftigung 
(den Teilzeitbeschäftigungen) die Geringfügigkeitsgrenzen (§ 5 Abs. 2 

(2) Als Teilzeitbeschäftigung im Sinne der nachstehenden Bestimmungen 
gelten eine Teilzeitbeschäftigung gemäß den §§ 15g und 15h MSchG oder den 
§§ 8 und 8a EKUG oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften 
sowie eine Teilzeitbeschäftigung (mehrere Teilzeitbeschäftigungen), deren 
Arbeitszeit insgesamt drei Fünftel der für die Beschäftigung maßgeblichen ge-
setzlichen oder in einem Kollektivvertrag festgesetzten wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit nicht übersteigt, wenn das Entgelt aus der Teilzeitbeschäftigung 
(den Teilzeitbeschäftigungen) die Geringfügigkeitsgrenzen (§ 5 Abs. 2 
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ASVG) übersteigt. § 2 Abs. 2 Z 1 ist auf diese Teilzeitbeschäftigungen nicht 
anzuwenden. 

ASVG) übersteigt. § 2 Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 ist auf diese Teilzeitbeschäfti-
gungen nicht anzuwenden. 

(3) … (3) … 
Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter  

§ 14. (1) Anspruch auf Teilzeitbeihilfe hat eine Frau, die mangels Erfüllung 
der Anwartschaft keinen Anspruch auf Karenzgeld hat, wenn infolge der Ent-
bindung auf Grund eines Dienst-, freien Dienst-, Ausbildungs- oder Lehrver-
hältnisses ein Anspruch auf Wochengeld entstanden ist oder wegen Weiter-
zahlung der für Frauen im Ausbildungsdienst nach dem Heeresgebührengesetz 
1992 (HGG 1992), BGBl. Nr. 422, vorgesehenen Bezüge kein solcher An-
spruch entstanden ist. 

§ 14. (1) … 

(2) Die Teilzeitbeihilfe gebührt in der halben Höhe des Karenzgeldes ge-
mäß § 7. Die §§ 2 Abs. 2 Z 3, 6, 10 Abs. 1 und 4 sowie 11 gelten mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Karenzgeldes die Teilzeitbeihilfe und an die 
Stelle des vollen Karenzgeldbezuges der Teilzeitbeihilfebezug tritt. 

(2) … 

(3) Die Teilzeitbeihilfe ruht während des Aufenthaltes im Ausland unter 
den gemäß § 9 für das Karenzgeld geltenden Voraussetzungen. 

(3) Die Teilzeitbeihilfe ruht unter den gemäß § 9 für das Karenzgeld gel-
tenden Voraussetzungen. 

(4) Bei der Beurteilung des Anspruches des Vaters auf Karenzgeld gemäß 
§ 5 steht die Teilzeitbeihilfe dem Anspruch der Mutter auf Karenzgeld gleich. 

(4) … 

 (5) Für Ansprüche auf Grund von Geburten vom 1. Juli 2000 bis 
31. Dezember 2001 gilt ab 1. Jänner 2002, dass abweichend von Abs. 2 die 
Teilzeitbeihilfe auf Antrag in der Höhe des Karenzgeldes gebührt, wenn kein 
Einkommen gemäß § 8 KBGG erzielt wird, das den Grenzbetrag gemäß § 2 
Abs. 1 Z 3 KBGG übersteigt. 

Anspruch auf Zuschuß Anspruch auf Zuschuss 
§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 
 (3) Für Ansprüche auf Grund von Geburten vom 1. Juli 2000 bis 

31. Dezember 2001 gilt ab 1. Jänner 2002, dass vom Anspruch auf Zuschuss 
ausgeschlossen ist, wer ein Einkommen gemäß § 8 KBGG erzielt, das den 
Grenzbetrag gemäß § 9 Abs. 3 KBGG übersteigt. 

Ehegatten Ehegatten  
§ 17. (1) Verheiratete Mütter bzw. Väter erhalten einen Zuschuß, sofern ihr § 17. (1) Verheiratete Mütter bzw. Väter erhalten einen Zuschuss, sofern ihr 
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Ehegatte kein oder nur ein Einkommen bis 5 621 S im Monat (Freigrenze) er-
zielt. Die Freigrenze ist für jede weitere Person, für deren Unterhalt der Ehe-
partner auf Grund einer rechtlichen oder sittlichen Pflicht tatsächlich wesent-
lich beiträgt, um 2 832 S zu erhöhen. (2001: 5 863 S bzw. 2 953 S) 

Ehegatte kein oder nur ein Einkommen bis 427 € im Monat (Freigrenze) er-
zielt. Die Freigrenze ist für jede weitere Person, für deren Unterhalt der Ehe-
partner auf Grund einer rechtlichen oder sittlichen Pflicht tatsächlich wesent-
lich beiträgt, um 215 € zu erhöhen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
 (4) Für Ansprüche auf Grund von Geburten vom 1. Juli 2000 bis 

31. Dezember 2001 gilt ab 1. Jänner 2002, dass an die Stelle des Einkommens 
gemäß § 40 das Einkommen gemäß § 8 KBGG und an die Stelle der Freigren-
zen gemäß Abs. 1 die Freigrenzen gemäß § 12 Abs. 1 KBGG treten. 

Höhe Höhe  
§ 20. Der Zuschuß beträgt 82,20 S täglich, soweit im folgenden nicht ande-

res bestimmt ist. (2001: 83,40 S) 
§ 20. Der Zuschuss beträgt 6,06 € täglich, soweit im folgenden nicht ande-

res bestimmt ist. 
Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter  

§ 22. Der Zuschuß bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe gemäß § 14 beträgt 
41,10 S täglich. (2001: 41,60) 

§ 22. Der Zuschuss bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe gemäß § 14 beträgt 
bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe in Höhe des Karenzgeldes 100 vH des Zu-
schusses gemäß § 20 und bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe in halber Höhe des 
Karenzgeldes 50 vH des Zuschusses gemäß § 20. 

Teilzeitbeihilfe für selbständig erwerbstätige Mütter Teilzeitbeihilfe für selbständig erwerbstätige Mütter  
§ 23. Der Zuschuß bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe gemäß § 99 BSVG o-

der § 102b GSVG beträgt 41,10 S täglich. (41,60) 
§ 23. Der Zuschuss bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe gemäß § 99 BSVG 

oder § 102b GSVG beträgt bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe in Höhe des Ka-
renzgeldes 100 vH des Zuschusses gemäß § 20 und bei Anspruch auf Teilzeit-
beihilfe in halber Höhe des Karenzgeldes 50 vH des Zuschusses gemäß § 20. 

Anpassung Anpassung  
§ 25. (1) Die Beträge gemäß den §§ 17, 20, 22 und 23 sind mit Wirkung ab 

1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor des jeweiligen Kalen-
derjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen. Die vervielfachten Beträge sind 
auf volle zehn Groschen zu runden, wobei Beträge unter fünf Groschen zu 
vernachlässigen sind. 

§ 25. (1) Soweit die gemäß § 12 Abs. 3 und gemäß § 14 Abs. 2 gebührende 
Hälfte des Karenzgeldes gemäß § 7 Bruchteile eines Cents enthält, sind diese 
kaufmännisch auf einen Cent zu runden. 

(2) Der im § 2 Abs. 2 Z 2 lit. a genannte Betrag ist mit Wirkung ab 
1. Jänner eines jeden Jahres mit der Aufwertungszahl (§ 108a ASVG) des je-
weiligen Kalenderjahres zu vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf vol-
le zehn Schilling zu runden, wobei Beträge unter fünf Schilling zu vernachläs-
sigen sind. 

(2) Der im § 2 Abs. 2 Z 2 lit. a genannte Betrag ist mit Wirkung ab 
1. Jänner des Jahres 2003 und jedes darauffolgenden Jahres mit der Aufwer-
tungszahl (§ 108a ASVG) des jeweiligen Kalenderjahres zu vervielfachen und 
kaufmännisch auf einen vollen Eurobetrag zu runden. 
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Höhe der Abgabe Höhe der Abgabe  
§ 28. (1) Die Abgabe beträgt jährlich § 28. (1) Die Abgabe beträgt jährlich  

 1. in den Fällen des § 27 Abs. 1 Z 1 und 3 bei einem jährlichen Einkom-
men von 

 1. in den Fällen des § 27 Abs. 1 Z 1 und 3 bei einem jährlichen Einkom-
men von  

  mehr als 140 000 S ...........................................................................  3% 
  mehr als 175 000 S ...........................................................................  5% 
  mehr als 225 000 S ...........................................................................  7% 
  mehr als 275 000 S ...........................................................................  9% 
  des Einkommens, 

  mehr als 10 175 € ..............................................................................  3% 
  mehr als 12 720 € ..............................................................................  5% 
  mehr als 16 355 € ..............................................................................  7% 
  mehr als 19 990 € ..............................................................................  9% 
  des Einkommens, 

 2. in den Fällen des § 27 Abs. 1 Z 2 bei einem Gesamteinkommen der 
beiden Elternteile von 

 2. in den Fällen des § 27 Abs. 1 Z 2 bei einem Gesamteinkommen der 
beiden Elternteile von  

  mehr als 350 000 S ...........................................................................  5% 
  mehr als 400 000 S ...........................................................................  7% 
  mehr als 450 000 S ...........................................................................  9% 
  des Einkommens. 

  mehr als 25 440 € ..............................................................................  5% 
  mehr als 29 070 € ..............................................................................  7% 
  mehr als 32 705 € ..............................................................................  9% 
  des Einkommens. 

(2) … (2) … 
Einkommen Einkommen  

§ 40. (1) … § 40. (1) … 
(2) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Einkommen gemäß 

§ 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, 
zuzüglich den Hinzurechnungen gemäß Abs. 3 und dem Pauschalierungsaus-
gleich gemäß Abs. 4. Einkommensteile, die mit dem festen Satz des § 67 EStG 
1988 zu versteuern sind, bleiben außer Betracht. Die Winterfeiertagsvergütung 
gemäß § 13j des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 414/1972, bleibt außer Betracht. 

(2) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Einkommen gemäß 
§ 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, 
zuzüglich den Hinzurechnungen gemäß Abs. 3 und dem Pauschalierungsaus-
gleich gemäß Abs. 4. Einkommensteile, die mit dem festen Satz des § 67 EStG 
1988 zu versteuern sind, bleiben außer Betracht. Die Winterfeiertagsvergütung 
gemäß § 13j des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 414/1972, bleibt außer Betracht. Bezüge aus einer gesetzlichen Unfallver-
sorgung sowie aus einer Unfallversorgung der Versorgungs- und Unterstüt-
zungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen sind nur zur 
Hälfte zu berücksichtigen. 

(3) Dem Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1988 sind folgende Beträge 
hinzuzurechnen: 

(3) Dem Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1988 sind folgende Beträge 
hinzuzurechnen: 

 1. steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 lit. b bis e, Z 4 lit. a, lit. c zur 
Hälfte und lit. e, Z 5 lit. a, c und d, Z 8 bis 12, Z 15 lit. a, Z 15 lit. b, 
Z 22 bis 24 und § 112 Z 1 EStG 1988; 

 1. steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 lit. b bis e, Z 4 lit. a und lit. e, 
Z 5 lit. a, c und d, Z 8 bis 12, Z 15 lit. a, Z 15 lit. b, Z 22 bis 24 und 
§ 112 Z 1 EStG 1988; 

 2. die Beträge gemäß den §§ 10, 10a, 12, 18 Abs. 1 Z 4 sowie Abs. 6 und  2. die Beträge gemäß den §§ 10, 10a, 12, 18 Abs. 1 Z 4 sowie Abs. 6 und 
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7, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 36, 41 Abs. 3 sowie 112 Z 5, Z 7 
und Z 8 EStG 1988, soweit sie bei der Ermittlung des Einkommens ab-
gezogen wurden; 

7, 24 Abs. 4, 27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 36, 41 Abs. 3 sowie 112 Z 5, Z 7 
und Z 8 EStG 1988, soweit sie bei der Ermittlung des Einkommens ab-
gezogen wurden; 

 3. Sonderunterstützungen nach dem SUG und die besondere Schulbeihilfe 
nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBl. Nr. 455. 

 3. Sonderunterstützungen nach dem SUG und die besondere Schulbeihilfe 
nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBl. Nr. 455. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

Höhe des Krankenversicherungsbeitrages Höhe des Krankenversicherungsbeitrages  
§ 45. (1) Die Höhe des Krankenversicherungsbeitrages ist nach den §§ 51 

Abs. 1 Z 1 lit. e und 51b Abs. 1 erster Satz ASVG zu ermitteln. 
§ 45. Die Höhe des Krankenversicherungsbeitrages richtet sich nach § 39j 

Abs. 3 bis 6 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376. 
(2) Beitragsgrundlage ist der doppelte Betrag des bezogenen Karenzgeldes 

oder der bezogenen Teilzeitbeihilfe, im Falle des § 43 Abs. 2 des zuletzt bezo-
genen Karenzgeldes oder der zuletzt bezogenen Teilzeitbeihilfe. 

Entfällt. 

(3) Zur Abgeltung des Aufwandes der Träger der Krankenversicherung auf 
Grund des § 122 Abs. 2 Z 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes er-
hält der jeweils zuständige Träger der Krankenversicherung für jeweils ein 
Kalenderjahr bis spätestens Ende Februar des darauffolgenden Jahres einen 
Betrag, der unter Heranziehung folgender Kriterien zu berechnen ist: 

Entfällt. 

 1. Zahl der Tage gemäß § 122 Abs. 2 Z 4 ASVG auf Grundlage der Be-
scheide nach § 2 Abs. 3, 

 

 2. tägliche Beitragsgrundlage gemäß § 44 Abs. 6 lit. b ASVG und  
 3. davon der Beitrag gemäß § 51 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG.  

Gemeinden Jungholz und Mittelberg  
§ 49. Für den Bereich der Gemeinden Jungholz und Mittelberg können an-

stelle der Schillingbeträge, die in diesem Bundesgesetz enthalten sind, jene 
DM-Beträge herangezogen werden, die sich aus der Anwendung der gemäß 
§ 66 AlVG erlassenen Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales ergeben. 

 

 Abschnitt 11 
 Finanzierung  

 Deckung des Aufwandes bei Änderungen  
 § 49. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat der Niederösterreichi-
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schen Gebietskrankenkasse den nachgewiesenen, für die Herstellung der Vo-
raussetzungen zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes im Falle von Gesetzes-
änderungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erforderlichen einmaligen Aufwand zu er-
setzen. Die Höhe des zustehenden Ersatzes der einmaligen Aufwendungen und 
die Fälligkeit ist jeweils vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Gene-
rationen auf der Grundlage der von der Niederösterreichischen Gebietskran-
kenkasse vorzulegenden Nachweise zu ermitteln und durch Verordnung fest-
zusetzen. 

Deckung des Aufwandes Deckung des laufenden Aufwandes  

§ 50. (1) Der Bund hat dem Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik [§ 1 des Arbeitsmarkt-
politik-Finanzierungsgesetzes (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994] die nach den 
Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger nachgewiesenen 
Aufwendungen der Gebietskrankenkassen für die Leistungen, die Beiträge zur 
Krankenversicherung, die Verfahrenskosten, die Zustellgebühren, den ent-
sprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen 
Aufwendungen nach diesem Bundesgesetz zu ersetzen. Die anteiligen Verwal-
tungsaufwendungen können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe der 
festgesetzten Pauschalbeträge ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales hat die Pauschalbeträge nach Anhörung des Haupt-
verbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Die Pauschalbeträge sind 
neu festzusetzen, wenn die anteiligen Verwaltungsaufwendungen, insbesonde-
re auf Grund von Gesetzesänderungen, um mehr als 5 vH zu- oder abnehmen. 
Mit Wirkung ab 1. Jänner jeden Jahres sind die Pauschalbeträge mit der Auf-
wertungszahl des jeweiligen Kalenderjahres (§ 108a ASVG) zu vervielfachen. 
Der vervielfachte Betrag ist auf volle zehn Groschen zu runden, wobei Beträge 
unter fünf Groschen zu vernachlässigen sind (Karenzgeld: Bearbeitungsauf-
wand 877,60 S, Barauszahlungs- und Portokosten 117 S, gesamt 994,60 S pro 
neuem Fall; Wiedereinstellungsbeihilfe: Bearbeitungsaufwand und Portokos-
ten 468,30 S pro neuem Fall). 

§ 50. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat der Niederösterreichi-
schen Gebietskrankenkasse die nach den Rechnungsvorschriften für die Sozi-
alversicherungsträger nachgewiesenen Aufwendungen der Gebietskrankenkas-
sen für die Leistungen, die Beiträge zur Krankenversicherung, die Verfahrens-
kosten, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil an den Verwaltungs-
aufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach diesem Bundesgesetz 
zu ersetzen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können pauschal ermit-
telt und in der Höhe der festgesetzten Pauschalbeträge ersetzt werden. Der 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat die Pauschalbeträ-
ge nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzuset-
zen. Bis zur Festsetzung neuer Pauschalbeträge gelten weiterhin die durch die 
KGG-Pauschalbeträgeverordnung, BGBl. II Nr. 197/1997, und die KGG-
Pauschalbetragsverordnung-WEB, BGBl. II Nr. 45/1998, festgesetzten Pau-
schalbeträge. Die Pauschalbeträge sind neu festzusetzen, wenn die anteiligen 
Verwaltungsaufwendungen, insbesondere auf Grund von Gesetzesänderungen, 
um mehr als 5 vH zu- oder abnehmen. Mit Wirkung ab 1. Jänner jeden Jahres 
sind die Pauschalbeträge mit der Aufwertungszahl des jeweiligen Kalenderjah-
res (§ 108a ASVG) zu vervielfachen. Die vervielfachten Beträge sind kauf-
männisch auf einen Cent zu runden. 

(2) Der Bund hat dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik den nachgewiesenen, für 
die Herstellung der Voraussetzungen zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
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auch im Falle von Gesetzesänderungen, unter Berücksichtigung der Grundsät-
ze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erforderlichen 
einmaligen Aufwand zu ersetzen. Die Höhe des zustehenden Ersatzes der ein-
maligen Aufwendungen und die Fälligkeit ist jeweils vom Bundesminister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales auf der Grundlage der vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger vorzulegenden Nachweise zu er-
mitteln und durch Verordnung festzusetzen. 

(3) Der Bund hat der Gebarung Arbeitsmarktpolitik für jede Frau im Aus-
bildungsdienst zur Abgeltung der Aufwendungen, die im Hinblick auf § 3 
Abs. 4 Z 7 an Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz entstehen, monatlich 
einen Betrag von 5 vH des Monatsgelds, der Dienstgradzulage, der Prämie im 
Grundwehrdienst, der Monatsprämie, der Vergütung nach § 6 Abs. 4 HGG 
1992 und der Anerkennungsprämie, die für Frauen im Ausbildungsdienst vor-
gesehen sind, zu leisten. 

 

Aufrechnung gegen Arbeitslosenversicherungsbeiträge Vorauszahlung des Leistungsaufwandes  
§ 51. (1) Die Gebietskrankenkassen erhalten zur Deckung ihrer Aufwen-

dungen auf Grund der Vollziehung dieses Bundesgesetzes vorschußweise Mit-
tel, die im Rahmen der Anzahlungen zum 20. des jeweiligen Kalendermonates 
von den eingehobenen Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung abzuziehen 
sind. 
 1. Die Summe der seit der letzten Aufrechnung ausbezahlten Leistungen 

nach diesem Bundesgesetz ist als Akonto für den nächsten Auszah-
lungszeitraum einzubehalten. 

§ 51. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat der Niederösterreichi-
schen Gebietskrankenkasse die Aufwendungen der Gebietskrankenkassen für 
die Leistungen und die Beiträge zur Krankenversicherung monatlich auf der 
Grundlage der entsprechenden Aufwendungen im vorletzten Monat zu bevor-
schussen. Die Endabrechnung ist jährlich im Nachhinein vorzunehmen. 

 2. Im Rahmen der auf die Akontozahlung gemäß Z 1 folgenden Anzah-
lung zum 20. eines Kalendermonats ist der Ausgleich zwischen der 
Akontozahlung und den tatsächlich ausbezahlten Leistungen herzustel-
len. Weiters sind zu diesem Zeitpunkt die auf die tatsächlich ausbezahl-
ten Leistungen entfallenden Krankenversicherungsbeiträge sowie der 
Ersatz der zuletzt angefallenen Verwaltungs- und Verfahrenskosten 
einzubehalten. 

 

(2) Die Endabrechnung ist mit dem Hauptverband der österreichischen So-
zialversicherungsträger vorzunehmen. 

 

Rechtshilfe Rechtshilfe  
§ 53. (1) bis (4) … § 53. (1) bis (4) … 
 (5) Die Finanzämter haben den Gebietskrankenkassen und den für die Ge-
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währung des Zuschusses zur Teilzeitbeihilfe nach dem BSVG oder nach dem 
GSVG zuständigen Trägern der Krankenversicherung die Daten, die für diese 
Träger der Krankenversicherung zur Wahrnehmung der ihnen durch dieses 
Gesetz übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im 
Wege automationsunterstützter Datenübermittlung mitzuteilen. 

Inkrafttreten In-Kraft-Treten  
§ 57. (1) bis (14) … § 57. (1) bis (14) … 
 (15) § 40 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

xxx/2001 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. 
 (16) § 49 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 tritt mit 

1. September 2001 in Kraft. 
 (17) Die §§ 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 45 und 53 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 
in Kraft. 

 (18) Die §§ 50 und 51 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft und gelten für Leistungen, die ab 
1. Jänner 2002 anfallen. 

 Anwendungsbereich  
 § 60. Dieses Bundesgesetz gilt für Ansprüche auf Grund von Geburten vor 

dem 1. Jänner 2002. Für Ansprüche auf Grund von Geburten ab dem 1. Jänner 
2002 gilt das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG). 

Artikel 11 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Leistungen Leistungen  
§ 6. (1) Als Leistungen der Arbeitslosenversicherung kommen in Betracht: § 6. (1) Als Leistungen der Arbeitslosenversicherung kommen in Betracht: 

 1. Arbeitslosengeld;  1. Arbeitslosengeld; 
 2. Notstandshilfe;  2. Notstandshilfe; 
 3. Sondernotstandshilfe;  3. Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung; 
 4. Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung;  4. Weiterbildungsgeld; 
 5. Weiterbildungsgeld;  5. Altersteilzeitgeld. 

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

88 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

620 der B
eilagen

163  

 

 6. Altersteilzeitgeld.  
(2) Die Bezieher der Leistungen nach Abs. 1 Z 1 bis 5 sind krankenversi-

chert. 
(2) Die Bezieher der Leistungen nach Abs. 1 Z 1 bis 4 sind krankenversi-

chert. 
(3) Der Bezug von Leistungen nach dem Karenzgeldgesetz schließt den 

Anspruch auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz aus. 
Entfällt. 

Voraussetzungen des Anspruches Voraussetzungen des Anspruches  

§ 7. (1) Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer § 7. (1) … 
 1. der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht,  
 2. die Anwartschaft erfüllt und  
 3. die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat.  

(2) Der Arbeitsvermittlung steht zur Verfügung, wer eine Beschäftigung 
aufnehmen kann und darf (Abs. 3) und arbeitsfähig (§ 8), arbeitswillig (§ 9) 
und arbeitslos (§ 12) ist. 

(2) … 

(3) Eine Beschäftigung aufnehmen kann und darf eine Person, (3) … 
 1. die sich zur Aufnahme und Ausübung einer auf dem Arbeitsmarkt übli-

cherweise angebotenen, den gesetzlichen und kollektivvertraglichen 
Vorschriften entsprechenden zumutbaren versicherungspflichtigen Be-
schäftigung bereithält, 

 

 2. der die Ausübung einer unselbständigen Beschäftigung auf Grund der 
gesetzlichen Vorschriften nicht verwehrt ist und 

 

 3. die nicht den Tatbestand des § 34 Abs. 3 Z 2 des Fremdengesetzes 
1997 (FrG), BGBl. I Nr. 75, unter Berücksichtigung des § 34 Abs. 4 
FrG erfüllen. 

 

(4) Von der Voraussetzung der Arbeitsfähigkeit ist bei Arbeitslosen abzu-
sehen, denen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation gewährt wurden, die 
das Ziel dieser Maßnahmen (§ 300 Abs. 1 und 3 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes) erreicht und die erforderliche Anwartschaft nach dieser 
Maßnahme zurückgelegt haben. 

(4) … 

 (5) Während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld liegt die Vorausset-
zung des Abs. 3 Z 1 nur dann vor, wenn das Kind von einer anderen geeigne-
ten Person oder oder in einer geeigneten Einrichtung betreut wird. 
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Arbeitswilligkeit Arbeitswilligkeit  

§ 9. (1) Arbeitswillig ist, wer bereit ist, § 9. (1) … 
 – eine durch die regionale Geschäftsstelle vermittelte zumutbare Beschäf-

tigung anzunehmen oder 
 

 – sich zum Zwecke beruflicher Ausbildung nach- und umschulen zu las-
sen oder 

 

 – an einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teil-
zunehmen oder 

 

 – von einer sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit Gebrauch zu machen 
und 

 

 – auch sonst alle gebotenen Anstrengungen von sich aus unternimmt, ei-
ne Bechäftigung zu erlangen, soweit ihm dies nach seinen persönlichen 
Fähigkeiten zumutbar ist. 

 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
 (8) Die regionale Geschäftsstelle hat dafür zu sorgen, dass Personen, deren 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt erschwert ist, binnen vier Wochen eine 
zumutbare Beschäftigung angeboten oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Teilnahme an einer Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme er-
möglicht wird. Dies gilt insbesondere für Personen, die während des Bezuges 
von Kinderbetreuungsgeld oder nach einer Zeit der Kinderbetreuung eine Be-
schäftigung anstreben. 

§ 12. (1) bis (5) … § 12. (1) bis (5) … 
(6) Als arbeitslos gilt jedoch, (6) Als arbeitslos gilt jedoch, 

 a) …;  a) …; 
 b) wer einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und 

Gefahr führt, dessen Einheitswert 60 000 S (2001: 63 860 S) nicht 
übersteigt; 

 b) wer einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und 
Gefahr führt, dessen Einheitswert 4 700 € nicht übersteigt; 

 c) bis e) … 
 c) bis e) …  

(7) und (8) … (7) und (8) … 
(9) Der im § 12 Abs. 6 lit. b genannte Betrag ist mit Wirkung ab 1. Jänner 

eines jeden Jahres mit der Aufwertungszahl (§ 108a ASVG) des jeweiligen 
Kalenderjahres zu vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf volle zehn 

(9) Der im Abs. 6 lit. b genannte Betrag ist mit Wirkung ab 1. Jänner des 
Jahres 2003 und jedes darauffolgenden Jahres mit der Aufwertungszahl 
(§ 108a ASVG) des jeweiligen Kalenderjahres zu vervielfachen und kaufmän-
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Schilling zu runden, wobei Beträge unter fünf Schilling zu vernachlässigen 
sind. 

nisch auf einen vollen Eurobetrag zu runden. 

§ 14. (1) bis (6) … § 14. (1) bis (6) … 
(7) Zeiten, die für die Beurteilung der Anwartschaft auf Karenzgeld heran-

gezogen wurden, sind bei der Beurteilung der Anwartschaft auf Arbeitslosen-
geld nicht mehr zu berücksichtigen, es sei denn, 

 

 1. das Kind, dessen Geburt Anlaß für die Gewährung des Karenzgeldes 
war, ist während des Bezuges des Karenzgeldes gestorben, oder 

 

 2. es wird Arbeitslosengeld für die Dauer einer Ausbildung gemäß § 18 
Abs. 8 in Anspruch genommen. 

 

(8) Wird nach einem Bezug von Karenzgeld oder Weiterbildungsgeld Ar-
beitslosengeld in Anspruch genommen, so gilt dies als weitere Inanspruch-
nahme im Sinne des Abs. 2. 

(7) Wird nach einem Bezug von Weiterbildungsgeld Arbeitslosengeld in 
Anspruch genommen, so gilt dies als weitere Inanspruchnahme im Sinne des 
Abs. 2. 

(9) Hat ein Elternteil aus Anlaß der Geburt eines Kindes Karenzgeld auf 
Grund einer Anwartschaft im Ausmaß von weniger als 308 Tagen bezogen, 
dann vermindert sich für ihn die neuerlich erforderliche Anwartschaft auf Ar-
beitslosengeld für jeden von ihm weniger bezogenen Tag um einen halben 
Tag. Das Ergebnis ist auf volle Tage aufzurunden. 

 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 

(3) Die Rahmenfrist verlängert sich weiters um Zeiträume, in denen der Ar-
beitslose im Inland 

(3) Die Rahmenfrist verlängert sich weiters um Zeiträume, in denen der Ar-
beitslose im Inland  

 1. Krankengeld bzw. Wochengeld bezogen hat oder in einer Heil- oder 
Pflegeanstalt untergebracht gewesen ist; 

 1. …; 
 2. …; 

 2. nach Erschöpfung des Anspruches auf Krankengeld aus der gesetzli-
chen Krankenversicherung nachweislich arbeitsunfähig gewesen ist; 

 3. wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfä-
higkeit, die nach ihrem Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit gemäß § 8 
gleichkommt, eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
bezogen hat; 

 4. einen nahen Angehörigen (eine nahe Angehörige) mit Anspruch auf 
Pflegegeld in Höhe der Stufe 4, 5, 6 oder 7 gemäß § 5 des Bundespfle-
gegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, oder nach den Bestim-
mungen der Landespflegegeldgesetze in häuslicher Umgebung gepflegt 
hat und gemäß § 77 Abs. 6 ASVG oder § 28 Abs. 6 BSVG oder § 33 

 3. …; 
 4. einen nahen Angehörigen (eine nahe Angehörige) mit Anspruch auf 

Pflegegeld in Höhe der Stufe 4, 5, 6 oder 7 gemäß § 5 des Bundespfle-
gegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, oder nach den Bestim-
mungen der Landespflegegeldgesetze in häuslicher Umgebung gepflegt 
hat und gemäß § 77 Abs. 6 ASVG oder § 28 Abs. 6 BSVG oder § 33 
Abs. 9 GSVG in der Pensionsversicherung weiterversichert war; 

 5. Kinderbetreuungsgeld bezogen hat. 
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Abs. 9 GSVG in der Pensionsversicherung weiterversichert war. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

§ 16. (1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während § 16. (1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht während  
 a) bis h) …  a) bis h) … 
 i) des Bezuges von Karenzgeld,  i) des Bezuges von Karenzgeld oder Teilzeitbeihilfe, 
 j) bis n) …  j) bis n) … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
(9) und (10) … (9) und (10) … 
§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist 

bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus 
den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahres-
beitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt, mangels 
solcher aus anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten Jahres-
beitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei Geltendmachung nach dem 30. Juni ist 
das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen die nach den 
vorstehenden Sätzen heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen nicht vor, so 
sind jeweils die letzten vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen eines vorherge-
henden Jahres heranzuziehen. Durch Teilung des Entgelts der maßgeblichen 
Jahresbeitragsgrundlagen durch zwölf ergibt sich das monatliche Bruttoein-
kommen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Erkrankung (Schwanger-
schaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Ent-
gelt bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, 
wenn es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei der Heranziehung der 
Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die 
Zahl der Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu vervielfachen. Jahresbei-
tragsgrundlagen, in denen der Bezug von Karenz(urlaubs)geld bei Teilzeitbe-
schäftigung enthalten ist, bleiben außer Betracht. 

§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist 
bei Geltendmachung bis 30. Juni das Entgelt des vorletzten Kalenderjahres aus 
den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger gespeicherten Jahres-
beitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt, mangels 
solcher aus anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten Jahres-
beitragsgrundlagen heranzuziehen. Bei Geltendmachung nach dem 30. Juni ist 
das Entgelt des letzten Kalenderjahres heranzuziehen. Liegen die nach den 
vorstehenden Sätzen heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen nicht vor, so 
sind jeweils die letzten vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen eines vorherge-
henden Jahres heranzuziehen. Durch Teilung des Entgelts der maßgeblichen 
Jahresbeitragsgrundlagen durch zwölf ergibt sich das monatliche Bruttoein-
kommen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Erkrankung (Schwanger-
schaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Ent-
gelt bezogen hat, sowie Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädigung, 
wenn es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei der Heranziehung der 
Beitragsgrundlagen außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die 
Zahl der Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu vervielfachen. Jahresbei-
tragsgrundlagen, die einen Zeitraum enthalten, in dem Karenz(urlaubs)geld 
oder Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, bleiben außer Betracht, wenn die-
se niedriger als die sonst heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen sind. 
Sind die heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung älter als vier Jahre, so sind diese mit den Aufwertungsfaktoren 
gemäß § 108 Abs. 4 ASVG der betreffenden Jahre aufzuwerten. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

Notstandshilfe Notstandshilfe  
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Voraussetzungen des Anspruches Voraussetzungen des Anspruches  

§ 33. (1) Arbeitslosen, die den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Ka-
renzgeld erschöpft haben, kann auf Antrag Notstandshilfe gewährt werden. 

§ 33. (1) Arbeitslosen, die den Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft 
haben, kann auf Antrag Notstandshilfe gewährt werden. 

(2) Notstandshilfe ist nur zu gewähren, wenn der (die) Arbeitslose der 
Vermittlung zur Verfügung steht (§ 7 Abs. 2 und 3) und sich in Notlage befin-
det. 

(2) … 

(3) Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen die Befriedigung der notwen-
digen Lebensbedürfnisse unmöglich ist. 

(3) … 

(4) Notstandshilfe kann nur gewährt werden, wenn sich der Arbeitslose in-
nerhalb dreier Jahre nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeitslosengeld 
oder Karenzgeld um die Notstandshilfe bewirbt. Die vorstehende Frist verlän-
gert sich darüber hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 3 bis 5. 

(4) Notstandshilfe kann nur gewährt werden, wenn sich der Arbeitslose in-
nerhalb dreier Jahre nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeitslosengeld 
um die Notstandshilfe bewirbt. Die vorstehende Frist verlängert sich darüber 
hinaus um Zeiträume gemäß § 15 Abs. 3 bis 5. 

(5) Der Anspruch auf Karenz(urlaubs)geld ist erschöpft, wenn das Höchst-
ausmaß erreicht ist. Der Anspruch auf Karenz(urlaubs)geld gilt auch als er-
schöpft, wenn 

Entfällt. 

 1. nach Beendigung des Bezuges von Karenz(urlaubs)geld wegen Auf-
nahme eines Dienstverhältnisses das Dienstverhältnis vor Erfüllung der 
Anwartschaft endet oder 

 

 2. die Voraussetzungen für den Bezug von Karenz(urlaubs)geld deshalb 
weggefallen sind, weil die Pflege bzw. Betreuung des Kindes rechtlich 
oder faktisch unmöglich ist oder 

 

 3. nach Beendigung (Unterbrechung) des Karenzgeldbezuges ein unver-
brauchter Restanspruch von nicht mehr als 183 Tagen besteht. 

 

Sicherung der Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung Sicherung der Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung  
§ 34. (1) … § 34. (1) … 
(2) Zur Abgeltung der Wirkung als Ersatzzeit in der Pensionsversicherung 

ist für jede Arbeitslose bzw. für jeden Arbeitslosen im Wege des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers für jeden Tag eines solchen Anspruches ein Bei-
trag in der Höhe von 22,8 vH des durchschnittlichen Tagsatzes der Notstands-
hilfe des Vorjahres zu überweisen. 

(2) Zur Abgeltung der Wirkung als Ersatzzeit in der Pensionsversicherung 
ist für jede Arbeitslose bzw. für jeden Arbeitslosen an den Ausgleichsfonds 
der Pensionsversicherungsträger für jeden Tag eines solchen Anspruches ein 
Beitrag in der Höhe von 22,8 vH des durchschnittlichen Tagsatzes der Not-
standshilfe des Vorjahres zu überweisen. 

§ 36. (1) bis (3) … § 36a. (1) bis (3) … 
(4) Wird Einkommen auf die Notstandshilfe angerechnet, so ist der Betrag (4) Wird Einkommen auf die Notstandshilfe angerechnet, so ist der anzu-
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der freibleibenden Notstandshilfe auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei 
sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Gro-
schen und mehr auf einen Schilling zu ergänzen. 

rechnende Betrag kaufmännisch auf einen vollen Eurobetrag zu runden. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
Abschnitt 4 Abschnitt 4 

Sondernotstandshilfe für Mütter oder Väter Entfällt. 
§ 39. (1) Mütter oder Väter haben Anspruch auf Sondernotstandshilfe für 

die Dauer von 52 Wochen, längstens jedoch bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres des Kindes, wenn 

Entfällt. 

 1. der Anspruch auf Karenzgeld nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I 
Nr. 47/1997, erschöpft ist; 

 

 2. sie wegen Betreuung ihres Kindes, dessen Geburt Anlaß für die Ge-
währung des Karenzgeldes war, keine Beschäftigung annehmen kön-
nen, weil für dieses Kind keine Unterbringungsmöglichkeit besteht, 
und 

 

 3. mit Ausnahme der Arbeitswilligkeit und der Arbeitsbereitschaft gemäß 
§ 7 Abs. 3 Z 1 die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung der 
Notstandshilfe erfüllt sind. 

 

(2) § 33 Abs. 5 ist anzuwenden.  
(3) Der Vater kann nur für jene Zeiträume Sondernotstandshilfe beziehen, 

für die die Mutter nicht ihren Anspruch geltend macht. Ein Wechsel in der 
Anspruchsberechtigung kann nur einmal erfolgen, nachdem ein Elternteil 
mindestens drei Monate lang Sondernotstandshilfe bezogen hat, es sei denn, 
daß der im Bezug stehende Elternteil durch ein unvorhersehbares und unab-
wendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert 
ist, das Kind zu betreuen. 

 

(4) Im übrigen sind die Bestimmungen über die Notstandshilfe, soweit im 
folgenden nicht anderes bestimmt ist, anzuwenden. § 16 Abs. 1 lit. a, b, c, e, f 
und j (Ruhen des Arbeitslosengeldes) ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
der Anspruch auf Sondernotstandshilfe während des Aufenthaltes im Ausland 
ruht, soweit der Auslandsaufenthalt drei Monate während eines Sondernot-
standshilfeanspruches überschreitet. Die regionale Geschäftsstelle kann auf 
Antrag das Ruhen der Sondernotstandshilfe wegen Auslandsaufenthaltes nach 
Anhörung des zuständigen Regionalbeirates aus berücksichtigungswürdigen 
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Gründen nachsehen. 
(5) Arbeitslosigkeit ist auch während der Zeit eines Urlaubes gegen Entfall 

der Bezüge anzunehmen. 
 

(6) Dem Antrag auf Gewährung der Sondernotstandshilfe ist eine Beschei-
nigung der Hauptwohnsitzgemeinde über das Vorhandensein bzw. Nichtvor-
handensein einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit für das Kind beizule-
gen. Die Hauptwohnsitzgemeinde ist im Hinblick auf den gemäß § 2 Abs. 2 
des Finanzausgleichsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 30, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 853/1995, zu leistenden Kostenersatz an das Arbeits-
marktservice verpflichtet, eine solche Bescheinigung auszustellen. Sie ist da-
bei an die Sondernotstandshilfeverordnung, BGBl. Nr. 361/1995, in der je-
weils geltenden Fassung gebunden. Die Gewährung der Sondernotstandshilfe 
durch die regionale Geschäftsstelle ist bei Vorliegen einer solchen Bescheini-
gung über das Vorhandensein einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit 
nicht zulässig. Im Berufungsverfahren ist bei Berufungseinwendungen betref-
fend die Unterbringungsmöglichkeit eine Stellungnahme der Bezirksverwal-
tungsbehörde einzuholen und in freier Beweiswürdigung zu entscheiden. 

 

Abschnitt 5 Entfällt. 
Krankenversicherung der Leistungsbezieher Krankenversicherung der Leistungsbezieher  

§ 40. … § 40. … 

§ 42. (1) Für die Höhe des Krankenversicherungsbeitrages gelten die §§ 51 
Abs. 1 Z 1 lit. f und 51b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

§ 42. (1) Zur Abgeltung der Aufwendungen der Träger der Krankenversi-
cherung für Leistungsbezieher nach diesem Bundesgesetz ist in den Jahren 
2002 bis 2004 jeweils ein Pauschalbetrag in der Höhe der Summe der im Jahr 
2001 für Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Weiterbildungs-
geld entrichteten Krankenversicherungsbeiträge einschließlich der für das Jahr 
2001 zu entrichtenden Beträge gemäß § 43a Abs. 1 und 2 zu leisten. § 43a ist 
für diesen Zeitraum nicht anzuwenden. 

(2) Als Beitragsgrundlage gilt der doppelte Betrag der bezogenen Leistung 
nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Die Aufwendungen der Träger der Krankenversicherung für Sachleis-
tungen an Leistungsbezieher nach diesem Bundesgesetz sind ab dem Jahr 
2005 durch einen Krankenversicherungsbeitrag in der Höhe von 6,8 vH der 
bezogenen Leistung abzugelten. 

 (3) Zur Abgeltung der von den Trägern der Krankenversicherung zu tra-
genden Aufwendungen für Krankengeld und Wochengeld an Leistungsbezie-
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her nach diesem Bundesgesetz sind die Träger der Krankenversicherung ab 
dem Jahr 2005 zum Abzug der entsprechenden Beträge von den eingehobenen 
Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung auf der Grundlage einer entsprechen-
den Kostenrechnung berechtigt. 

(3) Die Beiträge zur Krankenversicherung werden aus den Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung bestritten. 

(4) Die Beiträge zur Krankenversicherung werden aus den Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung bestritten. 

(4) Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlichen Krankenversi-
cherung dem Dienstgeber obliegen, hat die regionale Geschäftsstelle zu erstat-
ten. Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann durch Verordnung Best-
immungen über die Vereinfachung des Meldewesens und über die Art der Ent-
richtung der Beiträge erlassen. 

(5) Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlichen Krankenversi-
cherung dem Dienstgeber obliegen, hat die regionale Geschäftsstelle zu erstat-
ten. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verordnung 
Bestimmungen über die Vereinfachung des Meldewesens und über die Art der 
Entrichtung der Beiträge erlassen. 

§ 52. Alle Zahlungen sind auf volle Schillingbeträge zu runden. Hiebei sind 
Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen 
und mehr auf einen vollen Schilling zu ergänzen. 

§ 52. Alle Zahlungen sind kaufmännisch auf volle Eurobeträge zu runden. 

Inkrafttreten In-Kraft-Treten  

§ 79. (1) bis (64) … § 79. (1) bis (64) … 
 (65) Die §§ 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 33, 36, 42, 52 und 69 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Außerkrafttreten Außer-Kraft-Teten  

§ 80. (1) bis (10) … § 80. (1) bis (10) … 
 (11) Abschnitt 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 

tritt mit 31. Dezember 2001 außer Kraft; auf Ansprüche auf Sondernotstands-
hilfe, die bereits vor dem 1. Jänner 2002 zuerkannt wurden oder Elternteile 
betreffen, deren Kind vor dem 1. Juli 2000 geboren wurde, sind die §§ 6 und 
39 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 weiter anzuwen-
den. 

Übergangsrecht Übergangsrecht  

§ 81. (1) bis (7) … § 81. (1) bis (7) … 

 (8) Bei Geltendmachung von Arbeitslosengeld nach einem Bezug von Ka-
renzgeld ist § 14 Abs. 7 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Nr. 142/2000 weiterhin anzuwenden. 
 (9) Bei der Geltendmachung eines Anspruches auf  

  1. Fortbezug von Arbeitslosengeld gemäß § 19 nach einem Unterbre-
chungs- oder Ruhenszeitraum von mehr als 62 Tagen oder  

  3. Zuerkennung von Notstandshilfe oder Fortbezug von Notstandshilfe 
gemäß § 37 nach einem Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraum von 
mehr als 62 Tagen  

 nach dem 31. Dezember 2001, ist der gemäß § 21 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 im Jahr 2001 festgesetzte Grundbetrag 
des Arbeitslosengeldes neu festzusetzen. Dabei ist von dem im Jahr 2001 her-
angezogenen monatlichen Bruttoeinkommen und den zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung nach dem 31. Dezember 2001 maßgeblichen steuer- und abga-
benrechtlichen Bestimmungen auszugehen. 

Artikel 12 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Gebarung Arbeitsmarktpolitik Gebarung Arbeitsmarktpolitik  
§ 1. (1) Durch die Einnahmen aus § 1. (1) Durch die Einnahmen aus  

 1. den Beiträgen der Dienstgeber und Versicherten gemäß § 2 in Verbin-
dung mit § 3, 

 1. den Beiträgen der Dienstgeber und Versicherten gemäß § 2 in Verbin-
dung mit § 3, 

 2. einem Beitrag aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
gemäß § 6 Abs. 1, 

 2. vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit bereitgestellten Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen, 

 3. einem Beitrag aus Rückflüssen nach dem Karenzgeldgesetz (KGG), 
BGBl. I Nr. 47/1997, gemäß § 6 Abs. 2, 

 4. einem Beitrag der Gemeinden zur Sondernotstandshilfe (§ 39 des Ar-
beitslosenversicherungsgesetzes 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609) gemäß 
§ 6 Abs. 3, 

 5. vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit bereitgestellten Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen, 

 3. den Beiträgen der Dienstgeber gemäß den §§ 5b und 5c, 
 4. einem Beitrag der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse gemäß 

§ 13j Abs. 3 des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 
(BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, 

 5. einem jährlich zu überweisenden Beitrag des Bundes zur Abgeltung der 
Aufwendungen für Frauen im Ausbildungsdienst gemäß § 50 Abs. 3 
KGG und  

 6. den Beiträgen der Dienstgeber gemäß den §§ 5b und 5c,  6. einem Beitrag des Arbeitsmarktservice an den Bund gemäß § 6 Abs. 4 
 7. einem Beitrag der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse gemäß 

§ 13j Abs. 3 des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 
(BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, 

sind die Ausgaben gemäß Abs. 2 zu bestreiten. 

 8. einem jährlich zu überweisenden Beitrag des Bundes zur Abgeltung der 
Aufwendungen für Frauen im Ausbildungsdienst gemäß § 50 Abs. 3 
KGG und 
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 9. einem Beitrag des Arbeitsmarktservice an den Bund gemäß § 6 Abs. 4  
sind die Ausgaben gemäß Abs. 2 zu bestreiten.  

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Sonstige Beiträge und Überweisungen Sonstige Beiträge und Überweisungen  
§ 6. (1) Für den Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 gelten hinsichtlich Höhe, Fäl-

ligkeit und Abrechnung die Bestimmungen des Familienlastenausgleichsgeset-
zes 1967, BGBl. Nr. 376. 

 

(2) Für den Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 gelten hinsichtlich der Höhe, Fäl-
ligkeit und Abrechnung die Bestimmungen des Karenzgeldgesetzes. 

 

(3) Die Gemeinden haben ein Drittel der Kosten der Sondernotstandshilfe 
(Leistungsaufwand inklusive Sozialversicherungsbeitrag), die an Mütter und 
Väter in der jeweiligen Gemeinde ausbezahlt wird, zu tragen. Die Überwei-
sung hat im nachhinein auf Grund der Vorschreibung des Arbeitsmarktservice 
binnen zwei Wochen zu erfolgen. Wird die Vorschreibung binnen 14 Tagen 
von der Gemeinde nicht bestritten, so ist die Vorschreibung ein vollstreckbarer 
Titel. Für die Abrechnung sind zwei Stichtage pro Jahr festzulegen. Wird die 
Vorschreibung von der Gemeinde bestritten, hat die regionale Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice einen Bescheid zu erlassen. Gegen diesen Bescheid 
kann die Gemeinde Berufung an den Landeshauptmann erheben, worin sie 
auch die mangelnde Voraussetzung für die Gewährung der Sondernotstands-
hilfe wegen Vorliegen einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit für das 
Kind geltend machen kann. Dieser entscheidet endgültig. In diesem Verfahren 
kommt der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Parteistellung und 
das Recht der Beschwerde an den Verwaltungs- und den Verfassungsgerichts-
hof zu. Die näheren Regelungen über die Abwicklung der Vorschreibung und 
Überweisung hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verord-
nung festzulegen. 

 

(4) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 ist, soweit es die Vermögenslage des 
Arbeitsmarktservice unter Hinzurechnung der Kreditaufnahmemöglichkeiten 
gemäß § 48 des Arbeitsmarktservicegesetzes zulässt, zum Ausgleich der Geba-
rung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, wie in einem Kalenderjahr die 
Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 13, die Einnahmen gemäß § 1 
Abs. 1, ausgenommen Z 9, übersteigen. 

§ 6. (1) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 ist, soweit es die Vermögenslage 
des Arbeitsmarktservice unter Hinzurechnung der Kreditaufnahmemöglichkei-
ten gemäß § 48 des Arbeitsmarktservicegesetzes zulässt, zum Ausgleich der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, wie in einem Kalender-
jahr die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 13, die Einnahmen ge-
mäß § 1 Abs. 1, ausgenommen Z 6, übersteigen. 
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(5) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs. 2 Z 13 
sind zum Ausgleich der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, 
wie in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1, ausgenommen 
Z 9, die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 13, übersteigen. 

(2) Die Überweisungen an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 Abs. 2 Z 13 
sind zum Ausgleich der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe zu leisten, 
wie in einem Kalenderjahr die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1, ausgenommen 
Z 6, die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen Z 13, übersteigen. 

(6) Das Arbeitsmarktservice hat jährlich 356 096 887 € und im Jahr 2002 
überdies bis zum 1. April 385 420 376 € und bis zum 1. November weitere 
385 420 376 € aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik an den beim Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger 
der Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zu überweisen. 

(3) Das Arbeitsmarktservice hat jährlich 356 096 887 € und im Jahr 2002 
überdies bis zum 1. April 385 420 376 € und bis zum 1. November weitere 
385 420 376 € aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik an den beim Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger eingerichteten Ausgleichsfonds der Träger 
der Pensionsversicherung (§ 447g ASVG) zu überweisen. 

(7) Aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik sind jährlich bis spätestens 
5. Februar 21 801 850 € an den Bund für Zwecke der unternehmensbezogenen 
Arbeitsmarktförderung zu überweisen. Überdies sind im Jahr 2002 
18 168 209 € an den Bund für Zwecke der Gewährung von Förderungsmaß-
nahmen nach dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305, zu überwei-
sen. 

(4) Aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik sind jährlich bis spätestens 
5. Februar 21 801 850 € an den Bund für Zwecke der unternehmensbezogenen 
Arbeitsmarktförderung zu überweisen. Überdies sind im Jahr 2002 
18 168 209 € an den Bund für Zwecke der Gewährung von Förderungsmaß-
nahmen nach dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305, zu überwei-
sen. 

(8) Wenn in einem Jahr durch die Überweisung gemäß Abs. 6 ein Abgang 
in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik entsteht, ist dieser vom Bund zu tragen. 

(5) Wenn in einem Jahr durch die Überweisung gemäß Abs. 3 ein Abgang 
in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik entsteht, ist dieser vom Bund zu tragen. 

Vorschusspflichten und Abrechnung Vorschusspflichten und Abrechnung  
§ 7. (1) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen 

Z 13, vorschussweise. Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1, 
ausgenommen Z 9, zu. 

§ 7. (1) Der Bund bestreitet die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2, ausgenommen 
Z 13, vorschussweise. Dem Bund fließen die Einnahmen gemäß § 1 Abs. 1, 
ausgenommen Z 6, zu. 

(2) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 ist wie folgt zu bevorschussen: Auf 
der Grundlage des Ergebnisses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik des 1. bis 
3. Quartals ist eine Prognose des Gebarungsergebnisses des Finanzjahres zu 
erstellen und ist der voraussichtliche Beitrag in der entsprechenden Höhe zu 
bevorschussen. 

(2) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 ist wie folgt zu bevorschussen: Auf 
der Grundlage des Ergebnisses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik des 1. bis 
3. Quartals ist eine Prognose des Gebarungsergebnisses des Finanzjahres zu 
erstellen und ist der voraussichtliche Beitrag in der entsprechenden Höhe zu 
bevorschussen. 

(3) Die Abgeltung der Personal- und Sachausgaben (§ 1 Abs. 2 Z 1) ist dem 
Arbeitsmarktservice vorschussweise in monatlichen Teilbeträgen jeweils in 
Höhe eines Zwölftels des entsprechenden bundesfinanzgesetzlichen Ansatzes 
jeweils bis zum Fünften des Monats zu überweisen. Am Ende eines Kalender-
jahres ist vom Arbeitsmarktservice dem Bund unverzüglich eine vorläufige 
Abrechnung der Personal- und Sachausgaben zu übermitteln, auf deren Grund-
lage der vorläufige Ausgleich der Verpflichtungen zwischen Bund und Ar-

(3) … 
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beitsmarktservice zu erfolgen hat. 
(4) Die Ersatzleistungen des Bundes an das Arbeitsmarktservice gemäß § 1 

Abs. 2 Z 8 sind so rechtzeitig anzuweisen, dass der zwischen dem Arbeits-
marktservice und dem jeweiligen Kreditgeber vereinbarte Tilgungsplan erfüllt 
werden kann. 

(4) … 

(5) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 und der Überweisungsbetrag gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z 13 sind am Ende eines Finanzjahres im Zuge der Erstellung des 
vorläufigen Bundesrechnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 
zu bemessen und sodann ist unverzüglich der Gebarungsausgleich durch Täti-
gung der Überweisungen durchzuführen. Die endgültige Abrechnung der Ge-
barung Arbeitsmarktpolitik hat auf Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu 
erfolgen. Diese Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach 
dem Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, noch jenem Finanzjahr zu-
gerechnet werden können, für die sie zu leisten sind. 

(5) Der Beitrag gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 und der Überweisungsbetrag gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z 13 sind am Ende eines Finanzjahres im Zuge der Erstellung des 
vorläufigen Bundesrechnungsabschlusses der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 
zu bemessen und sodann ist unverzüglich der Gebarungsausgleich durch Täti-
gung der Überweisungen durchzuführen. Die endgültige Abrechnung der Ge-
barung Arbeitsmarktpolitik hat auf Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu 
erfolgen. Diese Überweisungen sind so rechtzeitig zu leisten, dass sie nach 
dem Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, noch jenem Finanzjahr zu-
gerechnet werden können, für die sie zu leisten sind. 

(6) Verbleibt in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik trotz Anwendung des § 1 
Abs. 1 Z 9 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 ein Abgang, so ist dieser zunächst 
vom Bund zu tragen und dem Bund aus künftigen Gebarungsüberschüssen zu 
ersetzen. Zu diesem Zweck ist § 1 Abs. 2 Z 13 in den Folgejahren soweit nicht 
anzuwenden, soweit die vom Bund vorläufig getragenen Abgangsbeträge aus 
den Vorjahren nicht vollständig rückerstattet sind. 

(6) Verbleibt in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik trotz Anwendung des § 1 
Abs. 1 Z 6 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 ein Abgang, so ist dieser zunächst 
vom Bund zu tragen und dem Bund aus künftigen Gebarungsüberschüssen zu 
ersetzen. Zu diesem Zweck ist § 1 Abs. 2 Z 13 in den Folgejahren soweit nicht 
anzuwenden, soweit die vom Bund vorläufig getragenen Abgangsbeträge aus 
den Vorjahren nicht vollständig rückerstattet sind. 

Inkrafttreten In-Kraft-Treten  
§ 10. (1) bis (18) … § 10. (1) bis (18) … 
 (19) Die §§ 1, 6 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 Übergangsbestimmungen  
 § 12. (1) § 1 Abs. 1 Z 3 und § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 142/2000 gelten weiterhin für Rückflüsse gemäß § 52 KGG. 
 (2) § 1 Abs. 1 Z 4 und § 6 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 142/2000 gelten weiterhin für die Kostenbeteiligung der Gemein-
den zur Sondernotstandshilfe auf Grund von Leistungen an Elternteile, die vor 
dem 1. Jänner 2002 gemäß § 39 AlVG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 142/2000 oder ab dem 1. Jänner 2002 gemäß § 80 Abs. 11 AlVG 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2001 in Verbindung mit 
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§ 39 AlVG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 erbracht 
wurden. 

Artikel 13 
Änderung des Überbrückungshilfengesetzes 

§ 1. (1) Scheidet ein Bundesbediensteter des Dienststandes, der von der Ar-
beitslosenversicherungspflicht gemäß § 1 Abs. 2 lit. a oder b des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609, ausgenommen ist, nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus dem Bundesdienstverhältnis aus, 
ohne daß ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- oder Versorgungsbezug be-
steht, so ist ihm auf Antrag für die Zeit, während der er das Arbeitslosengeld 
erhalten würde, wenn er während der Dauer des Bundesdienstverhältnisses 
arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen wäre, eine Überbrückungshilfe zu 
gewähren. 

§ 1. (1) … 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Bundesbedienstete, die durch Aus-
tritt aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden sind. 

 

(3) Dem im Abs. 1 angeführten ehemaligen Bundesbediensteten ist für die 
Zeit, während der er Karenzgeld erhalten würde, wenn er während der Dauer 
des Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen wä-
re, eine Karenzhilfe zu gewähren. 

 

(4) Dem ehemaligen Bundesbediensteten kann auf Antrag nach Ablauf des 
Zeitraumes, für den ihm die Überbrückungshilfe nach Abs. 1 zusteht, für die 
Zeit, während der er die Notstandshilfe erhalten würde, wenn er während der 
Dauer des Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewe-
sen wäre, eine erweiterte Überbrückungshilfe gewährt werden. 

(2) Dem ehemaligen Bundesbediensteten kann auf Antrag nach Ablauf des 
Zeitraumes, für den ihm die Überbrückungshilfe nach Abs. 1 zusteht, für die 
Zeit, während der er die Notstandshilfe erhalten würde, wenn er während der 
Dauer des Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewe-
sen wäre, eine erweiterte Überbrückungshilfe gewährt werden. 

§ 2. (1) Auf die Überbrückungshilfe und die erweiterte Überbrückungshilfe 
ist, soweit dieses Bundesgesetz nicht Abweichendes bestimmt, das AlVG mit 
Ausnahme der §§ 1 bis 6, 45, 71 Abs. 1, 74, 75, 77 und 78 anzuwenden, wobei 
die Überbrückungshilfe dem Arbeitslosengeld und die erweiterte Über-
brückungshilfe der Notstandshilfe entspricht. 

§ 2. (1) … 

(2) Auf die Karenzhilfe ist das Karenzgeldgesetz (KGG), BGBl. I 
Nr. 47/1997, anzuwenden, wobei die Karenzhilfe dem Karenzgeld entspricht. 

 

(3) Erfüllt der ehemalige Bundesbedienstete zufolge der zu geringen Dauer (2) Erfüllt der ehemalige Bundesbedienstete zufolge der zu geringen Dauer 
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des letzten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses die Anwartschaft im 
Sinne des § 14 AlVG oder des § 3 KGG nicht, so ist bei der Ermittlung der 
Anwartschaftszeit für die Überbrückungshilfe und für die Karenzhilfe sowie 
bei der Ermittlung der Bezugsdauer der Überbrückungshilfe die Dauer von 
vorangegangenen arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungen der 
öffentlich-rechtlichen Dienstzeit zuzurechnen. 

des letzten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses die Anwartschaft im 
Sinne des § 14 AlVG nicht, so ist bei der Ermittlung der Anwartschaftszeit für 
die Überbrückungshilfe und bei der Ermittlung der Bezugsdauer der Überbrü-
ckungshilfe die Dauer von vorangegangenen arbeitslosenversicherungspflich-
tigen Beschäftigungen der öffentlich-rechtlichen Dienstzeit zuzurechnen. 

(4) Soweit den Beziehern von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Ka-
renzgeld Zuschläge und Zuschüsse zu diesen Leistungen gewährt werden, ha-
ben auch die Bezieher entsprechender Leistungen nach diesem Bundesgesetz 
Anspruch auf gleichartige Zuschläge und Zuschüsse. Abschnitt 5 und § 52 
Abs. 2 des Karenzgeldgesetzes gelten mit der Maßgabe, daß die Abgabe für 
Zuschüsse zur Karenzhilfe dem Bund zufließt. 

(3) Soweit den Beziehern von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe Zu-
schläge und Zuschüsse zu diesen Leistungen gewährt werden, haben auch die 
Bezieher entsprechender Leistungen nach diesem Bundesgesetz Anspruch auf 
gleichartige Zuschläge und Zuschüsse. 

§ 3. Die Bestimmungen des § 1 Abs. 1, 3 und 4 finden auf ehemalige Bun-
desbedienstete nur bis zu dem Zeitpunkt Anwendung, in dem diese Anspruch 
auf die entsprechenden Leistungen nach dem AlVG oder dem KGG erwerben. 

§ 3. § 1 ist auf ehemalige Bundesbedienstete nur bis zu dem Zeitpunkt an-
zuwenden, in dem diese einen Anspruch auf entsprechende Leistungen nach 
dem AlVG erwerben. 

§ 4. Ehemalige Bundesbedienstete, die Überbrückungshilfe, erweiterte 
Überbrückungshilfe oder Karenzhilfe beziehen, sind in der Krankenversiche-
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, teilversichert, wobei die Bestimmungen des ASVG über die 
Krankenversicherung Pflichtversicherter anzuwenden sind, soweit sich nicht 
aus der Anwendung der §§ 41 Abs. 1 bis 3, 42 Abs. 1, 2 und 4 und 43 AlVG 
sowie der §§ 44 bis 46 KGG Abweichendes ergibt. Dasselbe gilt für ehemalige 
Bedienstete, die derartige Leistungen nach landesgesetzlichen Vorschriften 
erhalten, die der in den §§ 1 bis 3 getroffenen Regelung entsprechen. 

§ 4. Ehemalige Bundesbedienstete, die Überbrückungshilfe oder erweiterte 
Überbrückungshilfe beziehen, sind in der Krankenversicherung nach dem All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, teilversi-
chert, wobei die Bestimmungen des ASVG über die Krankenversicherung 
Pflichtversicherter anzuwenden sind, soweit sich nicht aus der Anwendung der 
§§ 41 Abs. 1 bis 3, 42 Abs. 1, 2 und 4 und 43 AlVG Abweichendes ergibt. 
Dasselbe gilt für ehemalige Bedienstete, die derartige Leistungen nach landes-
gesetzlichen Vorschriften erhalten, die der in den §§ 1 bis 3 getroffenen Rege-
lung entsprechen. 

§ 5. (1) Für den Anspruch auf Familienbeihilfe sind die Überbrückungshil-
fe, die erweiterte Überbrückungshilfe und die Karenzhilfe, soweit diese Leis-
tungen nach diesem Bundesgesetz oder nach landesgesetzlichen Vorschriften, 
die der in den §§ 1 bis 3 getroffenen Regelung entsprechen, gewährt werden, 
dem Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Karenzgeld gleichzuhal-
ten. 

§ 5. Für den Anspruch auf Familienbeihilfe sind die Überbrückungshilfe 
und die erweiterte Überbrückungshilfe, soweit diese Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz oder nach landesgesetzlichen Vorschriften, die der in den §§ 1 
bis 3 getroffenen Regelung entsprechen, gewährt werden, dem Bezug von Ar-
beitslosengeld und Notstandshilfe gleichzuhalten. 

 § 12. (1) Die §§ 1 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 (2) § 2 Abs. 4 zweiter Satz in der Fassung des BGBl. I Nr. 61/1997 ist hin-
sichtlich der Abgabe für ausbezahlte Zuschüsse zur Karenzhilfe bis 
31. Dezember 2017 weiter anzuwenden. 
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Artikel 14 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 a) …  a) … 
 b) das Karenzurlaubsgeld, an dessen Stelle tretende Ersatzleistungen 

und die Karenzurlaubshilfe auf Grund der besonderen gesetzlichen 
Regelungen 

 b) das Karenzurlaubsgeld, an dessen Stelle tretende Ersatzleistungen 
und die Karenzurlaubshilfe auf Grund der besonderen gesetzlichen 
Regelungen, weiters das Kinderbetreuungsgeld. 

Artikel 15 
Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

§ 65. (1) … § 65. (1) … 
 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
 8. Ansprüche auf Sonderruhegeld nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz 

(NSchG), BGBl. Nr. 473/1992, auf Karenzgeld, auf Teilzeitbeihilfe, 
auf Zuschuß zum Karenzgeld oder zur Teilzeitbeihilfe und auf Wieder-
einstellungsbeihilfe nach dem Karenzgeldgesetz, BGBl. I Nr. 47/1997, 
und auf Teilzeitbeihilfe nach dem BSVG oder nach dem GSVG. 

 8. Ansprüche auf Sonderruhegeld nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz 
(NSchG), BGBl. Nr. 473/1992, auf Kinderbetreuungsgeld und auf Zu-
schuss zum Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldge-
setz, BGBl. I Nr. xxx/2001. 

 § 98. (9) § 65 Abs. 1 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
xxx/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. Für Rechtsstreitigkeiten über An-
sprüche auf Grund von Geburten vor dem 1. Jänner 2002 ist § 65 Abs. 1 Z 8 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/1999 weiter anzuwenden. 

Artikel 17 
Änderung der Exekutionsordnung 

Unpfändbare Forderungen Unpfändbare Forderungen  
§ 290. (1) Unpfändbar sind Forderungen auf folgende Leistungen: § 290. (1) Unpfändbar sind Forderungen auf folgende Leistungen  

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 
 10. gesetzliche Leistungen, die aus Anlaß der Geburt eines Kindes zu ge-

währen sind, soweit sie nicht unter § 290a Abs. 1 Z 6 fallen, insbeson-
dere das Karenzurlaubsgeld, die Karenzurlaubshilfe, die Teilzeitbeihil-
fe, die Sondernotstandshilfe und das Sonderkarenzurlaubsgeld sowie 
die Geburtenbeihilfe und die Sonderzahlung zur Geburtenbeihilfe; 

 10. gesetzliche Leistungen, die aus Anlaß der Geburt eines Kindes zu ge-
währen sind, soweit sie nicht unter § 290a Abs. 1 Z 6 fallen, insbeson-
dere das Kinderbetreuungsgeld, das Karenzurlaubsgeld, die Karenzur-
laubshilfe, die Teilzeitbeihilfe, die Sondernotstandshilfe und das Son-
derkarenzurlaubsgeld sowie die Geburtenbeihilfe und die Sonderzah-
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 11. bis 16. … lung zur Geburtenbeihilfe; 
  11. bis 16. … 

(2) … (2) … 
(3) … (3) … 

 

620 der B
eilagen X

X
I. G

P - T
extgegenüberstellung

104 von 104

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




